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Anfragen der Abgeordneten 
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Beginn der Sitzung: 14 Uhr 

V o r s i  tzende: Präsident Dr. Hurdes, Zwei­
ter Präsident Böhm. 

Präsident: Die Sitzung ist eröffnet. 

Krank gemeldet sind die Abgeordneten 
Dwofak, Hans Roth, Dr. Rupert Roth, Walla, 
Ing. Kottulinsky und Krammer. 

Entschuldigt  haben sich die Abgeord­
neten Dr. Kummer, Dr. Hofeneder, Dr. Toneie, 
Wunder und Dr. Reiset bauer. 

Bericht des Finanz- und Budgetausschusses über 
die Regierungsvorlage (520 der Beilagen): 
Bundesfinanzgesetz für das Jahr 1959 

(546 der Beilagen) 

Spezialdebatte 

Gruppe VII 

Kapitel 15: Soziale Verwaltung 

Kapitel 28 Titel 9: Bundesapotheken 

Präsident: Wir gehen in die Tagesordnung 
ein. Wir fahren in der 8pezialde batte fort und 
kommen nunmehr zur Beratung über die 
Gruppe VII. 

Spezialberichterstatter ist der Herr Abge­
ordnete Holoubek. Ich ersuche ihn um seinen 
Bericht. 

Spezialberichterstatter Holoubek: Hohes 
Haus! Zu dem Kapitel 15: Soziale Verwaltung, 
und Kapitel 28 Titel 9: Bundesapotheken, 
habe ich in der Sitzung des Finanz- und Budget­
ausschusses am 10. November 1958 als Spezial­
berichterstatter einen ausführlichen Bericht 
erstattet. Er liegt Ihnen, meine Damen und 
Herren, gedruckt vor. Ich erspare es mir daher, 
Ihnen hier im Plenum noch einmal alle dort 
genannten Zahlen zu nennen. Ich beschränke 
mich in' meinem heutigen Bericht auf das 
Wesentliche und will nur in einigen Punkten den 
gedruckten Bericht ergänzen. Außerdem darf 
ich Sie auf die Seiten 80 bis 93 der Erläuterungen 
zum Bundesfinanzgesetz 1959 verweisen. 

Im Voranschlag für 1959 sind bei dem 
Kapitel Soziale Verwaltung in der ordentlichen 
Gebarung Ausgaben von 4.382,996.000 S und 
Einnahmen von 1 .420,686.000 S veranschlagt. 

Das Kapitel Soziale Verwaltung hat also mit 
einer Ausgabensumme von rund 3 Milliarden 
netto den größten Aufwand aller Ressorts. 

In der außerordentlichen Gebarung scheinen 
1 8  Millionen Schilling auf. Dieser Betrag ist 
zur Finanzierung des Baues von Trinkwasser­
versorgungs- und Kanalisationsanlagen im Zu­
sammenhang mit Neubauten von Wohnungen 
beim Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds be­
stimmt. 

Auf den Personalaufwand entfallen vom 
Gesamtausgabenkredit der ordentlichen Ge-
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barung 4,5 Prozent und auf den Sachaufwand 
95,5 Prozent. 

Ich will zunächst beim Sachaufwand die 
Leistungen des Bundes zur Sozialversiche­
rung hervorben. Der Bund leistet zur Sozial­
versicherung nur Zuschüsse. Sie sind sehr 
erheblich. Den höchsten Betrag, rund 707 Mil­
lionen Schilling, erhält die Pensionsversiche­
rungsanstalt der Arbeiter. Diese hat einen 
durchschnittlichen Versichertenstand von 
1 ,230.000 Personen und betreut gegenwärtig 
rund 475.000 Rentner. Die Land- und Forst­
wirtschaftliehe Versicherungsanstalt erhält 
rund 280 Millionen Schilling. Sie weist einen 
Versichertenstand von etwa 142.000 Personen 
auf und betreut rund 85.000 Rentner. Bei 
dieser Anstalt entfallen auf je 1 7  Versicherte 
bereits 10 Rentner, während in der Pensions­
versicherung der Arbeiter das Verhältnis 
26 zu 1 0  ist. 

Für die Landwirtschaftliche Zuschußrenten­
versicherungsanstalt sind 90 Millionen Schilling 
vorgesehen, während für die Pensionsversiche­
rung der gewerblichen Selbständigen nur ein 
Verrechnungsansatz aufscheint. Diese zwei 
Sparten der Pensionsversicherung befinden 
sich erst im Aufbaustadium. Es ist daher 
nicht möglich, annähernd richtige Voraus­
sagen über den tatsächlichen Bedarf an Bundes­
mitteIn zu machen. 

Die übrigen Pensionsversicherungsanstalten 
- der Angestellten, der Eisenbahner und der 
Bergarbeiter - sind aktiv und benötigen daher 
keinen Bundeszuschuß. 

Dem Haus liegt bereits die 4. Novelle zum 
ASVG. vor. Es werden in ihr mit Wirksamkeit 
ab 1 .  April 1959 die für die Höhe der Aus­
gleichszulagen zu den Renten maßgebenden 
Richtsätze neu festgesetzt. Dafür ist im Budget 
mit einem Betrag von 190 Millionen vorgesorgt. 
Die Erhöhung kommt erfreulicherweise den 
Beziehern der niedrigsten Renten zugute. Es 
werden das ungefähr 200.000 Rentenempfänger 
und Witwenrentnerinnen sowie 20.000 Waisen­
rentenbezieher sein. 

Aus der Arbeitslosenversicherung, für die 
Mehraufwendungen gegenüber dem Voran­
schlag 1 958 vorgesehen sind, erwachsen dem 
Bund keine Ausgaben, da alle Aufwendungen 
- Arbeitslosengelder, Notstandshilfe, pro­
duktive Arbeitslosenfürsorge, Kurzarbeiter­
unterstützung und so weiter - durch die 
Arbeitslosenversicherungsbeiträge der Dienst­
geber und Dienstnehmer mehr als gedeckt sind. 
Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vor­
anschlag 1 958 ergeben sich dadurch, daß die 
Anzahl der Unterstützungsbezieher um rund 
5000 höher als im Vorjahr angenommen wird. 

Die einzige Post beim Kapitel Soziale Verwal­
tung, die mit einem geringeren Betrag gegen-

über 1958 aufscheint, ist die Kriegsopfer­
fürsorge. Die Versorgungsgebühren sind um 
rund 1 00 Millionen Schilling geringer angesetzt. 
Innerhalb des letzten Jahres ist die Zahl der 
Befürsorgten von 440.000 auf 419.000 gesunken. 
Es erhalten derzeit 161.000 Kriegsbeschädigte, 
1 15.000 Witwen, 75.000 Waisen und 68.000 
Eltern eine Rente. Es muß hier vermerkt wer­
den, daß 31,4 Prozent, also rund ein Drittel 
des Sachaufwandes beim Kapitel Soziale Ver­
waltung auf die Kriegsopferfürsorge entfallen. 
Diese Lasten des Krieges haben demnach 
lange nach Beendigung eines Krieges mehrere 
Generationen zu tragen. 

Auf Grund des Bundesgesetzes vom 25. Juni 
1958 sind für Hilfeleistungen an Spätheim­
kehrer 50 Millionen Schilling veranschlagt. 
Im Jahre 1959 können damit an schätzungs­
weise etwa 8300 anspruchsberechtigte Personen 
diese einmaligen Hilfeleistungen gewährt wer­
den. 

Für die Allgemeine Fürsorge sind rund 
1 10 Millionen Schilling vorgesehen. In diesem 
Betrag sind enthalten die Entschädigungen der 
Kleinrentner, die Zahlungen der Opferfür­
·sorge, die Schülerausspeisungen, die Schul­
milchaktion und andere kleinere Fürsorge­
aktionen. 

Erfreulich ist beim Titel Volksgesundheit der 
Rückgang des Erfordernisses für Gastärzte­
stipendien. Dies wird möglich durch die 
ständige Übernahme einer größeren Anzahl von 
Gastärzten in ein besoldetes Dienstverhältnis. 

Für den Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds 
sind leider im Voranschlag 1959 nur 125 Mil­
lionen Schilling vorgesehen. Dazu. kommen 
noch 1 8  Millionen Schilling in der außerordent­
lichen Gebarung, über deren Verwendung 
eingangs bereits berichtet wurde. Bis Mitte 
September 1958 sind beim Bundes-Wohn- und 
Siedlungsfonds Anträge auf Darlehensgewäh­
rungen für Wohnbauten im Gesamtbetrag von 
1 ,3 Milliarden Schilling eingelangt. Mangels 
erforderlicher Mittel konnten diese Ansuchen 
bisher nicht erledigt werden. 

Geringfügige Mehraufwendungen ergeben 
sich beim Arbeitsinspektorat. Im Dienstposten­
plan ist hier eine Personalvermehrung vor­
gesehen. Es wurde nämlich die Tätigkeit des 
Arbeitsinspektorats für Handels- und Ver­
kehrsunternehmungen intensiviert, ebenso der 
Inspektionsdienst zum Schutze weiblicher Ar­
beitnehmer. Der Inspektionsdienst der Ar­
beitsinspektionsärzte wurde ausgebaut. Diese 
Maßnahmen erscheinen gerechtfertigt, wenn 
man sich die Tatsache vor Augen hält, daß im 
im vergangenen Jahr die Arbeitsinspektoren 
Österreichs 75.506 Betriebe mit mehr als 
einer Million Arbeitnehmern überprüft haben. 
In dem gleichen Jahr haben sie rund 31.000 
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Übertretungen arbeitsrechtlicher und 181 .000 
Übertretungen arbeitsschutztechnischer und 
gewerbehygienischer Vorschriften beanstanden 
müssen. Diese Zahlen zeigen, wie notwendig 
die Institution der Arbeitsinspektoren und ihr 
weiterer Ausbau, nicht zuletzt im Interesse der 
Volksgesundheit, ist. 

Gegenüber 1 958 weist der Voranschlag für 
1959 eIne höhere Veranschlagung der Ein­
nahmen um rund 14 Millionen Schilling auf. 
Diese erhöhten Einnahmen sind fast zur Gänze 
auf ein höheres Beitragsaufkommen an Sonder­
beiträgen nach dem Wohnungsbeihilfengesetz 
zurückzuführen. 

Beim Kapitel 28 Titel 9: Bundesapotheken, 
ist mit einem kassamäßigen Betriebsüberschuß 
von rund 320.000 S im Jahr 1959 zu rechnen. 

Die finanzgesetzlichen Ansätze der 
Gruppe VII wurden bei der Abstimmung am 
19. November 1958 im Finanz- und Budget­
ausschuß unverändert angenommen. 

Außerdem hat der Finanz- und Budget­
ausschuß auf Antrag der Abgeordneten 
Dr. Hetzenauer, Wimberger und Genossen 
einen E n t s chI i e ß u n g san  t r a g  einstimmig 
angenommen. Dieser hat folgenden Wortlaut: 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
bei einer Entwicklung der Wirtschaftslage, 
die einen Abbau des bestehenden Budget" 
defizites ermöglicht, die Frage der Valori­
sierung der Kriegsopferrenten im Sinne 
der Absprache zwischen der Zentralorgani­
sation der Kriegsopfer und den Bundes­
ministerien für Finanzen und soziale Ver­
waltung so bald als möglich einer Lösung 
zuzuführen. 
Der Finanz- und Budgetausschuß stellt 

den Antrag, der Nationalrat wolle beschließen: 

1 .  Dem Kapitel 15: Soziale Verwaltung, 
und dem Kapitel 28 Titel g: Bundesapotheken 
samt dem dazugehörigen Geldvoranschlag (An­
lage IIIj9), des Bundesvoranschlages für das 
Jahr 1959 in der Fassung der Regierungsvorlage 
(520 der Beilagen) wird die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilt. 

2. Die dem Ausschußbericht beigedruckte 
Entschließung wird angenommen. 

Präsident : Wir gehen nunmehr in die Debatte 
ein. Als erster Redner, und zwar als Gegen­
redner ist zum Wort gemeldet der Herr Abge­
ordnete Honner. Ich erteile ihm das Wort. 

Abgeordneter Honner : Sehr geehrte Damen 
Herren! Wir Kommunisten haben in den letzten 
Jahren bei der Beschlußfassung über das 
Budget dem Kapitel Soziale Verwaltung unsere 
Zustimmung gegeben, obwohl wir mit manchen 
Zuständen auf diesem Gebiet nicht einver­
standen waren. Die unbefriedigende 

Entwicklung der sozialpolitischen Gesetzge­
bung, vor allem aber die finanzielle Vernach­
lässigung dieses Ressorts veranlassen uns, dies­
mal auch gegen das Budget Soziale Verwaltung 
zu stimmen. (Abg. D engle,..' Habt ihr einen 
Befehl dazu?) 

Das Ressort Soziale Verwaltung gehört zu 
den Budgetkapiteln, wo der Finanzminister 
gerne den Hobel ansetzt, wenn bei der Erstel­
lung des Budgetvoranschlages Einsparungen 
gegenüber den angemeldeten Erfordernissen 
notwendig sind. Trotz wachsender Aufgaben 
und Einbeziehung immer neuer Agenden in das 
Ressort Soziale Verwaltung, die natürlich auch 
eine höhere Dotation erfordern würden, sinkt 
der Anteil der Sozialen Verwaltung am Ge­
samtbudget von Jahr zu Jahr. Im Jahre 1953 
betrug. dieser Anteil laut Bundesrechnungs­
abschluß 16,5 Prozent, 1 954 rund 15  Prozent, 
1955 nur mehr 11,5 Prozent, 1956 rund 
10  Prozent und 1 957 rund 9,8 Prozent. Für 
das Jahr 1958 ist der Anteil laut Bundesvor­
anschlag mit 10,8 Prozent und 1959, auch laut 
Bundesvoranschlag, nur mit rund 10,9 Pro­
zent dotiert. 1953 betrug die Relation der 
Sozialen Verwaltung zu den Gesamtausgaben 
des Staatsbudgets in der Höhe von 22,6 Milliar­
den Schilling immerhin 3,7 Milliarden Schilling, 
1957 hingegen waren es von 36,3 Milliarden 
Schilling nur mehr 3,5 Milliarden Schilling. 
Man sieht also: Trotz wachsender Aufgaben 
und Ausgaben auf dem Gebiet der Sozialpolitik 
erhält die Soziale Verwaltung im Vergleich zu 
den Gesamtausgaben immer weniger Mittel 
zugewiesen, und darin liegt auch die Ursache 
dafür, daß viele und berechtigte Wünsche sozial 
bedürftiger Menschen keine oder· nur eine 
unbefriedigende Erfüllung finden. 

Die offiziellen Sprecher der Regierungs­
parteien rühmen sich gerne, daß Österreich 
zu den sozialsten Staaten der Welt gehört, daß 
es ein wahrer Wohlfahrtsstaat ist. Aber die 
herrschende Praxis steht oft in einem krassen 
Widerspruch zu dieser Behauptung. Fragen 
Sie nur die hunderttausenden Menschen, die 
von einer kärglichen Rente oder von einer unzu­
reichenden kommunalen Fürsorgerente leben 
müssen, wie sie über die sozialen Verhältnisse 
und über die Sozialpolitik unseres Landes 
denken. Gewiß ist es so, daß bei uns manche 
Einrichtungen bestehen, die vorbildlich ge­
nannt werden dürfen, dafür gibt es in anderen 
Ländern manche Einrichtungen, die w i r  uns 
zum Vorbild nehmen sollten. Aber in der 
Gesamtbewertung gesehen besteht absolut kein 
Anlaß, mit dem derzeitigen Stand der Sozial­
politik und der 'sozialen Gesetzgebung unseres 
Landes zufrieden zu sein. Diese Meinung hat 
übrigens auch Sozialminister Proksch auf dem 
Gewerkschaftstag der Privatangestellten aus­
gesprochen. 
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Im Vordergrund aller Probleme der öster­
reichischen Sozialpolitik und der Sozialgesetz­
gebung steht gegenwärtig neben den Fragen 
der Arbeitszeitverkürzung und der Sicherung 
des Arbeitsplatzes der Zustand der Kranken­
versicherung. Durch die Schuld der Volks­
partei, aber nicht minder auch der SPÖ, sind 
wir nun so weit, daß die Krankenkassen ihre 
gesetzlich festgelegten Leistungen nur mehr 
erbringen können, indem sie ihnen anver­
traute Gelder zurückbehalten und für sich ver­
wenden und darüber hinaus noch bei den 
Banken Kredite aufnehmen, das heißt neue 
Schulden machen müssen. Sie können ja auch 
gar nicht anders, solange sich die Regierung 
weigert, den Krankenkassen die unbedingt 
erforderlichen staatlichen Zuschüsse zu ge­
währen. Das ist ein sehr bedenklicher Zustand, 
denn er bringt auch die Pensionsversicherungs­
anstalten in die Gefahr, daß sie eines Tages die 
Renten oder Pensionen nicht rechtzeitig oder 
nicht voll zur Auszahlung bringen können. 

Daher ist die sofortige Sanierung der Kranken­
kassen, und zwar durch die Abdeckung ihres 
Defizits aus staatlichen Mitteln, und ferner 
die Gewährung eines entsprechenden' und 
ständigen Staatszuschusses eme dringende 
Notwendigkeit. 

Die bei den RegierungsparteienJ die Ö VP 
und die SPÖ, haben dem Parlament nun die 
4. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz zugeleitet, die sich mit dem 
Problem der Sanierung der Krankenkassen 
befaßt. Wir erklären rundweg, daß wir die 
Art der Sanierung, wie sie von den beiden 
Regierungsparteien einvernehmlich in AUR­
sicht genommen ist, ganz entschieden ab­
lehnen. Eine Sanierung auf Kosten der Ver­
sicherten kommt für uns auf keinen Fall in 
Frage! 

Es ist ein Skandal, daß sich der Staat um 
die Gesundheitspflege des Volkes immer 
weniger kümmert, daß die Arbeiter und 
Angestellten für die Kosten der Kranken­
pflege von Millionen Mitversicherten auf­
kommen sollen und der Finanzminister im 
Einverständnis mit beiden Regierungsparteien 
sich von einer Beitragsleistung des Staates zur 
Sanierung der defizitären Krankenversiche­
rungsanstalten drückt. Bloß ein Zehntel der 
über 3 Milliarden Schilling betragenden Steuer­
schulden der Unternehmer und Kapitalisten 
an den Staat würde genügen, die Abdeckung 
des Defizits der Krankenkassen zu sichern, 
ohne daß die Versicherten, die mit Beitrags­
leistungen ohnedies überbelastet sind, selbst 
noch etwas dazulegen müßten. Es kann daher 
nicht oft genug der tief beschämende Zustand 
festgenagelt werden, daß der Staat für die 
gesundheitliche Betreuung der 5 Millionen von 

der Krankenversicherung erfaßten Menschen 
keinen Groschen an die gesetzlichen Kranken­
versicherungsträger leistet. 

Noch beschämender ist der lächerlich geringe 
Betrag, der im Budget unter dem Titel 
"Gesundheitspflege" eingesetzt ist. Zur Ge­
sundhaltung der Bevölkerung ist der Staat 
aber ebenso verpflichtet wie zum Beispiel für 
die allgemeine Schulbildung oder die Aufrecht­
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung. 

Die Forderung, daß der Staat nicht nur die 
Abdeckung des gegenwärtigen Defizits in der 
Krankenversicherung übernimmt, sondern dar­
über hinaus durch regelmäßige Beihilfen an die 
Krankenversicherungsanstalten hilft, daß 
künftig nicht wieder solche Schwie1'igkeiten 
entl:\tehen, ist in zahlreichen Betriebs- und 
Gewerkschaftsversammlungen - auch jetzt, 
während wir hier das Budget beraten - ge­
stellt worden. Wir bekennen uns vorbehaltlos zu 
diesen berechtigten Forderungen der Arbeiter. 

Die gründliche Sanierung der Krankenkassen 
ist eine unbestrittene Notwendigkeit. Die 
Unternehmer und ihr Finanzminister wollen 
aber die daraus entstehenden Lasten dem Ver­
sicherten in Form von umfassenden Kosten­
beteiligungen aufha.lsen. Dadurch, so glaubt 
man, wird den Versicherten die "Lust am 
Kranksein" ausgetrieben werden. Als ob das 
Kranksein schon ein Vergnügen wäre ! Von 
der Volkspartei und ihrem sogenannten Ar­
beiter- und Angestelltenbund, die ja die Interes­
sen der kapitalistischen Kreise wahrzunehmen 
haben (Abg. D engler: Ich werde dir gleich 
g eb en! De1' traut sich sagen: "sogenannte"!), 
ist nicht zu erwarten, daß sie ihre bisherige 
Politik, die Schwachen zu belasten, um dafür 
die Kapitalisten mehr schonen zu können, 
ändern werden. Tief bedauerlich aber ist, daß 
sich die Sozialistische Partei und die Gewerk­
schaftsführung auch dem Unternehmerstand­
punkt beugen, obwohl sie genügend Kraft und 
Einfluß hätten, um die forwährenden Anschläge 
auf die Taschen der armen Teufel abzuwehren. 

Beide also, ÖVP wie SPÖ, sind aber der 
Meinung, daß nur durch eine Kostenbeteiligung 
der Versicherten ein unbegründeter Konsum 
an Krankenkassenleistungen zu vermeiden 
ist. Man müsse, so sagt man, der Begehrlich­
keit der Versicherten einen Riegel vorschieben, 
indem man sie eben zu einer zusätzlichen 
Kostenbeteiligung heranzieht, Selbst wenn 
man annimmt, daß es in einer Gemeinschaft 
von ein paar Millionen Menschen immer 
einige hundert oder tausend geben wird, die 
bestehende soziale Einrichtungen, wie zum 
Beispiel die Krankenkassen, zu ihrem Vorteil 
ausnützen, so kann man deswegen doch die 
Gemeinschaft als Ganzes nicht selbstsüchtiger 
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Absichten beschuldigen. Es gibt Leute, die 
stehlen und betrügen, es gibt Heiratsschwindler 
und Rauf brüder, Einbrecher und Räuber. 
Die überwältigende Mehrheit unseres Volkes 
würde sich jedoch mit Recht entrüstet dagegen 
wenden, wenn irgend jemand nur behaupten 
würde, daß das österreichische V olk eine 
Bande von Räubern und Betrügern sei. Im 
gleichen Licht muß man die böswillige Pauschal­
verdächtigung von der Begehrlichkeit der 
Krankenkassenmitglieder sehen. Es gibt keine 
stichhältigen Beweise dafür, daß auch nur eine 
nennenswerte Zahl von Versicherten mehr 
Leistungen in Anspruch nimmt, als zur Er­
haltung oder Wiederherstellung der Gesundheit 
unbedingt notwendig ist. 

Außerdem sind der Begehrlichkeit durch die 
Sachlage selbst engste Grenzen gesetzt. Neh­
men wir nur einige konkrete Sachgebiete. Nach 
den bestehenden Plänen sollen für Heilstätten­
aufenthalte Zuzahlungen verlangt werden. 
Aber die Einweisung in eine Heilanstalt oder 
in ein Rekonvaleszentenheim hängt doch nicht 
vom Willen des Versicherten ab! Es müssen 
dazu ja ganz bestimmte medizinische Voraus­
setzungen bestehen,

' 
die bekanntlich sehr 

streng überprüft werden. Wie streng diese 
Auslese ist, geht schon aus der Tatsache hervor, 
daß von der Wiener Gebietskrankenkasse bei 
einem Budget von 950 Millionen Schilling für 
die ganze erweiterte Heilfürsorge im Jahre 1957 
nur 2 1  Millionen Schilling ausgegeben wurden. 
( Abg. U h l i r : Blamier dich nicht!) Eine 
Kostenbeteiligung könnte also nur dazu führen, 
daß Patienten aus finanziellen Gründen auf 
einen Heilstättenaufenthalt verzichten müssen, 
wodurch unter Umständen ihre Gesundung 
überhaupt in Frage gestellt werden könnte. 

Besonders absurd ist das Gerede von der 
Begehrlichkeit sogar bei der Zahnbehandlung. 
Es ist kaum vorstellbar, daß es Leute gibt, die 
sich aus purem Vergnügen Zähne ziehen, plom­
bieren oder wurzelbehandeln lassen. Es ist 
leider so, daß gerade mit der Zahnbehandlung 
so lange wie nur möglich zugewartet wird und 
daß es nicht wenige Patienten gibt, die selbst 
noch aus dem Wartezimmer des Zahnarztes 
oder Dentisten davonlaufen. Durch die in der 
4. Novelle zum ASVG vorgesehene 5 S-Kran­
kenscheingebühr, die nicht nur für den Kran­
kenschein, sondern künftig auch für einen 
Zahnbehandlungsschein eingehoben werden 
soll, wird es nur dahin kommen, daß den 
Krankenkassen wegen vernachlässigter Zahn­
behandlung in der Folgewirkung mehr Aus­
gaben erwachsen, als sie durch die Zahnbe­
handlungsscheingebühr einnehmen ,,,erden. 

Auch ein Spitalsaufenthalt hat mit der Be­
gehrlichkeit nicht das geringste zu tun. Selbst 
das beste Spital ist kein angenehmer Auf-

enthaltsort, und es dürfte kaum Kranke geben, 
die sich danach sehnen, länger als notwendig 
im Krankenhaus zu bleiben. 

Einige Bemerkungen noch zur sogenannten 
Medikamentensucht. Tatsache ist, daß die 
Ausgaben der Krankenkassen für Medika­
mente im Verhältnis zu anderen Ausgaben am 
stärksten gestiegen sind. Aber auch hier ist 
die Ursache nicht so sehr in der Sucht nach 
neuen und teuren Medikamenten zu suchen, 
sondern vor allem ist es die schamlose Reklame 
gewisser Geschäftemacher, die den um ihre 
Gesundheit bangenden Patienten die teuren 
Medikamente, die oft Mist sind, aufschwatzen. 
Heilmittel aber dürfen in der Reklame nicht 
mit Nylonstrümpfen und Waschmaschinen 
gleichgestellt werden, was aber leider geschieht. 
Alle Heilmittelerzeugungsstätten müßten 
unserer Meinung nach dem gewissenlosen 
Profitstreben entzogen und verstaatlicht, die 
Kontrolle der Preise müßte vor allem auch in 
den Apotheken schärfstens gehandhabt werden. 
Im allgemeinen ist es doch so, daß der Patient . 
nur jene Arzneien auf Rechnung der Kranken­
kasse erhält, die der Arzt verordnet,' und wenn 
es sich um teure Medikamente handelt, muß 
der Patient meist noch die Bewilligung des 
Gruppen- oder Chefarztes einholen. Das sehr 
beträchtliche Anwachsen der Ausgaben für 
Medikamente ist also nicht so sehr auf die so­
genannte Medikamentensucht der Patienten, 
sondern hauptsächlich auf die Profitsucht der 
Heilmittelerzeuger und nicht selten auf die 
außerordentlich hohen Zwischenverdienste der 
Apotheken zurückzuführen. 

Die Kostenbeteiligung der Versicherten aber 
bedeutet auch eine Verletzung des bestehenden 
Beitragsprinzips, das darin besteht, daß Ar­
beitnehmer und Arbeitgeber den gleichen Bei­
trag leisten. Die 4. Novelle, über die wir noch 
reden werden, wenn sie hier konkret zur 
Behandlung steht, lastet alles den Arbeit­
nehmern auf. Sie ist ferner eine Verletzung 
des bestehenden Solidaritätsprinzipes, auf dem 
jede Sozialversicherung aufgebaut ist. Die 
Kostenbeteiligung führt schließlich zu einer 
Gefährdung der Gesundheit, besonders dann, 
wenn, wie es manche wünschen - und zu 
diesen manchen gehört auch die Ärztekam­
mer-, die Versicherten für die Kosten so­
genannter Bagatellerkrankungen selber auf­
kommen sollten. 

Um die weitere Entwicklung der Kranken­
versicherung zu gewährleisten, wird es not­
wendig sein, neue Wege zu beschreiten und 
entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung 
des ganzen Gesundheitsdienstes zu ergreifen, 
die die ärztliche Hilfe, die Medikamenten­
versorgung und die Spitalspflege für alle Staats­
bürger umfassen müßten. Sicherlich bedarf 
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es dazu gründlicher Vorbereitungen, aber wir 
könnten uns eine schrittweise Durchführung 
eines solchen Planes schon vorstellen. So 
zum Beispiel wäre es möglich, daß vorerst 
einmal die öffentliche Hand, also der Staat, die 
gesamten Kosten für die Spitalspflege über­
nimmt. Das deckt sich auch teilweise mit dem 
Programm der Arbeiterkammer, das eine höhere 
Beteiligung der öffentlichen Hand an den 
Spitalskosten vorsieht. Eine vollständige Über­
nahme dieser Kosten würde eine Entlastung 
der Krankenversicherung um rund 600 Mil­
lionen Schilling im Jahr bedeuten. 

Wenn die Frage zur Abstimmung gestellt 
würde, was wichtiger ist : die Gesundheit des 
Volkes oder zum Beispiel ein Bundesheer 
mit einem jährlichen Bedarf von mindestens 
2%Milliarden Schilling, so würde sich ohne 
Zweifel die überwältigende Mehrheit unseres 
Volkes für den verstärkten Gesundheitsdienst 
aussprechen. (Abg. Dengl er: Daß ihr euch 
nicht t-äu8cht! Im Falle Westberlin habt ihr 
euch auch getäuscht!) Es muß einmal klar 
ausgesprochen werden: Ein Weiterwursteln 
in den ausgefahrenen Geleisen wird zu keinem 
Ergebnis führen, sondern es werden in kür­
zester Zeit zu den schon bestehenden Schwie­
rigkeiten nur noch neue hinzutreten. (A bg. 
D engl e r: Da habt ihr eine Freude !) 

Wie ich bereits erwähnt habe, befindet sich 
auch die Pensions�ersicherung in einer kri­
tischen finanziellen Lage. Bis 1 956 erhielten 
die Pensionsversicherungsinstitute einen fixen 
Staatszuschuß von zuletzt 20 Prozent ihrer 
Ausgaben für Rentenleistungen. Ursprünglich 
hat dieser Staatszuschuß. sogar 30 Prozent 
betragen. Die Sozialistische Partei ist 1 953 
mit der Forderung nach Sicherung dieses 
Zuschusses in den Wahlkampf gezogen. Wir 
erinnern uns noch an die Plakate vom "Renten­
klau", die sie damals gegen die ÖVP auf­
gepickt hat. Mit dem ASVG. haben aber 
beide Regierungsparteien, die ÖVP wie die 
SPÖ, einvernehmlich auf diesen fixen Staats­
zuschuß verzichtet und dafür eine absolut 
unzulängliche Ausfallshaftung des Staates ein­
getauscht, die dazu führt, daß zum Beispiel 
die Arbeiterversicherungsanstalt in eine 
immer schwieriger werdende finanzielle Situ­
ation kommt. Aber auch die Angestellten­
pensionsversicherung, die heute noch Über­
schüsse aufweist, muß eine Reservebildung 
immer mehr und mehr einschränken, und 
man kann sich unschwer ausrechnen, wie bald 
es auch bei dieser Versicherung zu einem 
Defizit kommen wird, wenn die bisher be­
stehende Praxis beibehalten wird. 

Es müssen daher nicht nur den Kranken­
versicherungsanstalten, sondern auch den Pen­
sionsversicherungsanstalten genügend staat-

liehe Mittel zugeführt werden, die nicht nur 
die Sicherung der zukünftigen Renten, son­
dern auch eine Erhöhung der Altrenten mög­
lich machen. Das Problem der Altrenten kann 
unserer Meinung nach überhaupt nur zweck­
entsprechend gelöst werden, wenn man sich 
dazu entscheidet, die schleichende Entwer­
tung der Kaufkraft des Geldes durch die Ein­
führung einer dynamischen Rente wettzu­
machen. Es gibt nicht nur ein Problem der 
Altrenten für die Rentenbezieher aus der 
Zeit vor 1939 und für die, die während der 
Hitler-Zeit vor dem Rentenneuregelungsgesetz 
und vor dem ASVG. in den Rentengenuß ein­
getreten sind, sondern auch für diejenigen, 
die unter dem gegenwärtigen Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz in den Rentengenuß 
kommen. Im letzteren Fall, also im Falle des 
nun bestehenden Gesetzes, führen die Hem­
mungsbestimmungen, die für die Renten­
berechnung im ASVG. eingeführt wurden, zu 
s�hr vielen Ungerechtigkeiten bei der Zuer­
kennung der Renten. 

Das ASVG. ist in mancher Hinsicht ein 
Fortschritt gegenüber dem Zustand, wie er 
vor 1 956 bestand, was wir auch schon seiner­
zeit, als das Gesetz beschlossen wurde, an­
erkannt haben. Aber dennoch ist das jetzt 
bestehende ASVG. reformbedürftig, und der 
4. Novelle, die sich jetzt mit der Sanierung 
der Krankenversicherung befaßt, werden sehr 
bald weitere Novellierungen folgen müssen, 
um einigen dringenden Erfordernissen Rech­
nung zu tragen. 

Dazu gehört vor allem die Herabsetzung 
des Anfallsalters für den Bezug der Alters­
rente, das heute mit dem 65. Lebensjahr für 
Männer und mit dem 60. für Frauen festgesetzt 
ist, was mit der heutigen höheren Lebenser­
wartung begründet wird. Dies hat aber nichts 
mit einer verlängerten Arbeitsfähigkeit zu 
tun. Im Gegenteil, es zeigt sich, daß der 
Anfall der Invaliditätsrentenbezieher immer· 
stärker wird und in Zeiten einer auch nur 
geringfügigen Krise noch mehr anwachsen 
wird. Denkt man etwa für einen solchen 
Fall daran, auch die Bestimmungen für den 
Bezug einer Invaliditätsrente zu verschärfen ? 

Es ist erfreulich, daß der Gedanke der 
Herabsetzung des Rentenanfallsalters,  der von 
uns schon seit vielen Jahren vertreten wird, 
sich immer mehr durchsetzt, was auch in den 
Beschlüssen und Stellungnahmen von Ge­
werkschaftstagen Ausdruck gefunden hat. Wir 
verlangen, daß die in der 3. Novelle zum 
ASVG. vorgesehene Möglichkeit des Bezuges 
einer vorzeitigen Altersrente ab dem 55. Le­
bensjahr für Frauen und ab dem. 60. Lebens­
jahr für Männer in einigen Bestimmungen 
abgeändert und verbessert wird. 
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Derzeit müssen in den letzten 13 Monaten 
vor Inanspruchnahme einer solchen vorzei­
tigen Altersrente 12  Monate Geldbezug aus 
der Arbeitslosenversicherung nachgewiesen wer­
den. Da das Höchstausmaß an Arbeitslosen­
geld jedoch auf 30 Wochen beschränkt ist, 
muß die Notstandshilfe dazukommen. Diese 
bekommen aber verheiratete Frauen schon 
dann nicht, wenn der Mann ein monatliches 
Einkommen von 1200 bis 1 500 S hat. Diese 
Frauen fallen also um die Möglichkeit des 
Bezuges der vorzeitigen Altersrente um, obwohl 
sie oftmals 30 und mehr Jahre Versicherungs­
beiträge bezahlt haben. Sie müssen dann noch 
jahrelang auf die ordentliche Altersrente war­
ten. 

Wir verlangen daher, daß der Bezug der 
vorzeitigen Altersrente nur an den Nachweis 
einer zwölfmonatigen Arbeitslosigkeit und nicht 
an den Nachweis von Geldbezügen aus der 
Arbeitslosigkeit während dieser Zeit gebunden 
sein soll. 

Die Diskriminierung der Frauen in der 
Sozialversicherung müßte auch schon längst 
aufhören. Die Frau wird als erste im Betrieb 
abgebaut, wenn der Mann verdient. Sie be­
kommt keine Notstandsunterstützung, weil 
der Mann verdient. Sie zahlt zwar die gleichen 
Beiträge, hat alle anderen Verpflichtungen 
aus der Versicherung zu erfüllen, aber wenn es 
dann um die Leistungen geht, dann ist sie 
überall die Benachteiligte. 

Wir verlangen weiter, daß die Witwenrente 
von derzeit 50 auf 60 Prozent des Anspruchs 
des unmittelbar Versicherten hinaufgesetzt 
wird, denn viele Ausgaben bleiben doch f ür 
die Witwe gleich hoch wie zur Zeit, wo der 
Mann noch Rentenbezieher war. Denken wir 
nur an den Mietzins, Licht, Beheizung usw. 
Es ist also ungerecht, der Witwe nur die halbe 
Rente des Mannes zu geben mit der Be­
gründung, sie habe ja auch nur die halben Auf­
wendungen. Wir sind der Meinung, 
daß man ihr auch einen Hilflosenzuschuß 
geben muß, wenn sie zu ihrer 'Vartung eine 
zweite Person braucht. 

Schließlich verlangen wir, daß Zeiten der 
Arbeitslosigkeit, vor allem des Geldbezuges 
während der Arbeitslosigkeit, nicht als neu­
trale Zeiten, sondern als Ersatzzeiten in der 
Pensionsversicherung gelten. 

Wir glauben, daß es höchst notwendig ist, 
daß endlich einmal der Invaliditätsbegriff 
bei den Arbeitern an den Berufsunfähigkeits­
begriff, wie er bei den Angestellten bereits 
eingebürgert ist, angeglichen wird, um die 
Benachteiligung der Arbeiter im Vergleich zu 
den Angestellten im ASVG. zu beseitigen. 

In diesem Zusammenhang möchte ich gleich 
einiges zur Arbeitslosenversicherung selbst 

sagen. Ich habe schon in der Debatte zum 
Rechnungsabschluß für 1957 darauf hinge­
wiesen, daß die Arbeitslosenversicherung Jahr 
für Jahr dem Finanz minister ein schönes 
Stück Geld einbringt. In den Jahren 1955 
bis einschließlich 1957 betrug der Überschuß 
rund 900 Millionen Schilling, und im Jahre 
1958 werden noch rund 400 Millionen Schilling 
dazukommen, das heißt, daß innerhalb von 
vier Jahren 1300 Millionen Schilling an Ar­
beitslosenversicherungsbeiträgen eingenom­
men wurden, die nicht für Arbeitslosenfür­
sorge, sondern für andere Zwecke verwendet 
worden sind. 

Von den Koalitionsparteien wird zwar sehr 
gerne von dem Beschäftigungsrekord in Öster­
reich gesprochen, aber dabei die Tatsache 
nicht erwähnt, daß auch in der Hochsaison 
ungefähr 50.000 bis 60.000 Menschen arbeits­
los sind und daß vor allem keine genügenden 
Maßnahmen zur Behe bung oder wenigstens 
zur stärkeren Eindämmung der Winterarbeits­
losigkeit getroffen werden. Die Steigerung 
der Ausgaben für produktive Arbeitslosenfür. 
sorge und Versuche, gewisse Bauvorhaben 
winterfest zu machen, sind gewiß anzuer­
kennen, aber völlig unzureichend .. 

Der Arbeiter, der monatelang arbeitslos ist, 
erleidet für sich und seine Familie eine emp­
findliche Senkung seines Lebensstandards. Nach 
Artikel 23 Abs. 1 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
vom 10. Dezember 1948 - morgen wird es 
also zehn Jahre sein - hat jeder Mensch das 
Recht auf Arbeit sowie auf Schutz gegen Ar­
beitslosigkeit. Das derzeit geltende Arbeits­
losenversicherungsgesetz bietet keinen aus· 
reichenden Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Es 
muß festgestellt werden, daß die Unter. 
stützungssätze seit 1951 nicht erhöht wurden, 
wenn man davon absieht, daß im Jahre 1956 
zusätzliche Lohnklassen eingeführt wurden, 
um die Unterversicherung der Höherver­
dienenden wenigstens zum Teil zu beseitigen. 

Ich habe bereits bei der vorjährigen Budget. 
debatte zum Arbeitslosenproblem Stellung 
genommen. Alle Argumente, besonders hin­
sichtlich der ungenügenden Unterstützungs­
sätze, die in Österreich nicht einmal in allen 
Lohnklassen mehr den internationalen Nor­
men der Unterstützungssätze entsprechen, 
haben auch in diesem Jahr noch ihre volle 
Gültigkeit. 

Besonders muß die Tatsache vermerkt 
werden, daß Arbeitnehmer keine Notstands· 
unterstützung erhalten, wenn, wie ich das 
bei den Frauen schon aufgezeigt habe, der 
Ehegatte oder Lebensgefährte im Vollverdienst 
steht oder wenn unterhaltsverpflichtete Ange­
hörige im gemeinsamen Haushalt leben. Diese 
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Sippenhaftung, die nicht scharf genug ange­
prangert werden kann, müßte ehestens ver­
schwinden. 

Es ist daher an der Zeit, die Arbeitslosen­
versicherung, aber auch die Arbeitsvermitt­
lung und die Organisation der Arbeitsämter 
ehestens einer gesetzlichen Neuregelung zu­
zuführen und vor allem die Unterstützungs­
sätze zu erhöhen, damit das Unrecht beseitigt 
wird, das darin liegt, daß die Arbeitslosen als 
einzige bei allen bisherigen Erhöhungen von 
Renten oder Unterstützungssätzen leer aus­
gegangen sind. 

Wir verlangen daher: 1 .  eine Erhöhung 
der Unterstützungssätze, 2. die Bezahlung 
der Unterstützung während der ganzen Dauer 
der unverschuldeten Arbeitslosigkeit und 3. die 
Beseitigung der Sippenhaftung. All dies als 
erste Schritte zur Neuregelung der Arbeits­
losen versicherung. 

Bei diesem Kapitel gilt auch keine Ausrede 
auf Geldmangel, denn hier ist mehr Geld vor­
handen, als gebraucht wird, wie ich schon 
gezeigt habe. 

Es gibt noch eine Reihe von Forderungen 
von Rentenbeziehern, die durch eine Novel­
lierung des ASVG. bereinigt werden müßten. 
Daß die unzulänglichen Renten besonders für 
die Altrentner erhöht wE:rden müßten, darüber 
sind sich wohl alle einig. 

Berechtigt ist die Forderung der Kriegs­
opfer wie aller Rentner überhaupt nach Valori­
sierung ihrer Rentenbezüge, wie man auch 
den Forderungen der Blindenvereine, der 
Zivilinvaliden, der Hausbesorger und mancher 
anderer Gruppen die Berechtigung nicht ab­
sprechen kann. Sehr dringend wäre auch 
die Erhöhung der Vollrente in der Unfall­
versicherung von derzeit 66,3 Prozent auf 
79,5 Prozent, das ist der gegenwärtige Stand 
der Höchstrente in der Pensionsversicherung. 

Und schließlich ist noch immer die For­
derung der Arbeiter nach Beseitigung der 
dreitätigen Karenzfrist im Krankheitsfalle 
offen, zu deren Erfüllung die Unternehmer 
durch eine Neufassung des Entgeltparagraphen, 
§ 1 154 b des Allgemeinen bürgerlichen Gesetz­
buches, verpflichtet werden müßten. Es ist 
auch nicht einzusehen, warum nicht auch bei 
den Arbeitern der Unternehmer verpflichtet 
wird, ihnen im Krankheitsfalle für sechs 
Wochen den vollen Lohn weiterzubezahlen, 
wie es bei den Angestellten bereits seit län­
gerem der Fall ist. 

Im bisherigen Verlauf der Budgetdebatte 
wurde viel von Familienpolitik und Hilfe 
an die kinderreichen Familien gesprochen. 
Aber die Forderung nach Auszahlung einer 
vollen dreizehnten Monatsbeihilfe steht noch 
immer offen. Auch hier kann man sich nicht 

auf Geldmangel ausreden, denn auch hier gibt 
es Überschüsse, Geld ist also da; man er­
fülle daher endlich diese berechtigte For­
derung. 

Neben dem Bestand sozialpolitischer Ge­
setze spielt aber auch die Praxis, das heißt 
die Art der Durchführung der Gesetze, für 
den Versicherten eine große Rolle, insbesondere 
die rache Erledigung der gestellten Renten­
ansuchen. In der Arbeiterversicherung be­
müht man sich in begrüßenswerter Weise um 
eine möglichst rasche Erledigung der anfal­
lenden Akten. Bedauerlicherweise kann man 
dies von der Angestellten-Pensionsversicherungs­
anstalt nicht sagen. Dort ist das Verfahren 
für die Zuerkennung der Renten endlos. 
Während bei der Arbeiterversicherung schon 
in acht Wochen, bei sehr komplizierten Fällen 
in längstens drei Monaten, die Rente zuerkannt 
wird, dauert es bei der Angestelltenversicherung 
selbst bei einfachen Fällen sechs Monate. 
Es gibt aber nicht wenige Fälle, wo die Ren­
tenzuerkennung acht, zehn und noch mehr 
Monate dauert. Diese Rentner müssen dann 
für gewöhnlich die öffentliche Fürsorge in 
Anspruch nehmen oder fallen sonst wem, 
meist anderen Familienangehörigen oder Ver­
wandten, zur Last. Dazu kommt noch, daß 
die Angestellten-Pensionsversicherungsanstalt 
in der Auslegung vieler Bestimmungen äußerst 
unsozial ist. Ich möchte dies an drei Fällen 
zeigen. 

Der eine Fall betrifft den Bürgermeister 
- ich glaube er ist Sozialist - der nieder­
österreichischen Gemeinde Oberhausen; Name 
und Adresse stehen, wenn es gewünscht wird, 
zur Verfügung. Der Mann ist von Beruf 
Maurer. Im Jahre 1945 wurde er Ortsvorsteher 
beziehungsweise später Bürgermeister und hat 
Angestelltentätigkeit verrichtet. Er kann seine 
Funktion aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr ausüben und hat bei der Angestellten­
versicherung um die Berufsunfähigkeitsrente 
angesucht. Eine Altersrente kann er ja noch 
nicht bekommen, weil er nicht die Jahre 
dafür hat. Die Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten hat ihn mit dem Bescheid 
abgelehnt, daß in seinem Fall Berufsunfähig­
keit nicht gegeben sei. Dagegen wurde beim 
Schiedsgericht berufen, das Schiedsgericht hat 
die Rente zugesprochen. Dagegen hat wieder 
die Anstalt des Herrn Abgeordneten Rille­
geist beim Oberlandesgericht berufen, dieses 
hat ebenfalls die Rente grundsätzlich zuge­
sprochen, jedoch den Akt zur Klärung einer 
Rechtsfrage noch einmal an das Schieds­
gericht zurückgewiesen. Das Schieds­
gericht hat die Rechtsfrage geklärt und 
neuerlich die Rente zugesprochen. Die 
Angestelltenversicherungsanstalt hat wieder 

72. Sitzung NR VIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)8 von 40

www.parlament.gv.at



Nationalrat VIII. GP. - 72. Sitzung am 9. Dezember 1958 3409 

dagegen beim Oberlandesgericht berufen. [ Im Zusammenhang mit dem dritten Fall, 
Ich frage den Herrn Abgeordneten dem Fall des Opfers des Faschismus, gleich 
Hillegeist: Was sagt er als Obmann einige Bemerkungen zur Wiedergutmachung 
der Angestelltenversicherungsanstalt und Vor- der Schäden der Opfer des Faschismus. Was 
sitzender der Gewerkschaft der Privatange- dazu zu sagen ist, wurde hier in diesem Hause 
stellten zu einem solchen Vorgehen � schon sehr oft gesagt und vorgebracht. Aber, 

Im zweiten Fall handelt es sich um den so frage ich, müßten wir Abgeordnete, die 

Angestellten meiner Partei Pickl. Ihm ge- v�r z
.
weieinhalb Jah:-en d�rch einen ein­

schah ähnliches. Er ist aus gesundheitlichen stImnugen Beschlu� dIe RegIerung b�auftragt 

Gründen nicht mehr in der Lage, als Ange- haben, raschest em Gesetz . zur Wlede�g�t­

stellter, weder im Innen- noch im Außendienst, machung an alle durch FaschI.smus geschadlg­

eine Tätigkeit auszuüben. Die Angestellten- ten Personen vorz.u�ge?-, es n:cht als .. Schande 

versicherungsanst lt hat die Berufsunfähi _ empfinden, daß SIC dIe RegIerung uber den 

keitsrente abgele�nt, da er nach MeinUl�g A�ftr�g des Parlaments, über einen ein­

dieser Anstalt noch verschiedene Arbeiten als stImmIg gefaßten Beschluß des Parlaments 

Aufsichtsorgan durchführen kann. Das Schieds- einfa�h hinwegsetzt � Z:"ölf Jahre s.chon. war­

gericht aber hat auf Grund der Ergebnisse ten dIe Opfer d�s FaschIsmus auf dIe WIed�r­

einer klinischen Untersuchung die Berufs- gutma�hun�. SIe haben erwartet, daß werug­

unfähigkeitsrente zuerkannt. Aber die An- stens m .dIesem Bu�get V orsor?e g�troffen 

stalt des Herrn Abgeordneten Hillegeist hat werden WIrd. Aber lllchts dergleIChen . 

wieder beim Oberlandesgericht dagegen Be- Warum geschieht nichts � Man sagt, es 
rufung eingelegt. Ich nehme nicht an, daß sei kein Geld dafür vorhanden. Auch das ist 
dies aus parteipolitischen Gründen geschehen eine faule Ausrede! Man sollte wissen, daß 
ist. Jedermann aber weiß - und Abgeordneter jede weitere Verzögerung dieser Wiedergut­
Hillegeist dürfte dies sogar aus seiner eigenen machung dem Ansehen Österreichs auch 
Erfahrung wissen -, wie schwierig es für im Ausland schadet. Sie hätten hören sollen, 
Arbeiter und Angestellte ist, die einmal in was ausländische Redner anläßlich der von 
Partei- oder Gewerkschaftsanstellungen waren, der Israelitischen Kultusgemeinde zum 20. Jah­
wieder eine Anstellung in der Privatwirtschaft restag der sogenannten Kristallnacht ver­
zu bekommen. Wenn dann noch schwerste anstalteten Kundgebung zum Thema Wieder­
gesundheitliche Schäden hinzukommen und gutmachung in Österreich gesagt haben. Es 
ein bestimmtes Alter bereits überschritten ist höchste Zeit, daß endlich das schon längst 
ist, dann ist dies ganz einfach unmöglich fällige Wiedergutmachungsgesetz vorgelegt und 
geworden. "Vas also veranlaßt die Pensions- beschl ossen wird. Auf keinen Fall aber darf 
versicherungsanstalt der Angestellten in diesen die Entscheidung darüber, ob die Opfer des 
beiden von mir angeführten Fällen, an das Faschismus eine solche Wiedergutmachung 
Oberlandesgericht zu berufen, obwohl das erhalten oder nicht, von dem Willen der 
Schiedsgericht ordnungsgemäß zuerkannt hat? Banner Bundesregierung abhängig gemacht 

Ein dritter Fall ist der des Herrn Silber- werden. Wenn Österreich für sich und seine 
kopf, eines Opfers des Faschismus. Der Mmm Staatsbürger auf die Stellung von Wieder­
kämpft nun schon seit zehn Jahren um die gutmachungsansprüchen an die westdeutsche 
Beseitigung der sozialversicherul1gsrechtlichen Bundesrepublik aus unerklärlichen Rücksicht­
Nachteile, die er durch Faschismus und Nazis- nahmen verzichtet hat, dann hat es eben die 
mus erlitten hat. Dreimal war sein Akt Pflicht, aus eigenen Mitteln für die Befriedi­
bereits beim Verwaltungsgerichtshof. Immer gung der berechtigten Ansprüche seiner Staats­
wieder wurden neue Einwendungen gefunden, bürger zu sorgen und auch dafür aufzukommen. 
um dieses Opfer des Faschismus um sein Recht 
zu bringen. Die Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten genießt bei den Opfern des 
Faschismus bedauerlicherweise den traurigen 
Ruf, die reaktionärste Anstalt zu sein, wobei 
dort, wie man sagt, auch antisemitische 
Tendenzen offen zu beobachten seien. 

Ich weiß nicht, ob die von mir angeführten 
drei Fälle dem Abgeordneten Hillegeist als 
Obmann der Angestellten-Pensionsversiche­
rungsanstalt bekannt sind.lch habe nach allem, 
was ich an Beschwerden über diese Anstalt 
hörte, den Eindruck, daß dort herzlose 
Bürokraten herrschen. 

Aber auch eine 12. Novelle zum Opfer­
fürsorgegeset,z ist längst fällig, weil mehrere 
Bestimmungen abgeändert, beziehungs,veisc 
einige Fragen neu geregelt werden müssen, so 
zum Beispiel die Spätfolgen einer erlittenen 
Haft. Heute werden Opfer des Faschismus, 
die viele Jahre in den hitlerischen Gefäng­
nissen und Konzentrationslagern verbrachten, 
mit ihren Ansprüchen abgewiesen, weil ihre 
Leiden nicht als Folge ihrer Haft oder Fol­
terung, sondern als altersbedingt bezeichnet 
werden. In Wirklichkeit aber sind es Spät­
folgen erlittener Haft oder erlittener schwerer 
Folterungen. Die vielen Und krassen Un-
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gerechtigkeiten gegenüber den Opfern des 
I 

der Arbeitnehmer auf völkerrechtlicher Grund­
Faschismus, ihre systematische Benachteili- lage anzuerkennen, weil sie noch immer 
gung jenen gegenüber, die Träger des Hitler- hoffen, wie' weiland Bundeskanzler Seipel, die 
faschismus in Österreich waren, muß endlich sozialen Errungenschaften als "revolutionären 
einmal aufhören. Schutt" wieder beseitigen zu können. Wenn 

In ähnlicher undemokratischer und unver- der Sozialminister Proksch nicht ernsthaft 
antwortlicher Weise handelt man an den mit dem Generalsekretär des Gewerkschafts­
Bombengeschädigten, über die wir noch bei bundes Proksch zu Rate geht und diesen 
anderen Budgetkapiteln sprechen werden. I veranlaßt, die Arbeiterschaft zum Kampf 

um ein verbessertes, im Aufbau verständliches Nun möchte ich mich einigen Fragen des und übersichtliches Arbeitsrecht vorzubereiten, Arbeitsrechtes zuwenden. Unser geltendes dann wird ihm der Kanzler der Koalitions­Arbeitsrecht ist sehr unübersichtlich, in vielen regierung ebenso viele Entwürfe vorlegen Fragen äußerst mangelhaft' und bedarf drin- lassen wie zum Arbeitszeitgesetz, und es gend einer Kodifizierung. Gegenwärtig aber wird alles beim alten bleiben. wird die Werbetrommel für eine sogenannte' 
"Europäische Sozialcharta" gerührt, um an- Der heute auf dem Gebiete des Arbeits­
geblich die Sozialgesetzgebung der Mitglieds- rechtes herrschende Zustand der Rechtsun­
staaten des sogenannten Europarates zu ver- sicherheit, der Verworrenheit, der Rückständig­
einheitlichen. Ein diesbezüglich vorliegender keit - nicht wenige Gesetze datieren ja 
Entwurf strotzt zwar von Phrasen über ge- noch aus dem vorigen Jahrhundert, aus der 
rechte Arbeitsbedingungen, gerechtes Arbeits- Frühzeit des Kapitalismus - nützt natürlich 
entgelt und dergleichen mehr, aber er enthält I nur den Unternehmern, die das Fehlen eines 
keine wirklichen Garantien für gerechte Ar- I modernen Arbeitsrechtsgesetzbuches dazu aus­
beitsbedingungen und gerechte Löhne. nützen, um den Arbeitern selbst Rechte streitig 

Es ist bekannt, daß sich gerade im Europarat zu .. mac�en, . die ihne� nach �en vielen, aber 
kapitalistische, militaristische und nationali- unuberslChtlichen sozIalrechtlichen Sonderge-

setzen zustehen. stische Elemente verschiedener Schattierungen 
bemühen, die Völker für ihre dunklen Ziele ein- Zu den dringenden Maßnahmen gehört 
zuspannen. Soll sich etwa unsere Sozialpolitik die Gleichstellung der Arbeiter in bezug auf 
auf die Pläne Adenauers, dieses erklärten ihre Rechte mit den Angestellten, zum Bei­
Feindes der deutschen Gewerkschaften, oder auf spiel hinsichtlich des Urlaubes, der Kündigungs­
die de Gaulles, dem die Gewerkschaften genau fristen, des Krankenentgeltes und der Ab­
so auf die Galle gehen, oder etwa auf die fertigungen. Warum sollen die Arbeiter nicht 
sozialpolitischen Pläne des italienischen Re- dieselben Rechte genießen wie die Ange­
gierungschefs Fanfani gleichschalten lassen, stellten � 
die ebenfalls alle miteinander auf die Zer- Dringend reformbedürftig ist § 1154 b des schlagung der Gewerkschaften hinauslaufen? Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches _ ich Statt sich auf Beratungen über die nebulose habe schon auf ihn verwiesen -, und aus Europäische Sozialcharta einzulassen, möge der bald 80 Jahre alten Gewerbeordnung doch die österreichische Regierung die vielen gehört, solange nicht eine neue Gewerbe­Konventionen ratifizieren, die von der Inter- ordnung, ein neues Gewerberecht geschaffen nationalen Arbeitsorganisation in Genf be- wird, längst schon der Schandparagraph 82 schlos�en . wurden. E.s handel� sich dabei mit seinen ganzen Untergliederungen, die um wIC�tIge, ZUn:" TeIl scho?- J.ahrz�hntealte jeder Unternehmerwillkür Tür und Tor öffnen, KonventIOnen, wIe zum BeIspIel dIe Kon- eliminiert! DaseIbe gilt auch für das Antiterror­vention NI'. 1. über die Arbeitsz�it im Ge- gesetz, dessen Ursprung in eine reaktionäre werbe, Nr. 301m Handel, Nr. 46 Im KOhlen-

I Vergangenheit zurückgreift. bergbau, NI'. 11 über die Rechte der Land-
arbeiter auf gewerkschaftlichen Zusammen- Dringend reformbedürftig ist das Betriebs­
schluß, NI'. 20 über das Verbot der Nachtar- rätegesetz. Die Spruchpraxis der Einigungs­
beit in Bäckereien, Nr. 44 und 86 über die ämter und selbst oberster Gerichtshöfe, wie 
Arbeitslosigkeit und die Arbeitsvermitt- zum Beispiel des Verwaltungsgerichtshofes 
lung. Schließlich wäre noch zu erwähnen und des Obersten Gerichtshofes, hat das 
die Konvention Nr. 62 über Unfallverhütungs- Betriebsrätegesetz weitgehend entwertet und 
vorschriften im Hochbau und Nr. 102, die die Tätigkeit der Betriebsräte außerordentlich 
Mindestnormen für die soziale Sicherheit ent- erschwert. 
hält. 

Aber die österreichischen Unternehmer weh­
ren sich, von ihrem Standpunkt begreiflich, 
mit Zähnen und Klau.en dagegen, die Rechte 

Ich möchte, wie bereits im Vorjahr, etmge 
Hinweise geben, in welchen Fragen eine Re­
form des Betriebsrätegesetzes dringend not­
wendig ist, 
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Der Kündigungsschutz für die Betrie bs­
räte ist auch auf die Ersatzleute des 
Betriebsrates auszudehnen. Bereits nach 
sechs wöchiger Betriebszugehörigkeit muß ein 
Arbeiter durch einen Einspruch des Betriebs­
rates gegen Kündigung geschützt werden 
können. Auch die Bestimmungen über die 
Anfechtung von Kündigungen, die in den 
Betriebsverhältnissen nicht 'genügend begrün­
det sind und die sich als soziale Härte darstellen, 
bedürfen einer Änderung. Der Weg zum 
Einigungsamt, das hier zuständig ist, muß 
jedem Arbeiter und Angestellten offenstehen, 
besonders wenn es an einem rechtzeitigen 
Einspruch des Betriebsrates mangelt. Auch bei 
Streitigkeiten über die Rechte und Befug­
nisse des Betriebsrates und der einzelnen 
Mitglieder des Betriebsrates muß jedem ein­
zelnen Betroffenen, also jedem Mitgleid des 
Betriebsrates der Weg zum Einigungsamt 
offenstehen. 

Beispiel die Zahl der für einen Wahlvor­
schlag erforderlichen Unterschriften mit der 
Zahl der Wähler, besonders in kleineren und 
mittleren Betrieben, so ist es nicht selten 
der Fall, daß das Einbringen von Wahl­
vorschlägen allein einer Auf hebung des Wahl­
geheimnisses gleichkommt. (Abg. H i l l ege i s t : 
Da seid ihr ja Meister I) Für euch haben 
wir noch immer nicht genügend gelernt in 
dieser Beziehung, ihr seid da unübertrefflich 1 
Unsere NationeJrats-Wahlordnung verlangt le­
diglich 100 Unterschriften in jedem Wahl­
kreis, aber es gibt zahlreiche Wahlordnungen, 
die bereits im Landtag oder im Gemeinderat 
vertretene Parteien der Notwendigkeit ent­
heben, Wahlvorschläge mit Unterschriften 
einer bestimmten Zahl von Wählern einzu­
bringen. Bei den Betriebsratswahlen jedoch 
müssen jedesmal die Unterschriften erbracht 
werden. Das hat in der Praxis, Herr Kollege 
Hillegeist, zu vielen Mißbräuchen und Nöti­
gungen, nicht selten zur. Verhinderung des 
Einbringens von Wahlvorschlägen geführt. 
Es sind also gesetzliche Maßnahmen not­
wendig, um solche Mißbräuche auszuschalten 
und die Rechte der Betriebsräte zu vermehren 

Darüber hinaus gibt es im Betriebsräte­
gesetz weitere Bestimmungen, die sehr dringend 
einer Revision bedürfen. Da ist zunächst 
das Recht der Betriebsräte auf Bilanzeinsicht. 
Jedermann ist klar, daß die Bilanz an und 
für sich noch keinen Einblick in die Ge- und zu verbessern. 

schäftsgebarung und in die Geschäftsführung 
bietet. Wie oft kommt es vor, daß der Be­
triebsrat sieht, wie Mängel in der Betriebs­
und der sonstigen Geschäftsführung Arbeits­
plätze gefährden, aber er hat kein Recht, 
mitzuwirken oder Beschlüsse zu fassen in 
der Richtung der Sicherung der Arbeits­
plätze, wenn diese auch durch eine unrichtige 
Geschäftsführung des Unternehmers oder sei­
ner Beauftragten gefährdet sind. Daher müßte 
in einer Novelle zum Betriebsrätegesetz das 
Einspruchsrecht der Betriebsräte · und ihr 
Mitbestimmungsrecht in all den erwähnten 
Fragen ausgebaut werden. 

Es ist auch nicht einzusehen, warum das 
passive Wahlrecht in den Betriebsrat an 
ein Alter von 24 Jahren gebunden sein muß. 
Die Forderung nach Herabsetzung dieses 
Alters auf 21 Jahre entspricht durchaus unserer 
Zeit, in der jungen Arbeitern schon sehr 
wichtige Arbeiten, wertvolle Maschinen und 
Geräte anvertraut werden. Warum sollten 
sie dann nicht auch bei der Betriebsrats-

Mit der Forderung nach einem besseren 
Betriebsrätegesetz ist eng verbunden die For­
derung der öffentlich Bediensteten nach Schaf­
fung eines entsprechenden Personalvertretungs­
gesetzes, um Willkiirakten, wie sie noch 
immer vorkommen, vorzubeugen. (Abg. Dok­
tor M i  g s e h :  Das gehört zum Kapitel B'ltndes­
kanzleramt I) 

Eine gleichfalls unaufschiebbare Maßnahme 
auf dem Gebiete der Sozialgesetzgebung ist 
die längst fällige Gleichstellung der Land­
arbeiter. Gegenwärtig sind, wie in einer 
Denkschrift der Arbeitsgemeinschaft gesetz­
licher Interessensvertretungen der Dienstneh­
mer in der Land- und Forstwirtschaft aus­
geführt wird, zufolge der unbegründeten und 
unzweckmäßigen Kompetenzverteilung die Ar­
beiter und Angestellen in der Landwirtschaft 
Staatsbürger minderen Rechts. Es heißt 
in dieser an die österreichische Regierung 
gerichteten Denkschrift : 

"Die durch das Landarbeitsge::>etz J 948 
bewirkte Ablösung der aus der Zeit der feudalen 

wahl voll mündig sein ? Aus diesem Grund Dienstboten- und Gesindeordnungen überliefer-
rnüssen auch die Jugendvertrauensmänner in ten Rechtsvorschriften führte leider nicht zu 
das Betriebsrätegesetz eingebaut und ebenso einem übersichtlichen, leicht zu handhabenden 
wie die Betriebsräte geschützt werden. Arbeitsrecht für die Arbeiter und Angestellten 

Grundlage und Voraussetzung eines rich- in der Land- und Forstwirtschaft, sondern -
tigen Funktionierens des Betriebsrates ist gesetzestechnisch betrachtet - zu einer beispiel­
die Sicherung der geheimen Wahl. Da losen Rechtszersplitterung, da die auf zahl­
bestehen aber eine Reihe von Bestimmungen, reiche Verfassungsgesetze, Grundgesetze, ein­
die diesem im Gesetz ausgesprochenen Grund- fache Bundesgesetze, Landesausführungsge­
satz widersprechen. Vergleicht man zum setze, einfache Landesgesetze und Verord-
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nungen verteilten Rechtsvorschriften diese 
Materie zur unübersichtlichsten des öster­
reichischen Rechtes machen." 

Es heißt dort weiter : "Es ist im höchsten 
Maße bedenklich und auf die Dauer unerträg­
lich, die Arbeiter und Angestellten in der 
Land- und Forstwirtschaft durch die Rechts­
zersplitterung und andere formale Schwierig­
keiten an der Inanspruchnahme ihres Sozial­
rechts zu behindern und durch Aussonderung 
aus dem unmittelbaren Kompetenzbereich 
der Bundesgesetzgebung gegenüber den 
Dienstnehmern in den übrigen Zweigen der 
österreichischen Wirtschaft dauernd zu be­
nachteiligen. " 

Die Arbeiterkammer für Wien und Burgen­
land, die Landarbeiterkammer für Kärnten 
und der Österreichische Arbeiterkammertag 
haben diese Denkschrift mit dem Ersuchen 
an die Regierung gerichtet, "ehebaldigst die 
erforderlichen gesetzlichen Maßnahmen zu 
treffen". 

Das war am 24. September 1957, also vor 
mehr als einem Jahr. Bis zum heutigen Tag 
hat die Bundesregierung nicht nur keine 
entsprechenden Maßnahmen vorbereitet, son­
dern sie hat den Verfassern der Denkschrift 
nicht einmal eine Antwort auf ihre besonders 
eindringliche Bitte zugehen lassen. Eine der­
artige Mißachtung berechtigter sozialpolitischer 
Forderungen war schlimmstenfalls in den 
reaktionären Zeiten üblich. 

Die Landarbeiter haben auf ihrem letzten 
Gewerkschaftstag neuerdings einen dringenden 
Appell an die Regierung gerichtet, endlich 
die die Landarbeiter diskriminierenden Be­
stimmungen aus der Bundesverfassung zu 
entfernen und auch für sie gleiche Rechts­
verhältnisse herzustellen. Während über die 
Forderungen der Agrarier, die Bundesver­
�assung zu ihren Gunsten abzuändern, ver­
handelt wird, wurden die Forderungen der 
Landarbeiter im Parlament bisher übergangen. 

Die Abgeordneten der Kommunistischen 
Partei verlangen daher mit aller Entschieden­
heit die dringende Behandlung dieser For­
derung der Landarbeiter durch den National­
rat. Wenn es die beiden Regierungsparteien 
ernst meinen mit ihren Versprechungen gegen­
über den Landarbeitern, dann kann dieser 
schmähliche Zustand durch eine geringfügige 
Änderung unserer Bundesverfassung sofort 
aus der Welt geschafft und können die Land­
arbeiter endlich zu gleichberechtigten Bürgern 
der Republik Österreich gemacht werden. 

Von besonderer Aktualität ist zurzeit die 
Frage der Arbeitszeitverkürzung. Wir stehen 
auf dem Standpunkt, daß es Pflicht des 
Nationalrates wäre, rasehest den Gesetzent­
wurf über die Kürzung der Arbeitszeit auf 

40 Stunden in den vorgesehenen drei Etappen 
- 45 Stunden am 1 .  Jänner 1959, 42 Stunden 
am 1 .  Jänner 1961 und 40 Stunden ab 1 .  Jänner 
1963 - anzunehmen, den der Sozialminister 
Proksch im Auftrag des Gewerkschaftsbundes 
vorgelegt hat. Die Mehrheit dieses Hauses 
bilden Mitglieder und Funktionäre des ÖGB. 
Es ist ihre Pflicht, gegen den Widerstand 
der Unternehmer die schrittweise Einführung 
der gesetzlichen 40 Stunden-Woche durch­
zusetzen. 

Ich möchte daran erinnern, daß die ein­
schneidenden sozialpolitischen Gesetze der 
Ersten Republik von Parlamenten beschlossen 
wurden, in denen es eine überwiegende Mehr­
heit der Bürgerlichen, also der Vertreter 
der Unternehmer, gab. Natürlich geschah 
dies auch nur unter einem gewissen außer­
parlamentarischen Druck seitens der Arbeiter. 
Heute fehlt aber dieser Druck . Dafür ist 
der außerparlamentarische Druck der Wirt­
schaftskammer und des Industriellenbundes 
so stark, daß der Gesetzentwurf Proksch, 
dessen Notwendigkeit allein in der Steigerung 
der Produktivität und der zunehmenden Ratio­
nalisierung und Automatisierung begründet 
ist, sang- und klanglos verschwindet. 

Wir sind in Übereinstimmung mit breitesten 
Kreisen der Arbeiter- und Angestelltenschaft 
der Auffassung, daß eine kollektivvertragliehe 
Regelung der Arbeitszeitfrage nicht ein Ersatz 
für ein modernes Arbeitszeitgesetz sein kann. 
Wohin das führt, wenn man sich auf kollektiv­
vertragliche Regelungen einläßt, hat uns zum 
Beispiel der an den Bergarbeitern begangene 
Betrug gezeigt. 

Die gesetzliche Herabsetzung der Arbeits­
zeit ist der einzige Weg, auch den besonders 
schutzbedürftigen Arbeitern im Gewerbe und 
in der Landwirtschaft den Genuß der ver­
kürzten Arbeitszeit zu garantieren und zu 
sichern. Die Arbeiter fordern, daß die Ver­
kürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohn­
ausgleich durchgeführt wird. Es ist aber 
kein Ruhmesblatt der Verwaltung der ver­
staatlichten Betriebe, zum Beispiel in der 
Kohlenwirtschaft, in der Kohlenindustrie, daß 
sie den Grundsatz des vollen Lohnausgleichs 
durchbrochen hat und den Überstundenzu­
schlag für die ersten drei Überstunden auf 
die Hälfte gekürzt hat. Aber noch weniger 
rühmlich ist es für die Leitung des Metall­
und Bergarbeiterverbandes, daß sie dieser 
Regelung zugestimmt hat. , 

Wir Kommunisten sind der Meinung, daß 
die Kürzung der Arbeitswoche einzig und 
allein eine Abgeltung für die gesteigerte 
Arbeitsleistung ist und sein darf und überdies 
ein Beitrag zur Sicherung der Vollbeschäfti­
gung. Jede Kürzung des Überstundenent-
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geltes, jede Beseitigung von Jausenzeiten, 
von Wasch- und Wegzeitpauschalen, jede 
Kürzung der Akkord-, Gedinge- und Stücklohn­
sätze und jeder Versuch, die Stundenlöhne 
ohne Berücksichtigung des Lohnausgleichs 
neu festzusetzen, widerspricht dem Grund­
gedanken der Arbeitszeitverkürzung. 

Es ist auch vollkommen falsch, wenn be­
hauptet wird, daß mit der Arbeitszeitver­
kürzung eine Lohnerhöhung verbunden ist. 
Formal mag es so aussehen, in der Tat aber 
bekommt der Arbeiter keinen Groschen mehr 
auf die Hand, eher noch weniger, weil ja 
bereits genügend Versuche vorliegen, die zeigen, 
daß man mit der Neufestsetzung von Akkord­
sätzen beabsichtigt, die lohnpolitischen Aus­
wirkungen der Arbeitszeitverkürzung nicht 
nur zu umgehen, sondern dem Unternehmer 
womöglich noch einen Vorteil zuzuschanzen. 

Wenn nunmehr die Unternehmer versuchen, 
die Arbeitszeitverkürzung dazu auszunutzen, 
um die Arbeiter und Angestellten zu einer 
Gegenleistung, zu einem Verzicht, zum Beispiel 
zu einem Verzicht auf weitere Lohn- und 
Gehaltsforderungen, zu einem Verzicht auf 
mehrere Jahre hinaus, das heißt zu einem 
neuen Lohnstopp zu veranlassen, so ist dies 
nichts anderes als eine glatte Erpressung, 
die schärfstens zurückgewiesen werden muß. 

Sozialminister Proksch hat auf dem kürz­
lich stattgefundenen Gewerkschaftstag der 
Angestellten in der Privatwirtschaft die Auf­
gaben der Sozialpolitik in sehr ausführlicher 
Weise dargelegt. Er wies im Zusammenhang 
mit einem geschichtlichen Rückblick über 
die Aufgabe der Sozialgesetzgebung unseres 
Landes darauf hin, daß unsere Sozialpolitik 
noch weit davon entfernt ist, ihre Grenzen 
bereits erreicht zu haben, wie mancherorts 
behauptet wird. Im Gegenteil, so 
sagte der Minister - ,auf allen Gebieten 
unseres Sozialrechtes sind noch bedeutende 
Forderungen unerfüllt. Die soziale Sicherheit 
erschöpft sich heute noch immer in dem 
Versuch, eingetretene Schäden zu lindern. 
Die wichtigste Funktion des Wohlfahrtstaates : 
,Vorbeugen ist besser als heilen', ist nahezu 
auf keinem Gebiet erreicht . Es wäre aber 
auch eine illusion, zu glauben, daß im Kapi­
talismus jemals unserer Sozialpolitik eine 
Grenze gesetzt werden kann. Jeder technische 
Fortschritt, zum Beispiel die Automation, 
ändert die Produktionsbedingungen. Damit 
ergeben sich aber neue soziale Probleme, 
die uns vor neue soziale Aufgaben stelleil. 
Unser Sozialgefüge weist wieder nach 
den Worten des Herrn Sozialministers -
eine Stufenleiter auf, deren Spitzengruppen 
über ein relativ gutes Einkommen, eine 
Sicherung desselben durch Pragmatisierung 

oder einen hohen Kündigungsschutz und über 
ein gut ausgebautes System der sozialen Sicher­
heit verfügen, während die auf der untersten 
Stufe stehenden Gruppen und das ist 
die große Mehrheit der Arbeiterschaft und 
der Angestelltenschaft ; diese Anmerkung 
stammt von mir - nicht nur ein spärliches 
Einkommen erzielen, sondern dieses noch 
jederzeit verlieren können, weil der ihnen 
gewährte gesetzliche Kündigungsschutz un­
genügend ist. 

Eine besondere Fehlkonstruktion unseres 
Sozialgefüges liegt darin, daß die von vorn­
herein zu einer ungünstigen Ausgangsposition 
verurteilten Arbeitnehmer wie bei einer Ketten­
reaktion auf allen anderen Gebieten des 
gesellschaftlichen Lebens ebenfalls darunter 
leiden müssen. Daraus folgt nach Meinung 
des Herrn Sozialministers, daß ein gewisser 
sozialer Mindeststandard allen Arbeitnehmern, 
gleichgültig in welchem Wirtschaftszweig und 
in welchem Beruf sie tätig sind, gesichert 
werden muß. In dieser Richtung müssen 
sich daher alle sozial- und lohnpolitischen 
Maßnahmen bewegen. 

Wir stimmen mit dem Herrn Sozialminister 
in diesen Fragen völlig überein. Wir stimmen 
auch überein, wenn er in den Vordergrund 
der zu treffenden Maßnahmen die folgenden 
stellt : Beseitigung der unerwünschten Differen­
zierung des Sozialrechtes, die dazu führt, 
daß ein geringer Teil der Arbeiterschaft über 
ein Einkommen verfügt, das schlecht und 
recht zur Deckung der dringendsten Bedürf­
nisse eines Arbeiterhaushaltes reicht, während 
die große Masse dagegen - hier rede ich 
gar nicht von den hunderttausenden Renten­
beziehern - so wenig hat, daß sie damit 
kein menschenwürdiges Leben führen kann. 

Man spricht bei uns - besonders in Unter­
nehmerkreisen - gern von den hohen Löhnen 
in Österreich. Tatsache ist jedoch, daß nach 
einer Statistik des Internationalen Arbeits­
amtes, Genf 1957, die Löhne in Österreich 
tief unten in der Lohnskala vermerkt sind. 

Unsere Unternehmer sind, wenn Arbeiter 
oder Angestellte eine Angleichung ihrer Löhne 
oder Gehälter an die gestiegenen Lebenshal­
tungskosten verlangen, schnell mit dem Argu­
ment zur Stelle, daß eine Erhöhung des 
Lohnniveaus die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Wirtschaft auf dem Weltmarkt oder - wie 
jetzt bei den öffentlich Angestellten die 
längst fällige Forderung nach dem 14. Monats­
gehalt - den Schilling in Gefahr bringen 
würde. 

Aber alle diese Argumente stimmen nicht. 
Die Löhne und Gehälter in Österreich sind 
gar nicht so hoch, wie uns die Unternehmer 
oder ihre Paritätische Kommission immer 

270 
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einreden möchten. Nach Berechnungen des 
Internationalen Arbeitsamtes in Genf sind 
die Gesamtkosten je Arbeitsstunde, berechnet 
auf Schweizer Franken, folgende : Frankreich : 
in der Textilindustrie 2,51 ,  in der Maschinen­
industrie 3,62, im Bergbau 4,61 ; in England : 
2,27, 3,08, 4,26 ; in Belgien : 2,20, 3,07, 3,76, 
und in Österreich : in der Textilindustrie 1 ,50, 
in der Maschinenindustrie 2, 12  und im Bergbau 
2,32.  Auch in Westdeutschland, Italien und 
selbst in der Türkei sind die Lohnkosten 
noch höher als bei uns, etwas niedriger als 
bei uns in Jugoslawien und in Griechenland. 

Man sieht daraus, daß der volle Lohnaus­
gleich bei der Herabsetzung der Arbeitszeit 
und selbst die notwendigen Lohnerhöhungen 
noch lange keine Gefahr für unsere Wett­
bewerbsfähigkeit darstellen. Die derzeit un­
genügenden Löhne und Gehälter in Österreich, 
das Resultat der Tätigkeit der Paritätischen 
Kommission und ihres ständigen Nachgebens 
gegenüber dem Druck der Unternehmer, dienen 
in der Praxis nur der zusätzlichen Bereicherung 
der Unternehmer, der Arbeitgeber. 

Lohn- und Gehaltserhöhungen sind aber 
nicht nur notwendig, um das in unserem 
Land bestehende Unrecht in der Entlohnung 
zu beseitigen, sondern auch zur Stärkung 
der Kauf kraft der Me,ssen, was ein wichtiger 
Beitrag zur Sicherung der Vollbeschäftigung 
und auch zur Sicherung unserer Konjunktur 
wäre . 

Wir sind mit dem Minister Proksch ein­
verstanden, wenn er zu den weiteren dringend­
sten Aufgaben die Kodifizierung des öster­
reichischen Arbeitsrechtes und die Schaffung 
eines neuen Vertragsrechtes für die Arbeit­
nehmer zählt. Wir sind auch mit ihm ein­
verstanden, wenn er erklärt, daß den er­
presserischen Praktiken der Unternehmer, die 
Arbeiter zum Verzicht auf ihnen zustehende 
Rechte zu zwingen, wodurch den Arbeitern 
j ährlich Millionenbeträge verlorengehen, durch 
die Gesetzgebung ein wirksamer Riegel vor­
geschoben werden muß. Das gilt auch für 
die Urlaubsfrage, wo durch ein Gesetz die 
unsoziale Entscheidung des Obersten Gerichts­
hofes beseitigt werden sollte, daß Krankheit 
den Urlaub nicht unterbricht. Darüber hinaus 
bedürfen eine Reihe sozialpolitischer Gesetze 
einer · Novellierung oder Neufassung. Das 
ASVG., das viele Lücken aufweist, wodurch 
seine praktische Anwendung sehr behindert 
wird, bedarf klarerer Textierung und anderseits 
einer Erweiterung in Fragen, die im derzeitigen 
Gesetz nicht oder nur unvollständig geregelt sind. 

Aber eines muß den Vertretern der 
Arbeiter in diesem Hause klar sein : die Ver­
besserung der Sozial- und Arbeitsgesetzgebung, 
die Arbeitszeitverkürzung durch Gesetz, die 

Sicherung der Vollbeschäftigung, all das wird 
nur im schärfsten Kampf gegen den Wider­
stand der Unternehmer und Arbeitgeber durch­
zusetzen sein. Diesen Kampf zu organisieren 
und zu führen ist Aufgabe der Gewerkschaften. 
Wir Kommunisten werden sie dabei mit 
ganzer Kraft unterstützen. (Abg. S ebi nger: 
Die werden eine Freude haben ! - Hei terkeit. ) 

Präsident : Der nächste vorgemerkte Redner 
ist der Herr Abgeordnete Hillegeist. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abgeordneter Hillegeist : Hohes Haus t Meine 
Damen und Herren ! Bei der diesmaligen Bud­
getdebatte könnte man mehr noch als bei den 
vorherigen Debatten zu dem Eindruck kom­
men, als ob einzelne Kapitel dieses Budget.s 
besonders begünstigt, andere dagegen beson­
ders benachteiligt wären. So hat zum Beispiel 
bei den Kapiteln 11 bis 13, Unterricht und 
Kunst, am Freitag einer der Redner - ich 
glaube, es war ein ÖVP-Redner - sehr kritisch 
darauf hingewiesen, daß für die Förderung von 
vVissenschaft und Kunst sowie für Bildung und 
Schulwesen viel zuwenig Geld zur Verfügung 
steht, und meJn kann ihm dabei nur bei­
pflichten. Er hat aber, offenbar um diese 
Kritik besonders stark herauszuarbeiten, dar­
auf hingewiesen und mit einer gewissen An­
erkennung hervorgehoben, daß für soziale 
und wirtschaftliche Bedürfnisse ausreichend 
vorgesorgt wäre. Ich kann mich dieser Auf­
fassung nicht ohneweiters anschließen, sowohl 
was die wirtschaftlichen Förderungsausgaben 
betrifft, als auch was das Kapitel Soziale Ver­
waltung betrifft. (Abg. A ltenb'lt rger.' Ihr 
folgt halt nur zögernd unseren Spuren !) Und 
erröten tun wir dabei auch ! 

Sicher ist, daß hinsichtlich der wirtschaft­
lichen Förderung gar manches unbefriedigend 
ist. Wenn der Herr Handelsminister anläßlich 
der Eröffnung der Autobahnstrecken hier in 
Niederösterreich darauf hingewiesen hat, daß 
es bei den bisherigen Finanzierungsmethoden 
etwaJ noch 16 Jahre dauern wird, bevor die 
Autobahn fertiggestellt ist, so, glaube ich, 
sind wir uns alle darin einig, daß das einen 
Beweis dafür darstellt, wie wenig befriedigend 
auf diesem Gebiet die wirtschaftlichen För­
derungsmaßnahmen sind. Und wenn wir also 
wissen, daß für den Ausbau der Wasserkraft­
werke Kredite vom In- und Ausland gesucht 
werden müssen, ebenso auch für andere Inve­
stitionen, wobei manche dieser Anleihen bei 
der kritischen Betrachtung sehr schlecht weg­
kommen, so ist es letzten Endes auch wieder 
ein Beweis dafür, daß wir auch für diese lebens­
wichtigen Dinge nicht genug Geld haben. 

Nun kann auf dem wirtschaftlichen Sektor 
noch mit einigem Recht der Standpunkt ver­
treten werden, daß für den Wiederaufbau nach 
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den furchtbaren Folgewirkungen des Krieges 
auch kommende Generationen herangezogen 
werden sollen. Bei den Aufwendungen im 
Kapitel Soziale Verwaltung dagegen geht es um 
unanfechtbare und unaufschiebbare Not­
wendigkeiten aus sozialen Gründen.. für die 
man nicht durch Kreditoperationen vorsorgen 
kann, deren Einsparung jedoch zu einer Ge­
fährdung der sozialen Ruhe im Lande führen 
könnte. 

Trotz aller Unzulänglichkeit, die ich mir 
dann noch im einzelnen nachzuweisen erlauben 
werde, ist es sicher berechtigt, die ]'ortschritte 
auf diesem Gebiete, wie sie in den letzten 
Jahren erzielt werden konnten, mit Stolz und 
Genugtuung zu betrachten. Ich kann mich 
hier nicht den Ausführungen des Herrn Kol­
legen Honner anschließen, mit dem ich mich 
dann noch etwas beschäftigen muß, weil er die 
Gelegenheit dazu benützt hat, um besonders 
llggressive Angriffe gegen die Angestellten­
versicherungsanstalt und deren Obmann hier 
vom Stapel zu lassen. (Zwischenrufe bei den 
Kommunis ten.) 

Es ist richtig, daß die Zweite Republik trotz 
der ungeheuren Kriegs- und Nachkriegsschäden 
auf dem Wege zur sozialen Sicherheit Fort­
schritte gemacht hat, große Fortschritte, und 
wir als Sozialisten sind stolz darauf. Hier 
lnöchte ich die Kollegin Rehor durchaus nicht 
provozieren, aber sie schonend vorbereiten, 
daß ich die Initiative hiefür doch in erster Linie 
für die Sozialisten in Anspruch nehme. (Abg. 
Prink e :  Wie immer I) Ich freue mich, daß 
die Österreichische Volkspartei, zweifellos un­
ter dem Einfluß des Arbeiter- und Angestellten­
bundes, auf diesem Gebiet uns - und hier darf 
ich den Kollegen Altenburger zitieren, um 
mich zu revanchieren -, wenn auch zögernd, 
so immerhin gefolgt ist. (Heiterkeit. - Ruf 
bei der Ö V P :  Ohne ro t zu werden I) Manchmal 
llllerdings auch errötend. Möglicherweise aus 
Scham darüber, daß es ihnen nicht gelungen ist, 
mehr in ihrer Partei durchzusetzen , als sie 
durchsetzen konnten. 

Es besteht aber dennoch kein Grund zu einer 
satten Selbstzufriedenheit, wie sie manchmal 
zum Ausdruck kommt. Es scheint eine Reihe 
von Menschen zu geben, die der Meinung sind, 
auf dem sozialen Sektor wäre nichts mehr zu 
tun, oder aber, auf diesem Sektor wäre ohnehin 
in finanzieller Hinsicht in den letzten Jahren 
und gerade in den letzten Jahren so vorge­
sorgt worden, daß eine Kritik völlig daneben­
ginge. Eine solche Auffassung und eine solche 
Darstellung widerspricht aber zweifellos - ich 
bedaure, das sagen zu müssen - den Tat­
sachen, und sie läßt sich zahlenmäßig wider­
legen. Es fällt mir gewiß nicht leicht, dem 
Herrn Kollegen Honner, der hier �lso auch 
gegen mich losgegangen ist, bestätigen zu 

müssen, daß vieles von dem, was er gesagt hat, 
den Tatsachen entspricht, besonders nach der 
Richtung - ich bedaure das vor allem deshalb, 
weil es so ist, nicht weil er es gesagt hat -, 
daß in den letzten Jahren die Aufwendungen 
für das Kapitel Soziale Verwaltung nicht ge­
stiegen, sondern verhältnismäßig gefallen sind. 

Bevor ich aber zu diesem Kapitel noch etwas 
sage, darf ich doch auf die Bemerkungen zu­
rückkommen, die der Herr Kollege Honner zur 
Angestelltenversicherung gemacht hat. Es 
wäre zweifellos korrekter gewesen, mir als dem 
Obmann, den er hier dafür verantwortlich 
macht, diese Dinge vorher zu sagen. (Abg. 
H o nner : Ich habe die Frage gestellt, ob es dem 
Obmann bekannt ist 1 ) Wenn die Frage so 
lautet, so darf ich dem Kollegen Honner ver­
sichern, daß mir diese Fälle nicht bekannt 
sind ! Ich wäre ihm dankbar, wenn er mir die 
Fälle nochmals mitteilen würde ; ich werde 
diese Fälle selbstverständlich untersuchen las­
sen und kann ihm die Versicherung geben, daß, 
soweit meine Intentionen und meine Mög­
lichkeiten reichen, in der Anstalt nicht der 
nackte Bürokratismus - ich glaube, er hat 
sogar noch einen schärferen Ausdruck ge­
braucht (Abg. H o nner :  Herzlose Bürokra ten I) , 
also herzlose Bürokratie - regiert und daß 
die Pensionsversicherungsanstalt der Ange­
stellten auch nicht antisemitische Neigungen 
zeigt. Ich wäre ihm, wie gesagt, dankbar, wenn 
er mir solche Fälle, die einen solchen Vor­
wurf rechtfertigen, konkret angeben würde. 
Sie werden bestimmt untersucht, und ich kann 
ihm auch versichern, daß wir im Rahmen der 
Selbstverwaltung, wenn sich solche Vorwürfe 
als berechtigt erweisen sollten, Ordnung schaf­
fen würden. (Zwischenruf des Abgeordneten 
Sebi nger.) Ich werde auch gerne bereit sein, 
dem Hohen Haus über das Ergebnis dieser 
Untersuchung zu berichten, denn schließlich 
ist der Vorwurf hier vor allen Abgeordneten 
gemacht worden. (Abg. A l tenburger :  Das 
ist Methode 1 ) 

Ansonsten hat der Herr Kollege Honner 
ziemlich viel Anleihen bei anderen Stellen ge­
macht, als er hier sein Forderungsprogramm 
darlegte. Er ist nicht nur in vielen Punkten 
in voller Übereinstimmung mit dem, was der 
Herr Sozialminister auf verschiedenen Gewerk­
schaftstageri gesagt hat, sondern ein Großteil 
der Forderungen entstammt den verschiedenen 
Resolutionsanträgen, die auf den verschie­
densten Gewerkschaftstagen angenommen wur­
den. Ich möchte das nur deswegen sagen, 
damit nicht etwa der Eindruck entsteht, es 
seien das originelle Vorschläge der Kommuni­
stischen Partei. Es ist im wesentlichen eine 
Wiederholung dessen, was im Kreise der Ge­
werkschaften und der Arbeiterkammer nunmehr 
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schon seit Jahr und Tag diskutiert wird, was 
an den Minister herangetragen werden wird, 
und wir können nur hoffen, daß dann, wenn 
der Herr Minister mit entsprechenden An­
trägen und Regierungsvorlagen hinsichtlich 
einer Novellierung des ASVG. an den Minister­
rat herantritt, die Möglichkeit bestehen wird, 
sie rascher und vor allem positiver durchzu­
setzen, als das bisher etwa beim Arbeitszeit­
gesetz der Fall war. 

Lassen Sie mich nun doch zahlenmäßig den 
Nachweis dafür führen, daß entgegen der all­
gemeinen Meinung, man ' müßte für die Soziale 
Verwaltung von Jahr zu Jahr mehr Geldmittel 
aufwenden, in Wahrheit diese Aufwendungen 
rückläufig sind. Ich habe mir die Mühe ge­
nommen, die einzelnen Voranschläge, aber vor 
allem die Rechnungsabschlüsse daraufhin zu 
untersuchen, und ich muß Sie jetzt wohl mit 
einigen Zahlen langweilen ; ich hoffe, Sie werden 
mir doch noch genügend Aufmerksamkeit 
schenken, bis ich zu jenen Fragen komme, die 
vielleicht schon an sich Ihre Aufmerksamkeit 
stärker beanspruchen werden. Die Debatte 
im Hause wäre ja lustlos, wenn es nicht zu 
Zwischenrufen käme. Ich werde mich be­
mühen, solche vielleicht doch zu provozieren . 
(Heiterkeit.) Jetzt bei den Zahlen wird das 
kaum möglich sein, denn die Zahlen sind un­
anfechtbar. 

Schilling, das waren damals 16,9 Prozent des 
Budgetvolumens, das rund 19,6  Milliarden 
betragen hat. Die Nettoausgaben betrugen 
noch immer 13  Prozent des Gesamtaufwandes, 
also wesentlich mehr, beinahe doppelt soviel, 
als im jetzigen Budget voranschl8Jgsweise einge­
setzt ist. Es war das Jahr 1952, Herr Kollege 
Altenburger, allerdings j enes Jahr - nachdem 
Sie die Liebenswürdigkeit haben, darauf hin­
zuweisen -, in dem dank der zurückhaltenden 
Investitionspolitik, um das so sagen zu 
dürfen, des Herrn Finanzmillisters - es war 
die erste Phase des damals installierten Ra8Jh ­
Kamitz-Kurses - die Zahl der Arbeitslosen 
sehr stark angestiegen war und die Gesamt­
einnahmen aus den Arbeitslosenversicherungs­
beiträgen entgegen der jetzigen Entwicklung 
nur den Aufwand des Arbeitslosengeldes und 
sonst nichts erreichten, Sie waren - um genau 
zu sein - etwas höher : der Aufwand für das Ar­
beitslosengeld betrug nur 549 Millionen Schil­
ling, dagegen beliefen sich die Einnahmen 
aus den Arbeitslosenversicherungsbeiträgen auf 
592 Millionen Schilling. Alle übrigen Ausgaben 
auf dem Gebiete der Arbeitslosigkeit mußten 
aus Staats mitteln getragen werden. Es ergab 
sich damals bei einer Gegenüberstellung der 
Einnahmen aus den Arbeitslosenversicherungs­
beiträgen einerseit.s und den Aufwendungen für 
Ar beitslosengeld, Notstandsunterstützung, 
Kurzarbeitsunterstützung, produktive Ar-
beitslosenfürsorge und Krankenversicherungs-

. 
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heranziehen, sondern muß die Nettoausgaben mals, im Jahre 1952, der Bund �inen Zusehuß 
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res 1953, Auch das ist sehr interessant. Denn 

Nun handelt es sich hier um einen Voran- hier sind die Eingänge aus den Arbeitslosen­
schlag, und wir haben die Erfahrung, daß die versicherungsbeiträgen auf 589 Millionen Schil­
Voranschläge doch nicht immer, bei aller Be- ling zurückgegangen, und diese Beiträge deckten 
mühung, die Zahlen richtig zu schätzen, den nun nicht einmal mehr den ganzen Aufwand 
tatsächlichen Entwicklungen entsprechen. Es für das Arbeitslosengeld. Es ergab sich bei 
empfiehlt sich daher, die Rechnungsabschlüsse der Gegenüberstellung, wie ich sie vorhin für 
heranzuziehen, und wenn Sie das tun, dann das Jahr 1952 vorgenommen habe, ein Abgang 
kommen Sie noch zu weit überzeugenderen von 523 Millionen Schilling. An die Renten­
Zahlen. Zum Beispiel ergab sich im Jahre 1 952 versicherungsträger hat im Jahre 1 953 der 
für das Kapitel Soziale Verwaltung eine Bund einen Zuschuß von rund 915 Millionen 
Bruttoausgabe von mehr als 3,3 Milliarden Schilling geleistet. 
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So könnte ich diese Entwicklung nun zahlell­
mäßig für jedes Jahr fortsetzen. Ich möchte 
mich aber darauf beschränken, lediglich die 
Belastung aufzuzeigen. Noch im Jahre 1953 
betrug der Anteil der Nettoausgaben, bezogen 
auf den gesamten Budgetaufwand, wieder 
13 Prozent ; das fiel dann 1954 auf 12,2 Prozent. 

Es wurde dann ein neuer Raab-Kamitz-Kurs 
installiert. Der schlechte Ausgang der Wahlen 
des Jahres 1953 hat die Volkspartei und ihren 
Finanzminister veranlaßt, das Steuer ihrer 
Politik herumzuwerfen. Ich erinnere mich an 
eine Rede des Herrn Finanzministers, in der 
er mit Überzeugung gesagt hat, daß es wirt­
schaftlich weit vernünftiger wäre, die eine 
Milliarde, die man im Jahre 1953 für die 
Arbeitslosen ausgeben mußte, lieber für ar­
beitsschaffende Investitionen aufzuwenden, da­
mit die Konsumkraft zu steigern, den Lebens­
standard zu heben und, last not least - das 
verstehe ich, daß der Finanzminister das auch 
als wichtig empfindet -, auf diese Weise neue 
Steuereinnahmen zu erschließen. (Ruf bei der 
Ö V P :  D a.<; w ar richtig !) Das war richtig , 
ja, aber ich wundere mich darüber, daß der 
Herr Finanzminister bei den Beratungen über 
das Budget des Jahres 1953 im Herbst 1952 
nicht schon diesen Standpunkt vertreten hat. 
Denn wenn er ihn bei diesen Verhandlungen 
vertreten hätte, dann hätte sich da:,; österreichi­
sche Volk nicht nur die vorzeitigen Neuwahlen, 
sondern zehntausende Arbeitslose hätten sich 
die zumindest vorübergehende Arbeitslosigkeit 
erspart, und auch die Renten hätten damals 
eine Verbesserung erfahren können. (Zwischen­
Tuf des Abg. D eng l er .) Ja, ja, man kann nur 
sagen : Die Zeiten ändern sich ! 

Unsere Forderung vom Jahre 1953 auf zu­
sätzliche 300 oder 400 Millionen Schilling 
wurde als Gefährdung der Währung be­
zeichnet. Man hat das Gespenst der Inflation 
an die Wand gemalt. Man hat noch bei den 
Wahlen damit argumentiert : Wer sozialistisch 
wählt, der fördert die Inflation. (Abg. Prink e:  
Ihr habt den Raben auf die Plakate geklebt ! -
Ab!}. Grete R eho T :  Bitte mehr S achlichkeit, 
Herr Kollege!) Das ist sehr sachlich, Kollegin 
Rehor, das ist nämlich eine unbestreitbare 
Tatsache, die sich gerade an Hand der Ent­
wicklung der Arbeitslosenziffern beweisen läßt. 
(Abg. Grete R ehor :  Kollege, denken Sie doch 
an Korea und die Folgen ! G anz so uns achlich 
d arf man d as nicht machen I) Nein, nein. Das 
überlasse ich Ihnen, Kollegin Rehor. Ich stelle 
nur fest, meine Damen und Herren von der 
Volkspartei, Sie zwingen uns j a  dazu, daß wir 
hier im Parlament das sagen, was wir zur 
Begründung unserer Politik zu sagen haben. 
(Abg. Prin k e: D as Gegenteil s agt ihr, und d ann 
stimmt ihr mit uns ! D as ist eure Politik !) 

Herr Kollege ! Dazu darf ich grundsätzlich 
sagen : Wir leben bekanntlich in einer Koali­
tion, in der Ihre Partei die stärkere Partei ist, 
nicht nur das, in der ihr die Partei seid, die 
jedes mal, wenn sich eine kritische, krisenhafte 
Entwicklung anbahnt, ein wenig dorthin ( auf 
die Bänke der F PÖ zeigend) schielt. Und es 
gibt eine Partei im Hause, von denen zu­
mindest einige Exponenten es ganz gerne 
wünschen würden, das berühmte Zünglein an 
der Waage zu sein. Auf diese Art, meine 
Damen und Herren, zwingen Sie uns oft genug 
zur Nachgiebigkeit, zwingen uns dazu, auch 
Vorlagen zu akzeptieren, mit denen wir 
durchaus nicht voll einverstanden sind, und 
wir betrachten es als unser elementares Recht, 
das hier auszusprechen. (Lebh afte Zwischen­
rufe. - Abg. A l te n b urge r:  Ihr sitzt in der 
Regierung und macht Opposition!) Das ist eine 
sehr primitive Kritik an unserer Politik. Zu 
dieser Politik werden wir dadurch gezwungen, 
daß vielfach auch die sachlich berechtigten 
Argumente von euch einfach nicht akzeptiert 
werden, von euch beiseite geschoben werden 
und daß man Dinge miteinander j unktimiert, 
die gar nicht zusammengehören, um auf diese 
Weise euren Standpunkt durchzubringen. 
(Zwischenrufe der Abg. Prink e und S ebing er .) 

Das Budget für das Jahr 1 959 schließt nun, 
wie Sie ja zugehen müssen, mit einem Abgang 
. . . (Anhaltende Zwischenrufe bei der Ö VP. -
Gegenrufe bei der SPÖ.j Wenn die Herren ihre 
Diskussion beendet haben, gestatten Sie mir, 
fortsetzend zu sagen, daß dieses Budget mit 
einem Abgang von nahezu 4 Milliarden Schil­
ling abschließt, wobei es noch fraglich ist, ob 
er nicht noch größer werden könnte. Hier 
hat der Herr Finanzminister den Mut gehabt, 
zu erklären, daß das durchaus erträglich sei, 
und hat die Gefahr einer Gefährdung der 
Stabilität mit Überzeugung zurückgewiesen. 
Man will offenbar die Richtigkeit des alten 
Sprichwortes dartun : Wenn zwei das gleiche 
tun, so ist es doch nicht das gleiche. Wenn w i r  
verlangen, daß das Budget u m  400 Millionen 
Schilling ausgeweitet wird, so wird die Gefahr 
der Inflation an die Wand gemalt. Und wenn 
Sie - und das bezieht sich nicht nur auf das 
Budget, sondern auch auf andere Dinge - das 
tun, dann ist es keine Gefahr. Wenn die Arbeiter 
und Angestellten Lohnforderungen stellen, so 
ist es nach Ihrer Agitation eine Gefährung der 
Stabilität. Wenn aber die Preise ohne öko­
nomische Notwendigkeit, nur auf Grund der 
berühmten Marktgesetze, weil also Konjunk­
tur ist, von Monat zu Monat oder von Jahr 
zu Jahr steigen, dann ist das der Ausfluß 
jener von gewissen Kräften (Zwischenrufe 
bei der Ö VP - Gegenrufe bei der SPÖ) Ihrer 
Bewegung so sehr gepriesenen "Freiheit", 
nämlich der Freiheit des Profitmachens, von 
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der Sie dann gerne behaupten und glauben 
machen wollen, daß damit die Freiheit über­
haupt verbunden sei. Meine Damen und 
Herren ! Das ist nicht die Freiheit, die wir 
meinen ! (Beifall bei der SPÖ.) Wir meinen 
eine andere Freiheit. Unser Freiheitsbegriff 
schließt den Menschen als Ganzes mit 
all seinen Wünschen und an seinen 
Problemen in sich. (Abg. Prinke : Soweit er 
der SPÖ angehört !) Unser Freiheitsbegriff 
will, daß die Menschen nach ihrer Fasson 
selig werden können. Wir wollen sie weder 
gegen ihren Willen glücklich machen, noch 
beanspruchen wir für uns das Primat, daß 
nur wir das allein seligmachende Rezept 
hätten. 

Ich möchte mich aber doch wieder dem 
Nachweis zuwenden, daß die Ausgaben für 
das Kapitel Soziale Verwaltung nicht gestiegen, 
sondern gefallen sind. Im Jahre 1956 beliefen 
sich die Nettoausgaben für das Kapital 
Soziale Verwaltung auf 5,3 Prozent . Im 
Jahre 1957 waren sie schon etwas höher, 
nämlich 6,5 Prozent. Aber, meine Herren, 
wenn Sie das den Nettoaufwendungen der 
Jahre 1952, 1 953 und 1 954 gegenüberstellen, 
so ergibt sich eine Senkung beinahe auf die 
Hälfte. Es schien mir angesichts des allgemei­
nen Eindruckes, für Sozialpolitik, für Sozial­
versicherung müßten immer steigende Mittel 
im Budget aufgewendet werden, sehr notwendig 
zu sein, einmal ziffernmäßig darzutun, wie die 
Wirklichkeit aussieht. 

Meine Damen und Herren ! Gestatten Sie 
mir jetzt noch einige grundsätzliche Bemerkun­
gen. Die arbeitenden Menschen von heute 
- und wahrscheinlich nicht nur die arbeiten­
den Menschen, es gibt auch solche, die ein 
Einkommen beziehen, auch wenn sie nicht 
arbeiten - haben vor allem den Wunsch nach 
sozialer Sicherheit. Sie erwarten sich eine 
gesicherte Existenz, einen menschenwürdigen 
Lebensstandard als Lohn für ihre Arbeit, und 
wenn sie einmal nicht mehr arbeiten können, 
wenn sie sich ihre Existenz nicht mehr durch 
eigene Arbeit sichern können, eine anständige 
Versorgung. Das sind die wesentlichsten 
Forderungen, die die arbeitenden Menschen an 
die Gesellschaft haben. Nur ein politisches 
System, das den arbeitenden Menschen ein 
Optimum an sozialer Sicherheit bei gleich­
zeitiger Gewährleistung eines Höchstmaßes 
an persönlicher Freiheit zu bieten vermag, wird 
dauernd Bestand haben. (Beifall bei den 
Soziali8ten. - A bg. A lt enburger :  Daher 
Ö V  P !  - Heiterkeit.) Wie kann man nur zu 
so verkehrten Schlußfolgerungen kommen, 
Kollege Altenburger ? Sie sind nur aus der 
Abwegigkeit deiner Gedankengänge zu er­
klären. (Heiterkeit.) Persönliche Freiheit ohne 

soziale Sicherheit, Kollege Altenburger, ein 
typisches Charakteristikum des libenüen Zeit­
alters (Abg. Lola Solar :  In dem sind wir 
nicht !), ist genau so unbefriedigend wie die 
Schaffung eines Zwangssystems der sozialen 
Sicherheit, das mit der Preisgabe der per­
sönlichen Freiheit erkauft werden muß - der 
Weg, den die Kommunistische Partei geht. 
(Abg. Lola Solar :  Jawohl ! - Abg. A l ten-
b urgu:  Sehr gut !) 

. 

Meine Damen und Herren ! Ich habe 
manchmal den Eindruck, auf Grund Ihrer 
Zwischenrufe zumindest kann ich zu diesem 
Eindruck kommen, daß unsere Auffassungen 
über das Ziel doch nicht ganz so weit von­
einander entfernt sind (Abg. Dengl e r ,' Da 
hast d�t recht I), als man vielleicht meinen sollte. 
Wenn diese Annahme zutreffen sollte, meine 
sehr geehrten Damen und Herren - ich darf 
nur einen der Bünde ansprechen, denn bei 
den andern habe ich diese Überzeugung von 
vornherein nicht , -, also meine sehr geehrten 
Damen und Herren vom Arbeiter- und An­
gestelltenbund, dann müßten wir uns bemühen, 
vielleicht doch einen gemeinsameren Weg z u  
finden als bisher. (Abg. Dengler :  Der Weg 
ist ohnehin gemeinsam, aber das Ziel ist ver­
schieden !) Sie irren sich ! Herr Kollege Dengier, 
Sie irren sich ! Wenn das Ziel der arbeitenden 
Menschen dahin geht, ein Höchstmaß an 
sozialer Sicherheit mit einem Optimum an 
persönlicher Freiheit zu vereinen, und wenn 
Sie sich zu dieser Auffassung bekennen, dann, 
glaube ich, sind wir in der Zielsetzung durchaus 
nicht so verschieden ; dann ist aber der Weg 
verschieden, und zwar wesentlich verschieden. 

Ich lade Sie ein, meine Damen und Herren, 
doch einmal das sozialistische Parteiprogramm 
zu studieren (Zwischenrufe bei der Ö V P) , 
das jenseits jeder Dogmatik meiner Über­
zeugung nach einen Weg zu diesem Ziel 
weist. Ich lade Sie ein, diesen Weg zu ver­
suchen, statt der Versuchung zu unterliegen, 
den Aufforderungen Ihres Parteiobmannes 
folgend, die Dollfuß-Straße zu wandeln. Der 
Weg, den das sozialistische Parteiprogramm 
weist, ist ein Weg nach vorwärts. Der Weg 
auf der Dollfuß-Straße ist ein Weg in eine 
Vergangenheit, die wir alle miteinander nicht 
mehr wollen und nicht mehr wünschen. 
( Lebhafter Beifall be'i den Sozialisten. 
Abg. A l tenb urge r :  Also kommen wir zur 
Znkunft !) Wenn Sie die fortschrittliche Partei 
sind, Herr Kollege Altenburger, als deren 
Repräsentanten Sie sich gerne in der Öffent­
lichkeit deklarieren, dann müßte man sich 
nicht darauf beschränken, lediglich in der 
Schaffung von möglichst viel persönlichem 
Eigentum die Lösung der sozialen Frage zu 
finden (Abg .  A l t enburger  .; Immer besser als 
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keines I) , obwohl die Erfahrung zeigt, daß 
Eigentum entweder nicht erreichbar ist, zu­
mindest nicht für alle, beziehungsweise 
die Tendenz zeigt, sich möglichst rasch zu 
vermehren, auch auf die Gefahr hin, andere 
ausbeuten zu müssen. 

Ich glaube, daß der Weg zur Schaffung 
eines Zustandes, der alle Menschen befriedigen 
kann, schließlich und endlich gefunden werden 
muß, weil die Menschen es sich auf die Dauer 
einfach nicht gefallen lassen werden. Daher 
hoffe ich, daß Sie sich vielleicht bei näherer 
Betrachtung doch stärker, als dies bisher 
geschehen ist - beim Raab-Kamitz-Kurs 
haben Sie ja bereits gewisse Konsequenzen 
gezogen , unseren Auffassungen an­
nähern werden. (Zwischenruf bei der Ö V P.) 

Ich möchte mich nun, meine Damen und 
Herren, einem rein sachlichen Kapitel zu­
wenden, und hoffe, auf diesem Gebiet weniger 
Widerspruch auf Ihrer Seite hervorzurufen 
als bisher. (Zwischenruf des Abg. Dengler.) 

Es ist erfreulich, daß es heute kaum mehr 
- oder wage ich da schon zuviel zu behaup­
ten � -, ich möchte aber doch nochmals 
wiederholen : Es ist erfreulich, daß es heute 
kaum mehr grundsätzliche Gegner der Sozial­
versicherung hier in diesem Hause gibt und 
auch keine grundsätzlichen Gegner der Ver­
wirklichung des Gedankens der sozialen Sicher­
heit. Wenn man auch hie und da im Zu­
sammenhang mit der Sozialversicherung aus 
Ihrem Denken heraus noch immer von den 
Gefahren des Kollektivismus und der Ver­
massung redet, so nehme ich das nicht ganz 
ernst, Kollege Altenburger ! 

Ihre Einstellung, meine Damen und Herren 
von der Volkspartei, zum Kollektivismus 
�cheint mir nicht immer nur von grundsätz­
lichen Erwägungen getragen zu sein, sondern 
�ie ist vielfach von der Frage abhängig, 
wer auf der Kommandobrücke dieser kollek­
tiven Einrichtungen steht. Sie sind vor 
allem so sehr gegen die Sozialversicherung, 
wenn sie von Sozialisten geleitet wird. (Abg. 
A l t e n bur  g e r: H indels Z1l,m Beispiel !) Hindels 
leitet keine Sozialversicherung und hat in 
der Sozialversicherung nichts zu reden. (N euer­
liche Zwischenrufe bei der Ö V  P.) Der Kollekti­
visnms ist Ihrer Meinung nach nur dann 
eine Gefahr, das sehen wir immer wieder, 
wenn die Träger dieser kollektiven Einrich­
tungen Sozialisten sind. Dann redet man 
von Vermassung, aber in Wahrheit haben Sie 
das schon längst aufgegeben. Wenn ich an 
die Beratungen über das GSPVG. oder über 
die landwirtschaftliche Zuschußrentenversiche­
rung denke, so ist mir dabei erst recht bewußt 
geworden, wie sehr sich auch die Kreise der 
Selbständigen nach sozialer Sicherheit sehnen 

und wie sehr sie in der Sozialversicherung 
ein geeignetes Mittel zur Verwirklichung dieser 
sozialen Sicherheit sehen. Also lassen wir 
das Gerede von der Vermassung und vom 
Kollektivismus endlich einmal beiseite und 
bekennen wir uns vorbehaltlos zu einer Sozial­
versicherung, die aus den Mitteln, die ihr 
die Wirtschaft gewähren kann, jene Ein­
richtungen schafft, die den Menschen, wenn 
sie sie brauchen, auch den nötigen finanziellen 
Rückhalt geben ! (Zwischenruf des Abg. Deng­
Z e r.) 

Meine Damen und Herren ! Ich möchte 
Ihnen die Versicherung geben, daß für uns 
Sozialisten die Erhaltung der persönlichen 
Freiheit und die Erhaltung der freien Per­
sönlichkeit zumindest eine solche Herzens­
angelegenheit ist wie für Sie. (Abg. Grete 
R eh 0 r: Für alle oder für euch ?) Wir reden 
jetzt von uns, denn Sie greifen j a  uns an ; 
Sie wollen wissen, welche Stellung wir ein­
nehmen. Wir verstehen die Freiheit des 
Individuums einerseits universeller, anderseits 
vielleicht eingeschränkter als Sie, oder als 
ein Teil von Ihnen. Für uns ist der Freiheits­
begriff nicht nur auf die Freiheit des Profite­
rnachens beschränkt wie bei vielen von Ihnen. 
Sie sehen erst dann eine Gefahr für die Frei­
heit, wenn man Ihnen diese Möglichkeit 
einschränken will. Dann wird geschrien : 
Die Freiheit ist in Gefahr ! Wir wollen - ich 
möchte das wiederholen - die freie Persön­
lichkeit. Wir wissen aber auch, daß jede 
Freiheit ihre natürlichen Grenzen in der Rück­
sichtnahme auf die Bedürfnisse der Allge­
meinheit finden muß.  (Beifall bei den Sozia­
listen.) Wenn man diese Rücksichtnahme 
nicht walten läßt, dann kommt es zu jenen 
charakteristischen Zuständen, unter denen 
die Welt in den letzten Jahrzehnten gelitten 
hat und die dann zur Diktatur führten. 

Der wichtigste Zweig der Sozialversicherung, 
zumindest meiner Ansicht nach, ist für die 
arbeitenden Menschen die Pensionsversiche­
rung. Die Menschen wollen vor allem, wenn 
sie alt und arbeitsunfähig geworden sind, 
eine ausreichende Rente, eine ausreichende 
Pension, die sie vor Not und Elend schützen 
kann. Und sie wollen eine ausreichende 
Versorgung für ihre Familie. Das Wort 
ausreichend, das ich jetzt zweimal gebraucht 
habe, mag ein dehnbarer Begriff sein, aber 
im Zusammenhang mit der Pensionsversiche­
rung gibt es eine sicher objektiv befriedigende 
Definition : Als ausreichend wird eine Sozial­
versicherungsleistung von den Empfängern 
dann betrachtet werden - und nur dann -, 
wenn sie zu dem erarbeiteten Lebensstandard 
in einem möglichst günstigen, in einem an­
nehmbaren Verhältnis steht. Jemand, der 
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1000 S verdient, wird mit 800 S Rente sehr 
zufrieden sein. Jemand, der 5000 S verdient, 
wird eine Rente von 800 S als unzureichend 
empfinden. Unser Bestreben muß also sein, 
wenn wir von einer ausreichenden Versorgung 
reden, diese Versorgung in eine tragbare, 
sozial gerechtfertigte Relation zu dem vor­
herigen Arbeitseinkommen zu bringen. 

Man sollte endlich einmal aufhören, das 
ASVG. und seine Initiatoren dafür verantwort­
lich zu machen, daß dieser Idealzustand bisher 
noch nicht für alle Versicherten eingetreten 
ist beziehungsweise hergestellt werden konnte. 
Ich darf Ihnen sagen, meine Damen und 
Herren, daß auf Grund der bisherigen gesetz­
lichen Bestimmungen die heutigen Versicher­
ten, soweit ihr beitragspflichtiges Monatsein­
kommen nicht über 2400 S hinausgeht, nach 
45 anrechenbaren Versicherungsjahren bereits 
einen Rentenanspruch auf 1 828 S monatlich 
bei 13maliger Auszahlung haben. Das ist ein 
Rentenanspruch, der sich durchaus sehen lassen 
kann und von dem man mit Recht behaupten 
kann, daß er zu dem vorangegangen Arbeits­
einkommen eines längeren Durchschnittszeit­
raumes in einem annehmbaren, in einem sozial 
gerechtfertigten und erträglichen Verhältnis 
steht. (Präsident B ö  h m übernimmt den V O'J"sitz .) 

Bei einem Versicherten, dessen beitrags­
pflichtiges Monatseinkommen zum Beispiel nur 
1800 S erreicht - und auch da, meine Damen 
und Herren, muß ich Ihnen leider sagen, daß 
diese Fälle durchaus nicht so seIten sind 
(Abg. Rosa Jo c h m a n n : Sehr richtig !) ; es 
gibt sehr, sehr viele Fälle, wo der betreffende 
Versicherte auch bei Eintritt seines Versi­
cherungsfalles, also nach Erreichung seines 
65. Lebensjahres, über 1800 S nicht hinaus­
kommt -, bei diesen Versicherten, wenn sie 
dieses Gehalt 14 mal im Jahr bekommen, was 
bei den Angestellten der Fall ist, bei den Arbei­
tern zum Teil, wenigstens in Form von zwei 
Wochenremunerationen zu Weihnachten und 
zu Neujahr, besteht schon bei 40 anrechen­
baren Versicherungsjahren ein Rentenanspruch 
auf 72 Prozent der Bemessungsgrundlage. 
Und da wollen Sie bedenken, daß die Bemes­
sungsgrundlage ja nicht nur das monatliche 
Einkommen ist, sondern unter dem Einfluß der 
zwei Sonderzahlungen um ein volles Sechstel 
erhöht wird, sodaß also eine Bemessungsgrund­
lage von 2022 S bei einem Monatseinkommen 
von 1800 S entsteht, und daß der Versicherte, 
wenn er dann eine Rente von 1456 S bezieht, 
81 Prozent seines letzten Monatsgehaltes als 
Rente, und zwar 13mal im Jahr, ausgezahlt be­
kommt. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, 
daß diese heiden Beispiele doch genügen müß­
ten, um darzutun, daß das ASVG. durchaus 

annehmbare, ja, ich möchte sagen, sogar außer­
ordentlich nohe Rentenansprüche sicherstellt, 
denn wenn jemand beinahe das Nettoeinkom­
men, das er zum Schluß bezogen hat, als Rente 
erhält, so kann man nicht von einer unbefriedi­
genden Rentenleistung sprechen. 

Trotzdem versucht man immer wieder, dieses 
ASVG. mit allen Mitteln zu diskreditieren, und 
manche Abgeordnete der Oppositionsparteien 
stimmen gern in diesen Chor ein, ohne zu be­
denken, worin die wirklichen Fehler liegen, 
warum es bisher noch nicht gelungen ist, für 
alle Versicherten eine befriedigende Leistung zu 
erreichen. 

Man soll auch nicht übersehen, daß die Er­
reichung von 40 oder 45 anrechenbaren Ver­
sicherungsjahren durchaus nicht so unmöglich 
ist, wie das von Nörglern immer wieder be­
hauptet wird. Ein Angestellter, der schon 
immer Angestellter und seit dem 1 .  Jänner 
1909 versichert war, hat diese 45 Versi­
cherungsjahre bereits im Jahre 1954 erreichen 
können. Freilich, er mußte immer versichert 
sein, das heißt, er mußte immer in Beschäfti­
gung stehen, weil Arbeitslosenzeiten nicht als 
leistungssteigernde Zeiten gezählt werden, son­
dern nur als sogenannte neutrale Zeiten gelten. 
Der Herr Abgeordnete Honner hat hier die 
Forderung erhoben, diese Arbeitslosenzeiten 
sollen ebenfalls als Versicherungszeiten gelten. 
Er hat damit nur eine Forderung wiederholt, 
die der Arbeiterkammertag nach langen Ver­
handlungen im Gewerkschaftsbund in sein 
Programm aufgenommen hat und wie das in 
der deutschen Regelung, in dem deutschen 
Rentengesetz, das erst vor einem Jahr in Kraft 
getreten ist, ebenfalls verwirklicht ist. 

Ich darf allerdings noch darauf hinweisen, 
daß für Zeiten der Arbeitslosigkeit, die vor dem 
1 .  Jänner 1 939 liegen, durch die begünstigten 
Anrechnungsbestimmungen hinsichtlich der 
Vordienstzeiten die Möglichkeit einer Zwei­
drittelanrechnung besteht. Ein Handels­
angestellter, der erst seit dem Jahre 1 927 ver­
sicherungspflichtig wurde, erreicht, wenn er im 
Jahre 1959 das Rentenanfallsalter von 65 Jah­
ren vollendet, durch die Zweidrittelanrechnung 
der nicht versicherten Zeiten ab dem 15.  Le­
bensjahr bis zum 3 1 .  Dezember 1927 bereits 
44 anrechenbare Versicherungsjahre. Es ist 
also hier nicht so, wie in der Öffentlichkeit 
immer wieder behauptet wird, daß die Ange­
stellten bei der Regelung der nicht versicherten 
Vordienstzeiten so stark benachteiligt wurden. 
Ein Arbeiter, der erst ab dem 1. Jänner 1939 
voll versicherungspflichtig wurde, ist bei aller 
gehässigen Kritik verschiedener Rentnerver­
bände, die sich bemühten, die Dinge so darzu­
stellen, als hätte das neue ASVG. den Arbei­
tern nur Vorteile und den Angestellten nur 
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Nachteile gebracht, durchaus nicht so weit 
begünstigt, wie das geschildert wird . Er er­
reicht nämlich, wenn er im Jahre 1959 sein 
65 . Lebensjahr erreicht hat, nicht die vollen 
Jahre, wie sie der Angestellte erreicht hätte, 
weil er seit dem 1 .  Jänner 1939 erst 20 Bei­
tragsjahre hat, aber dadurch, daß die Zeit ab 
Erreichung des 15. Lebensjahres bis zum 31 . De­
zember 1938 mit zwei Drittel ihres Ausmaßes 
angerechnet wird, erreicht er immerhin eine 
Gesamtversicherungszeit von 40 Jahren und ist 
damit doch sehr stark begünstigt, allerdings 
in der Gesamtauswirkung doch nicht ganz 
so günstig daran wie der Angestellte, der eben 
schon im Jahre 1909, also 30 Jahre früher, in 
die Versicherung eingetreten ist. Der Arbeiter 
wird also die 45 Versicherungsjahre erst zehn 
Jahre später erreichen als der Angestellte . 

Und nun, meine Damen und Herren, möchte 
ich nochmals auf etwas hinweisen, was ich 
gerade als Angestelltenvertreter angesichts der 
sehr unsachlichen Kritik für notwendig halte , 
einer Kritik, die lediglich die Angestellten in 
eine schwierige Situation bringen kann, indem 
man immer wieder versucht, einen Gegensatz 
zwischen Arbeitern und Angestellten herbei­
zuführen. Wenn der Angestellte seine vollen 
versicherten Jahre angerechnet bekommt und 
dem Arbeiter von der Zeit, wo er ohne sein 
Verschulden nicht versichert war, bis zu zwei 
Dritteln angerechnet werden, so ist das, 
glaube ich, ein gerechter Ausgleich gegenüber 
der Benachteiligung, die den Arbeitern in 
der Ersten Republik zuteil geworden ist . 

Ich darf hier im Hause daran erinnern, daß 
bereits im Jahre 1 906 bei der Beratung des 
Pensionsversicherungsgesetzes der Angestellten 
in Aussicht genommen war, auch für die 
Arbeiter etwas zu machen. Diese Vorberei­
tungen waren bis zum Jahre 1914 80 weit ge­
diehen, daß sie na.he darall waren, verwirklicht 
zu werdeu. Nur der Ausbruch des Krieges 
hat die damaligen Beratungen plötzlich abge­
stoppt, und die Arbeiter kamen um die ihnen 
damals bereits zugedachte Pensionsversiche­
rung. Und im Jahre 1 926 hat sich das wieder­
holt : Als im Jahre 1 926 das sehr bekannte 
AngVG. ,  das Angestelltenversicherungsgesetz 
geschaffen wurde, war gleichzeitig vorgesehen, 
ein Arbeiterversicherungsgesetz zu schaffen, 
das allerdings erst in Kraft treten sollte, bis 
der "berühmte" Wohlstandsindex erfüllt wäre , 
jener Wohlstandsindex, der, glaube ich, vor­
gesehen hat, daß die Zahl der Arbeitslosen 
unter 100.000 sinken müsse, daß die Handels­
bilanz aktiv sein müsse, daß die Bundesbahnen 
eine bestimmte Zahl von Zugskilometern er­
reichen müssen und so weiter. Das ist leider 
in der Ersten Republik niemals eingetreten, 
nicht zuletzt dank der einseitigen Wirtschafts-

politik, Herr Kollege Altenburger, die damals 
geführt wurde . (Abg. A l tenburger  : Wer ver­
langt es denn ? Kdne Geister sehen I) 
Wenn heute also gesagt wird, die Arbeiter sind 
begünstigt worden, und mir zum Beispiel der 
Vorwurf gemacht wird, ich würde mich ledig­
lich für die Arbeiter einsetzen, dagegen die 
Angestellteninteressen völlig vernachlässigen, 
so muß ich hier feststellen :  Ich sehe in der An­
kennung dieser Vordienstzeiten mit zwei Drit­
teln eine berechtigte und gerechtfertigte Ent­
schädigung an die Arbeiter, die durch Jahre 
hindurch vernachlässigt wurden. (Beifall bei 
den Sozialisten.) 

Den Angestellten wurde damit nichts weg­
genommen, im Gegenteil, die begünstigten Be­
stimmungen wirken sich sowohl für die Han­
delsangestellten als auch für alle jene Ange­
stellten, die arbeitslos waren, genau so aus wie 
für die Arbeiter. Ich kann nur bedauern, 
daß diese Begünstigungen bei der Anrechnung 
der nicht versicherten Vordienstzeiten für die 
Altrentner, und zwar in gleicher Weise sowohl 
für die Arbeiter als auch für die Angestellten, 
nicht in Anwendung kamen. Hier hat man unter­
lassen, die Altrentner den Neurentnern 
gleichzustellen. 

Meine Damen und Herren ! Die heutige 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 
steht jetzt im Mittelpunkt einer sehr unsach­
lichen Kritik. Das, was der Kollege Honner 
bezüglich dieser Fälle gesagt hat, ziehe ich 
nicht in diesen Kreis ein, denn wenn sich 
diese Vorwürfe als herechtigt er weisen, ist 
die Kritik auch berechtigt gewesen. Ich 
kann nur hoffen, daß für die Anstalt selbst 
sachliche und gesetzliche Gründe maßgebend 
waren bei ihrem Verhalten. Aber vom Stand­
punkt der Versicherung aus betrachtet, muß 
diese Anstalt darauf hinweisen, daß VOll den 
Beiträgen, die vom Jahre 1909 an bezahlt 
wurden, heute ja überhaupt nichts mehr 
vorhanden ist, nicht erst seit heute, sondern 
schon seit Jahren nichts mehr vorhanden ist. 
In Wahrheit müssen die Renten sowohl für 
die Neu- als auch für die Altrentner aus den 
Beiträgen bezahlt werden, die heute von den 
Versicherten aufgebracht werden. Es ist die 
Anstalt, die in steige�dem Maße durch die 
ASVG.-Bestimmungen Belastungen erfahren 
wird, ohne daß sie durch einen Bundesbeitrag 
irgendwie entlastet wird. 

Und noch etwas, meine Damen und Herren, 
was sich hier besonders stark auswirken muß : 
Die Äquivalenz zwischen Beitrags- und Ver­
sicherungsleistungen, die sonst in jeder Ver­
sicherung eine Selbstverständlichkeit ist, ist 
durch das ASVG. im Interesse einer möglichst 
raschen Anpassung der Renten an das tat­
sächliche Arbeitseinkommen aufgegeben wor-
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den. Das heißt, die Beiträge werden von 
dem tatsächlichen Einkommen während des 
gesamten Versicherungsverlaufes bezahlt. 
Wenn jemand mit einem ganz kleinen Ein­
kommen anfängt, so zahlt er die Beiträge 
von diesem Einkommen. Die Renten jedoch 
werden von dem Durchschnitt der Arbeits­
einkommen der letzten fünf Jahre geleistet, 
und es da.rf nicht vergessen werden, daß diese 
fünf Jahre gerade bei den Angestellten meistens 
die Jahre mit dem höchsten Durchschnitts­
einkommen sind. Das heißt, die Anstalt 
erhält unter Umständen 40 Jahre lang Beiträge 
von einem Durchschnittseinkommen von 
1 800 S und soll dann Leistungen erbringen, 
die sich auf den Durchschnitt der letzten fünf 
Jahre beschränken, somit also unter 
Umständen Leistungen auf der Basis von 
3600 S monatlich. Daß sich das versicherungs­
mäßig nicht ausgehen kann, wird jedermann 
einsehen, und es muß eigentlich verwundern, 
wenn Zeitungen wie etwa die "Presse" oder 
die "Salzburger Nachrichten", die ich immer 
auf diesem Gebiet mit großer Aufmerksamkeit 
lese, weil fast jede Woche irgendeine gehässige 
Bemerkung darinsteht, wenn diese Zeitungen 
Forderungen erheben, die sie einer privaten 
'Versicherungsanstalt niemals zumuten würden. 

Würde es der "Presse" etwa einfallen , 
von einer Versicherungsgesellschaft zu ver­
langen, daß sie jemand eine Leistung gibt, 
die versicherungsmäßig durch die Beiträge 
in keiner Weise gedeckt ist ? Nein, da würde 
sie Zeter und Mordio schreien, wenn man eine 
solche Forderung erheben würde. Die Pen­
sionsversicherungsanstalt der Angestellten, 
also ein Sozialversicherungsträger, soU dieses 
Kunststück fertigbringen. 

Dieselbe "Presse",  die das verlangt, wettert 
aber in der Öffentlichkeit natürlich gegen 
jeden Staatszuschuß .  Es wird geradezu als 
eine Sünde wieler den Heiligen Geist bezeichnet, 
daß die Sozialversicherung vom Bund durch 
Zuschüsse entlastet werden sollte. Ich möchte 
die Herren von dieser Tribüne aus fragen, 
wie sie sich eine solche Lösung vorstellen . 
Man kann schließlich und endlich keinem 
Versicherungsträger zumuten, daß er viel 
mehr ausgibt, als er jemals durch Beiträge 
einnimmt, und ihm gleichzeitig j ede Zuschuß­
leistung der Allgemeinheit verweigern. 

Ich möchte auch hier mit aller Deutlichkeit 
eille Warnung aussprechen : So wie es in 
der Krankenversicherung auf die Dauer un­
möglich sein wird - dazu werden meine 
Freunde noch ausführlich reden -, ohne 
Staatszuschuß Leistungen aufrechtzuerhalten, 
die weit über das hinausgehen, was durch 
die Beiträge gedeckt ist, sowenig wird es 
auch den Rentenversicherungsträgern auf die 

Dauer möglich sein, die Leistungen nur aus 
den Beiträgen zu decken. Ich möchte gar 
keinen Zweifel darüber lassen, daß auch 
die derzeit noch aktiven Anstalten, wie die 
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 
und die Bergarbeiterversicherungsanstalt, eines 
Tages in eine Situation kommen könnten, 
die ähnlich der sein könnte, die derzeit schon 
bei den Pensionsversicherungsträgern der Ar­
beiter, sowohl der gewerblichen wie der land­
wirtschaftlichen Arbeiter, besteht. Weil eben 
diese Äquivalenz zwischen Beitragsgrundlage 
und Rentenbemessungsgrundlage nicht ge­
geben ist, muß etwas anderes geschehen, 
muß man dafür sorgen, daß diese Anstalten 
finanziell in die Lage kommen, die von Jahr 
zu Jahr und von Monat zu Monat, muß ich 
schon fast sagen, steigenden Ansprüche decken 
zu können. 

Es läßt sich eine Bemessungsgrundlage aus 
dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre 
nur dann aufrechterhalten, wenn es bei der 
Gehaltsentwicklung halbwegs kontinuierlich 
und normal zugeht, das heißt, wenn jemand 
normal avanciert, oder bei den Arbeitern, 
wenn er durch seine Akkordleistungen einen 
möglichst gleichmäßigen Verdienst hat. 

Es geht aber nicht an - und hier muß 
ich mich gegen j ene Angestelltenvertreter 
beziehungsweise Rentnerinstitutionen wenden, 
die die Forderung erheben -, daß die höher 
bezahlten Angestellten, die Bezüge zwü ehen 
2400 und 3600 S haben oder noch mehr, 
nicht so, wie das jetzt der Fall ist, ihre Rente 
von einer etwas gebremsten Bemessungs­
grundlage erhalten sollen, sondern daß auch 
für diese das Einkommen der letzten fünf 
Jahre vor Eintritt des Versicherungsfalles 
als Bemessungsgrundlage gelten soll. 

Jeder, der auf diesem Gebiet zu Hause ist, 
wird sofort verstehen, warum das grundsätz ­
lich nicht möglich ist. Bedenken wir doch, 
meine Damen und Herren, daß bis zum 
1 .  August 1 954 die Höchstbeitragsgrund-
13,ge in der Rentenversicherung nur 1800 S 
betragen hat, erst 8,b 1 .  August 1 954 ist sie 
auf 2400 S erhöht worden, erst ab 1 .  Jänner 
1 956 ist sie auf 3600 S erhöht worden. Und 
wenn j emand auf Grund dieser Höchst­
beitragsgrundlagen seine Beiträge bezahlt hat 
und man ihm seine Rente schon aus dem 
Durchschnitt der letzten fünf Jahre berechnet, 
so besteht eine solche Diskrepanz zwischen 
Beitrags- und Rentenleistung, daß sie wirklich 
nicht mehr gerech tfertigt werden kann. 

Ich gebe schon zu , daß die Formulierung 
des Gesetzes den Notwendigkeiten nicht voll 
entspricht. Man müßte sie ändern. Und 
wir werden dem Herrn Sozialminister zur 
geeigneten Zeit Vorschläge machen. Die 
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heutigen Hemmungsbestimmungen flfuren 
nämlich zu gewissen Härten, das gebe ich 
ohne weiteres zu. Es ergibt sich nämlich, 
daß Versicherte, deren versicherungspflichtiges 
Monatsgehalt über 2400 S nicht hinausgeht, 
im Jahre 1961  etwa die gleiche Rente erhalten 
würden wie jene Versicherten, die ab l .  Jänner 
1956 schon die Versicherungsbeiträge nach 
einem Gehalt von 3600 S bezahlt haben. 
Die einen also haben die ganzen Jahre nur 
von 2400 S Beiträge bezahlt, die anderen 
haben ab l .  Jänner 1 956 sie von 3600 S 
bezahlt, und dennoch ist die Rente in beiden 
Fällen die gleiche. Das ist ein unmöglicher 
Zustand. Aber grundsätzlich können die so­
genannten Hemmungsbestimmungen, die einen 
längeren Zeitraum als Grundlage für die 
Bemessungsgrundlage vorsehen, nicht elimi­
niert werden. Sie müssen in irgendeiner 
anderen Form festgelegt werden. 

Und nun eine Sache, die meiner Meinung 
nach von höchster Wichtigkeit ist. Die Höchst­
beitragsgrundlage beträgt seit l. Jänner 1956 
3600 S. Diese 3600 S stellen nicht etwa nur 
für die Angestellten, sondern auch für große 
Teile der Arbeiterschaft eine ausgesprochene 
Unterversicherung dar. Wenn wir das Ziel 
erreichen wollen, daß ein Versicherter eine 
Rente erhalten soll, die zu seinem Einkommen 
in einem tragbaren Verhältnis steht, dann 
muß diese Höchstbeitragsgrundlage hinauf­
gesetzt werden, und zwar je früher, umso 
besser. (Abg. Ferdinanda Flossmann:  Sehr 
richtig !) 

Die zuständigen Organisationen der Arbeit­
nehmer haben bereits wiederholt darauf hin­
gewiesen. Ich selbst habe an läßlich einer 
Vorstandssitzung der Pensionsversicherungs­
anstalt der Angestellten die konkrete Forde­
rung erhoben und habe die Arbeitgeber auf­
gefordert, dazu Stellung zu nehmen. Sie 
konnten sich leider nicht dazu entschließen, 
eine klare Zusage zu geben. Man hat sich 
damit begnügt, nur davon zu reden, daß 
das wohl möglich sein könnte, aber ich weiß, 
daß in dieser Frage auf Seite der Dienstgeber 
noch immer gewisse Schwierigkeiten gemacht 
werden. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit und 
vor diesem Forum, Von der Tribüne des 
Parlaments aus, neuerlich und mit größtem 
Nachdruck auf die Dringlichkeit einer aus­
reichenden Erhöhung der Höchstbeitragsgrund­
lage hinweisen. Der Herr Minister ist solchen 
Bestrebungen gegenüber durchaus aufge­
schlossen, steht ihnen positiv gegenüber und 
hat bereits wiederholt zum Ausdruck gebracht, 
daß er lieber heute als morgen bereit wäre, 
die Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage 
von 3600 S auf irgendeinen höheren Betrag 

vorzunehmen. Es wird im allgemeinen von 
einem Betrag von 4800 S gesprochen, obwohl 
auch dieser Betrag meiner Meinung nach 
der jetzigen Situation nicht mehr gerecht 
wird, er müßte noch höher, mindestens mit 
5400 S festgesetzt werden. 

Erst wenn eine solche Erhöhung der Höchst­
beitragsgrundlage vorgenommen wird, haben 
die Versicherten mit derartigen Einkommen 
in absehbarer Zeit Aussicht, ihrerseits auch 
eine Rente zu bekommen, die an dieses Ein­
kommen einigermaßen heranreicht. Das wird 
begreiflicherweise nicht in fünf Jahren mög­
lich sein, weil man ja den Versicherungs­
anstalten nicht zumuten kann, daß sie bei 
einer Beitragsleistung, die bisher unter Um­
ständen nur die Hälfte dessen betragen hat, 
was in den letzten fünf Jahren galt, diese 
hohen Renten zahlen müssen. Ich würde 
es begrüßen - ich weiß ' nicht, ob namhafte 
und repräsentative Dienstgebervertreter der­
zeit hier anwesend sind, ich sehe wenigstens 
keinen mir bekannten -, wenn diese einmal 
in aller Öffentlichkeit sagen wollten, ob sie 
nun bereit wären, einer solchen Erhöhung 
der Höchstbeitragsgrundlage zuzustimmen 
oder nicht. Diese Erhöhung bedeutet sowohl 
für die Versicherten als auch für ihre Dienst­
geber eine neuerliche Belastung. Aber sie 
ist die unumgänglich notwendige Voraus­
setzung dafür, daß dann auch einmal die 
Renten in einer entsprechenden Höhe fest­
gelegt werden können. 

Und ich möchte nicht verhehlen, daß eine 
Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage in der 
Krankenversicherung auf 3600 S - und auch 
diese ist nötig, denn sie beträgt derzeit 
nur 2400 S - von den betroffenen Arbeit­
nehmern und von ihren Interessenvertretungen 
wahrscheinlich nur akzeptiert werden kann, 
wenn gleichzeitig auch die dringend not­
wendige Erhöhung der Höchstbeitragsgrulld­
lage in der Rentenversicherung vor sich geht. 

Ich darf darauf hinweisen, daß es falsch 
wäre, die unbefriedigende Rentenbemessullg 
der höher entlohnten Dienstnehmer auf das 
ASVG. zurückzuführen. Das ASVG. schafft 
alle Voraussetzungen dafür, daß jemand einmal 
eine entsprechende Rente bekommen kann, die 
seinem Einkommen halbwegs entspricht. Es 
bedarf lediglich einer Beseitigung der der­
zeitigen Unterversicherung. 

Ich bitte also den Herrn Minister, bemüht 
zu sein, daß diese Frage in der 5. Novelle eine 
Erledigung findet, oder - falls diese 5. Novelle, 
die eine Fülle von Problemen zu lösen hat, 
eine Fülle von Problemen, die raschest ge­
löst werden müßten, aber trotzdem wahr­
scheinlich unter dem starken Widerstand der 
zuständigen Dienstgeberkreise eine Zeitlang 
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brauchen werden, bis sie zur Erledigung 
kommen, nicht so bald vorgelegt werden 
könnte - außerhalb der 5. Novelle schon 
vorher Vorsorge dafür zu treffen, daß eine 
Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlage von 
3.600 S auf mindestens 4.800 S, wenn möglich 
aber auf 5.400 S erfolgt. 

Die betroffenen Gruppen von Arbeitnehmern 
werden trotz der höheren Belastung nur 
dankbar dafür sein, wenn man ihnen auf 
diese Weise die Möglichkeit gibt, einmal eine 
ihrem früheren Arbeitseinkommen entsprechen­
de Altersversorgung zu erhalten. 

Und nun, meine Damen und Herren, 
fühle ich mich noch angesichts der in der 
Öffentlichkeit immer wiederkehrenden An­
griffe hinsichtlich der Ruhensbestimmungen 
verpflichtet, dazu wenigstens einige grund­
sätzliche Bemerkungen zu machen. Ich möchte 
nochmals unterstreichen, was ich ja jetzt schon 
sehr deutlich gesagt habe, daß die Beiträge 
keine versicherungsmäßige Deckung der zu­
künftigen Leistung darstellen, weil die Äquiva­
lenz zwischen Beitrags- und Rentenleistungen 
eben zugunsten der Versicherten aufgehoben 
wurde, weil man bemüht war, den Versicherten 
einmal eine Rente zuzugestehen, die nicht 
vom Durchschnittseinkommen während der 
ganzen Versicherungs dauer bestimmt wird, 
sondern womöglich von dem höchsten Lebens­
standard, den jemand im Laufe seiner Berufs­
laufbahn erreicht hat. 

Und weil dem so ist, so kann man - ttuch 
wenn der Bund in großzügigster Weise seinen 
Pensionisten die Pension auch dann gibt, 
wenn sie ein vollwertiges Arbeitseinkommen 
haben - VOll einer Versicherung, die ja  
etwas anderes ist als der Bund als Dienst­
geber, unmöglich verlangen, daß diese Rente, 
die an sich schon höher ist, als sie versicherungs­
mäßig sein dürfte, auch dann bezahlt wird, 
wenn der Betreffende nach wie vor ein voll­
wertiges Einkommen bezieht. Das ist die 
Forderung, auf die verschiedene Novellierungs­
tendenzen hinauslaufen. Das geht einfach 
nicht, außer man stellt sich auf den Stand­
punkt : Man muß mit 65 Jahren oder mit 
60 Jahren unter allen Umständen eine Renten­
leistung bekommen, gleichgültig ob man ar­
beitet, ob man nicht arbeitet, ob man etwas 
verdient oder ob man nichts verdient. 

Wenn man das will, meine Damen und Her­
ren, dann müßte man die ganze Versicherung 
finanziell auf diese Lösung umstellen, dann 
müßte man die Beiträge in anderer Höhe fest­
setzen, um diese Leistungen zu einem bestimm­
ten Termin auch versicherungsmäßig zu decken. 
Meiner Meinung nach ist das aber keine 
sozialpolitische Notwendigkeit. Die Sozial­
versicherung wurde doch geschaffen, um jenen 

Versicherten, die infolge Krankheit, Berufs­
unfähigkeit, Alter nicht mehr in der Lage 
sind, ihre Existenz durch eigene Arbeit zu 
sichern, eine anständige Versorgung zu ge­
währleisten.  Für die haben wir die Sozial­
versicherung geschaffen, nicht als eine Prämie 
für das Altwerden. 

Ich würde es sehr begrüßen, wenn sich 
besonders jene Abgeordneten, die auf diesem 
Gebiet noch immer auf dem Standpunkt 
stehen : Ich habe Beiträge bezahlt, daher habe 
ich einen Anspruch, zu dem vorgesehenen 
Termin eine Rente zu bekommen, einmal 
mit dieser Frage etwas eingehender beschäf­
tigen würden. Sie würden draufkommen, 
daß man eine solche Forderung berechtigter­
weise nur dann erheben kann, wenn die 
Beiträge diese Leistung auch zu decken ver­
mögen. Aber bei den jetzigen Beiträgen 
ist das ausgeschlossen. 

Ich werde daher nach wie vor unentwegt 
- auch wenn man immer wieder zum Ver­
gleich heranzieht : beim Bund und bei den 
Pensionisten ist es doch anders, die kriegen 
ihre Pension auch dann, wenn sie noch in Ar­
beit stehen, allerdings nicht mehr beim Dienst­
geber Staat, sondern in privater Dienststellung 
sind diesen Standpunkt nicht ver­
lassen können, weil ich es nicht verantworten 
könnte, daß eine Anstalt, die ohnehin durch 
Leistungen auf Grund des AS VG. sehr stark 
belastet ist, auch noch zu Leistungen ge­
zwungen wird, die sozialpolitisch gesehen 
überflüssig sind. 

Allerdings wird man die bestehenden Ru­
hensbestimmungen gründlich umbauen müs­
sen. Dieser Umbau wird vor allem die Be­
stimmung beseitigen müssen, wonach je­
mand, wenn er einen wirksamen Antrag 
auf eine Rente stellen will, zuerst aus der ver­
sicherungspflichtigen Beschäftigung ausge­
schieden sein muß.  Denn diese Bestimmung 
wird fast täglich mißbraucht ; sie wird a us­
genützt. Man ist zwar vielleicht am so­
genannten Stichtag nicht mehr in einer ver­
sicherungspflichtigen Beschäftigung, aber wenn 
man drei Tage später wieder in dasselbe 
Dienstverhältnis zurückkehrt, so besteht ein 
Anspruch auf die Rente, während die An­
ständigen, die solche Umwege scheuen und 
sie nicht machen, um ihren Rentenanspruch 
kommen. 

Auch hier besteht eine Menge von Detail­
vorschlägen, Detailvorschlägen, die geeignet 
sind, das Problem sozial und finanziell richtiger 
zu lösen. Der jetzige Zustand ist sicherlich 
unerträglich. Da kriege ich einen Brief von 
einer Hausmeisterin - vielleicht haben andere 
Abgeordnete den Brief auch bekommen -, 
die darauf hinweist, daß diese Bestimmung 
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dazu führt, daß sie, die mit ihrem Reinigungs­
geld I:j.bsolut nicht leben kann, nie in den 
Genuß einer Rente kommen könne, denn die 
Voraussetzung für diese Rente wäre ja die 
Aufgabe und Preisgabe ihrer versicherungs­
pflichtigen Stellung. Und diese kann sie nicht 
aufgeben, weil sie damit auch ihre Wohnung 
aufgeben müßte. Vielleicht wird bei der prak­
tischen Durchführung dieser formelle Grund 
nicht immer maßgebend sein. Vielleicht gibt 
es auch da Möglichkeiten einer Umgehung. 
Aber ein Prokurist einer Versicherungsge­
sellschaft - ich zitiere das deshalb, ·  weil 
es ein konkreter Fall war -, der am Kar­
freitag aus der versicherungspflichtigen Be­
schäftigung austritt und am Osterdienstag 
in dem gleichen Betrieb zu den gleichen 
Bedingungen weiterarbeitet, hat die Rente 
bekommen müssen, weil das Schiedsgericht 
in wörtlicher Auslegung der Bestimmungen 
des ASVG. gesagt hat : Am Stichtag war 
er nicht in einer versicherungspflichtigen Be­
schäftigung. Wenn er nachher wieder dorthin 
zurückkehrt, so ist das kein Grund, ihm die 
Rente zu verweigern. 

Es kann also möglich sein, daß die Haus­
meisterin von ihrem Reinigungsgelcl leben 
muß und nicht in den Genuß der Rente 
kommen kann, während ein hoher Angestellter 
mit einem an sich zum Leben durchaus aus­
reichenden Einkommen in die Lage versetzt 
wird, neben diesem Einkommen noch eine 
Rente der Rentenversicherungsanstalt zu be­
ziehen, die auf diese Weise in absehbarer 
Zeit ebenfalls finanziell in Schwierigkeiten 
geraten muß. 

Ich möchte nun noch zu einer letzten Frage, 
die in der Öffentlichkeit sehr, sehr stark 
dü;]mtiert wird, einige Feststellungen machen, 
und zwar zum Problem der Altrenten. Es wird 
immer wieder gesagt : Warum gibt es denn in 
dieHer Sozialversicherung Altrenten und Neu­
renten ? 'Varum macht man das in der Sozial­
versicherung nicht so wie beim Bund ? Da gab 
eR auch einmal Altpensionisten. Die hat man 
bald eliminiert, indem man sie den Neu­
pensionisten gleichgestellt hat . Vielleicht ist 
es für jemand, der sich mit der Materie nicht 
beschäftigt hat, nicht von vornherein so klar 
wie für denjenigen, der sich seit Jahr und Tag 
damit beschäftigt. 

Aber dieser Unterschied zwischen Alt- und 
Neurenten war unvermeidlich, wenn man durch 
das ASVG. dep. künftigen Rentnern die Mög­
lichkeit schaffen wollte, schon von Anbeginn 
an in den Genuß von Renten treten zu können, 
die ihrem Einkommen nahekommen. Denn 
man mußte damit den ganzen Aufbau der 
Rente für diese Neurentner anders gestalten. 
Man hat auch die gesamten Versicherungs-

zeiten von Anbeginn an für diese Rente zu­
grunde legen müssen. Natürlich, wenn für die 
Rentner, die bis zum 3 1 .  Dezember 1955 
berentet wurden, ganz andere Grundsätze für 
den Aufbau der Rente gelten als für die Rentner, 
die nach dem 1 .  Jänner 1956 in den Genuß der 
Rente treten, dann muß ein Bruch zwischen 
diesen beiden Kategorien von Renten ent­
stehen. 

Ich kann nur sagen : Das Schicksal der 
Altrentner, das jedem am Herzen liegt, kann 
man nicht mit Forderungen lösen, die ent­
weder technisch unerfüllbar sind oder die, 
vom finanziellen Standpunkt aus gesehen, 
dazu führen müßten , unter Umständen die 
Altrentner besserzustellen als die neuen 
ASVG.-Rentner. Beide Dinge sind nicht mög­
lich. Wenn man von den Anstalten und von 
der Gesetzgebung verlangt, die sogenannten 
Altrenten II\.üßten nach denselben Grund­
sätzen berechnet werden wie die Neurenten, 
so muß ich hier neuerlich und mit allem Nach­
druck erklären - und ich bitte jeden, der nicht 
geneigt ist, das zu glauben, sich noch durch 
ein Privatissimum von mir oder von jemand 
anderem, der auf diesem Gebiet Erfahrung hat, 
belehren zu lassen -, daß eine solche Um­
rechnung nicht möglich ist, weil uns dazu die 
technischen Voraussetzungen fehlen. Wir 
haben die Unterlagen nicht, um bei jedem 
Altrentner feststellen zu können, welche Be­
messungsgrundlage für den Mann in den f'nt­
scheidenden Jahren maßgebend war. 

Es kommt aber ein zweites Moment hinzu, 
das vielleicht noch wichtiger ist. Es ·würde bei 
einer solchen Umrechnung unter Umständen 
eine völlige Verschiebung des Verhältnisses 
der Rentner untereinander eintreten. Mathe­
matische Zufälligkeiten würden zum Beispiel 
bei unseren Anstalten darüber entscheiden, ob 
eine Altrente dann nach der Umrechnung höher 
oder tiefer wird als eine andere Altrente. Wir 
haben einige Beispiele ausgerechnet. Wir sind 
zu Resultaten gekommen, die uns veranlaßt 
haben, vor jedem solchen Experiment auf daR 
nachdrücklichste zu warnen. 

Es könnte sich ergeben , daß ein Rentner, der 
bisher mehr gehabt als sein Nachbar, nach der 
Umrechnung weniger hat, daß bei vielen 
Rentnern nachher überhaupt weniger heraus­
käme, als sie vorher hatten, und Sie können 
sich vorstellen, welchen Grad von Unzu­
friedenheit eine solche "Reform" hervor­
rufen würde. Die Zufriedenheit oder Unzu­
friedenheit ist immer ein relativer Begriff 
gewesen, und wenn Sie nun die bestehende 
Relation stören, so erregen Sie selbst bei dem, 
der mehr erhält, eine Unzufriedenheit, wenn 
etwa der andere noch mehr bekommt, und das 
wäre durchaus möglich, ich wiederhole , weil 
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ja die Grundsätze, die für die Berechnung der 
Rente nach den alten Bestimmungen maß­
gebend waren, von den Bestimmungen des 
ASVG. entscheidend abweichen. 

Eine solche Umrechnung ist also leider nicht 
möglich. Aber es gibt Möglichkeiten, um den 
Altrentnern irgendwie gerecht zu werden . Ich 
muß sagen, es tut mir leid, daß ich den Rentner­
verbänden Tips geben muß, was sie verlangen 
könnten und was sie mit einiger Berechtigung 
vielleicht auch, wenn die finanziellen Voraus­
setzungen das zulassen, erreichen könnten. 

Man kann mit gutem Recht verlangen, daß 
eine Rente, die an sich schon, besonders wenn 
sie lange in die Vergangenheit zurückreicht, 
infolge der kurzen Versicherungsdauer sehr 
niedrig sein muß, nach dem Index der Lebens­
haltungskosten voll valorisiert wird. Die 
Forderung der im aktiven Dienstverhältnis 
Stehenden, die seinerzeitigen Bezüge voll 
valorisiert zu erhalten, werden immer wieder 
als berechtigt anerkannt. Man kann also mit 
gutem Recht sagen, daß die Rentner, deren 
Rente nunmehr nach der 3. Novelle im Durch­
schnitt etwa auf das 7,5 fache valorisiert wurde, 
einen Anspruch darauf erheben können, daß 
sie, weil der Lebenshaltungskostenindex im 
Durchschnitt des Jahres 1957 abgerundet etwa 
das 8,5 fache betragen hat, eine Valorisierung 
auf dieses 8,5 fache erhalten. Das könnte man 
ihnen kaum abschlagen. 

Ich muß allerdings eines sagen, meine Damen 
und Herren, und das mit großem Nachdruck 
und vor allem gerichtet an die Adresse des 
natürlich nicht anwesenden Finanzministers. 
- Ich bin überzeugt, der Herr Sozialminister 
wird ihm diese für ihn nicht sehr erfreuliche 
Forderung sicher zur Kenntnis bringen. -
Eine solche Valorisierung der Altrenten kann 
meiner festen Überzeugung nach nur vor sich 
gehen, wenn der Bund hiefür einen Zuschuß 
leistet. Sie können von einer Versicherungs­
anstalt, von der ich Ihnen vorher schon gesagt 
habe, daß sie auch bei den jetzigen Versicherten 
keine kostendeckenden Beiträge, wie man das 
in Analogie zu der Krankenversicherung sagen 
könnte, erhält, nicht verlangen, daß sie nicht 
nur die anfallenden Ansprüche der jetzt 
Versicherten deckt, sondern auch die ganzen 
Altrenten deckt und dazu noch die Valori­
sierung dieser Altrenten auf ein Ausmaß, wie 
es vom Standpunkt der Rentner durchaus 
berechtigt und begründet ist. Das kann nicht 
die Sozialversicherung machen. 

Ich möchte nicht, daß die zwei Anstalten, 
die derzeit noch aktiv gebaren, in absehbarer 
Zeit in die Situation kommen, in der die An­
stalt der Arbeiterversicherung ist. Ich bin 
überzeugt, daß Kollege Uhlir dazu noch 
einiges zu sagen haben wird. Der berühmte 

§ 80 des ASVG. ist keine Lösung dieses Pro­
blems, denn dieser berühmte § 80 gibt den 
Rentenanstalten nur dann einen Anspruch auf 
irgendeine Zuschußleistung, wenn sie schon 
vollkommen darniederliegen, wenn sie also 
sozusagen von der Hand in den Mund leben. 
Es kann kein erfreulicher Zustand für die 
österreichische Pensionsversicherung sein, daß 
sie in eine solche Situation kommt. Hier muß 
ich auf das Beispiel Deutschlands verweisen. 
Die Pensionsversicherung braucht Reserven, 
eine Pensionsversicherung kann noch viel 
weniger als eine Krankenversicherung von der 
Hand in den Mund leben . Eine Pensions­
versicherung muß Mittel zur Verfügung haben, 
damit gegebenenfalls bei einer Änderung der 
wirtschaftlichen Situation - und die kann 
schließlich eintreten - auch noch Mittel da 
sind, um morgen und übermorgen und nächstes 
Jahr die Renten zahlen zu können. 

Vergessen Sie nicht, daß die günstige 
finanzielle Entwicklung besonders auf dem 
Sektor der Angestelltenversicherung vor allem 
darin begründet ist, daß wir eine ungeheuer 
ansteigende Zahl von Versicherten haben. 
505.000 Versicherte ! Das ist eine Zahl, die man 
niemals für möglich erachtet hätte. In der Zeit 
der Hochkonjunktur in der Ersten Republik 
waren es 290.000. 505.000 Versicherte - wenn 
da einmal 100.000 abgehen, dann haben Sie 
ein finanzielles Debakel in der nächsten Zeit 
zu erwarten. Daher kann ich nicht mit genug 
Nachdruck darauf hinweisen, daß es notwendig 
sein wird, daß für jede Verbesserung von 
Rentenleistungen für die Altrentner , die ich 
für durchaus gerechtfertigt halte, der Bund 
die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt. 

Deswegen bin ich auch so scharf der Auf­
fassung entgegengetreten, die dahin ging, 
daß in den letzten Jahren die Aufwendungen 
für dieses Kapitel immer wieder gestiegen 
seien . Das ist unrichtig ! Aber sie werden 
steigen müssen, wenn wir verhindern wollen, 
daß die Pensionsversicherungsträger, und zwar 
alle miteinander, in eine Situation kommen, 
wie sie derzeit bei den bei den Arbeitervel'­
sicherungsanstalten leider schon besteht. 

Und nun möchte ich noch eine Forderung 
herausgreifen, die von einem sehr rührigen, 
aber auf diesem Gebiet nicht sehr sachlich 
beschlagenen Verband der Angestelltenrentner 
Österreichs aufgestellt wird, das ist nämlich 
die :F'orderung nach der Rückgängigmachung 
der angeblich mit der seinerzeitigen Schilling­
Mark-Umrechnung verbundenen Entwertung 
der Renten um ein volles Drittel. Wenn ich 
nicht irre, hat der Herr Kollege Kandutsch 
anläßlich einer Rede hier im Parlament diese 
Argumentation übernommen. Ich möchte also 
ohne jede polemische Note hier doch sachlich 
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richtigstellen, daß mit der Umwandlung von 
Schilling in Mark und auch mit der Rückum­
wandlung Mark in Schilling zunächst überhaupt 
keine Schädigung verbunden war und ver­
bunden sein konnte, denn, meine Damen und 
Herren, wenn die Rente von 1 00 S auf 67 Mark 
herabgesetzt wurde, so ist der Preis einer 
Ware, die vorher 1 00 S  gekostet hat, dann eben 
auch nur 67 Mark gewesen ; im Jahre 1945 
sind dann 67 Mark wieder zu 67 S geworden. 
Das alles war aber absolut keine Schädigung 
der Rentner. Diese Schädigung ist erst einge­
treten im Zuge der später einsetzenden Geld­
entwertung, einer Geldentwertung, der man 
durch die Valorisierung der Renten auf den 
Index der Lebenshaltungskosten begegnen 
kann. Das letztere ist eine vernünftige For­
derung, aber gleichzeitig die Forderung 
zu erheben, daß diese Drittelschädigung 
aufgehoben werden müßte, muß bei jedem, der 
sich die Dinge überlegt hat, nur ein Lächeln 
hervorrufen, weil diese Begründung völlig 
danebengeht. Ich wiederhole : Durch die 
Umwechslung ist überhaupt keine Änderung 
eingetreten in den Relationen zwischen Ein­
kommen und Preisen, weder beim Rentner 
noch bei den Aktivversicherten. Wir ha­
ben zwar alle nur zwei Drittel des früheren 
Schillinglohns gehabt, aber wir haben für die 
Waren zunächst - ich unterstreiche das Wort 
zunächst - nur zwei Drittel des vorherigen 
Preises bezahlt, weil alle Preise einfach auf das 
Niveau der Markwährung umgerechnet wur­
den. Was dann eingetreten ist, fällt auf ein 
anderes Konto, das ist die Entwertung des 
Geldes, die Verteuerung der Lebenshaltungs­
kosten, die besonders nach 1946 sehr stark 
eingesetzt hat ; aber dieser Entwertung muß 
man eben mit einer Forderung nach Valori­
sierung begegnen, und man kann das nicht 
gleichzeitig verbinden und koordinieren mit 
einer Forderung, die an sich, mathematisch 
gesehen, völlig unverständlich ist. 

Meine Damen und Herren ! Nun kommt aber 
ein anderes Problem, das merkwürdigerweise 
in der Öffentlichkeit sehr vernachlässigt wird 
und das meiner Auffassung nicht nur für die 
Altrentner, sondern auch für die neuen ASVG.­
Rentner von lebenswichtiger Bedeutung ist. 
Dieses Problem ist : Wie schützt man die 
Rentner davor, daß sich eine im Zeitpunkt 
der Zuerkennung an sich ausreichende Rente 
im Laufe der Zeit so entwertet, daß nachher 
die von uns so gerühmte günstige Relation 
zu dem vorher erarbeiteten Lebensstandard 
völlig verlorengeht ? Diese Gefahr besteht 
immer. Wenn wir heute jemand eine Rente 
zuerkennen, die 72, 75 oder 79 Prozent des 
Durchschnittseinkommens der letzten fünf 
Jahre ausmacht, können wir mit gutem Recht 
sagen : das ist eine sehr bedeutende, eine außer-

ordentlich beachtliche Leistung, und wir kön­
nen 'damit höchst zufrieden sein. Aber wenn 
sich nach zwei Jahren heraustellt, daß mittler­
weile durch die eingetretene Geldentwertung 
die Rente viel weniger wert geworden ist, oder, 
was wir alle miteinander hoffen wollen, daß bei 
stabilen Geldverhältnissen in einigen Jahren 
sich zeigt, daß der Lebenstandard der in Arbeit 
Stehenden mittlerweile sehr angestiegen ist, 
aber die Rente noch immer auf dem Stand 
stehenbleibt, so ist das unbefriedigend. Hier, 
darf ich sagen, müßte man nicht die deutsche 
Lösung in ihrer Gänze übernehmen, aber die 
Grundsätze der deutschen Lösung, wie sie in 
dem neuen deutschen Rentengesetz enthalten 
ist, müßte man wohl in das ASVG. einbauen. 
Man wird nicht die Pensionsautomatik des 
öffentlichen Dienstes übernehmen können, 
die bekanntlich dazu führt, daß für den Fall, 
als die Aktivgehälter steigen, auch die Ruhe­
gehaltsempfänger, die in eine bestimmte Grup­
pe des Verwendungs schemas eingeteilt waren, 
eben um den gleichen Prozentsatz wie die 
Aktiven höhere Pensionsbezüge erhalten. 
Das ist in der Privatwirtschaft leider nicht so 
einfach. Aber es muß möglich sein, daß man 
das Renteneinkommen dem durch einen ge­
stiegenen Lebensstandard gesteigerten Durch­
schnittseinkommen anpaßt. Auch um diese 
Frage wird man auf die Dauer nicht herum­
kommen können. Man wird sie lösen müssen. 

Ich möchte mir im Zusammenhang damit 
auch noch einen anderen Vorschlag erlauben : 
Wenn wir also von der Höchstbeitragsgrund­
lage reden und wissen, daß die im Jahre 1956 
festgesetzte Höchstbeitragsgrundlage von 
3600 S heute schon unbefriedigend ist, und 
wenn wir gleichzeitig in ahnungsvoller Voraus­
sicht schon heute wissen, daß sie vielleicht, 
wenn wir sie jetzt mit 4800 S festsetzen werden, 
in weiteren drei Jahren wieder unbefriedigend 
sein wird, so könnte man sich vielleicht dazu 
entschließen, die Höchstbeitragsgrundlage in 
eine bestimmte Relation zur durchschnittlichen 
Beitragsgrundlage zu bringen, wie das in 
Deutschland auch geschehen ist, daß man die 
Höchstbeitragsgrundlage in Form eines Viel­
fachen von der j eweils in einem Jahr fest­
gestellten Durchschnittsbeitragsgrundlage fest­
legt, sodaß sie nicht immer einfriert und nicht 
immer erst durch ad hoc-gesetzliche Bestim­
mungen erhöht werden muß, sondern auto­
matisch mit der Erhöhung der Löhne und Ge­
hälter mitgeht. Damit hätten wir die Gewähr, 
daß sie nicht wieder im Verhältnis zu der Ge­
samtentwicklung absinkt. 

Nun möchte ich noch darauf hinweisen, 
daß es erfreulicherweise gelungen ist, nicht 
zuletzt dank der Zähjgkeit unseres Sozial­
ministers, der sich auf dieRem Gebiet si chel' 
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sehr bemühen mußte, um das zu erreichen, 
daß jetzt in das Budget auch Beträge einge­
baut werden konnten, die dazu dienen sollen, 
die sogenannten Ausgleichszulagen zu er­
höhen, das heißt die Richtsätze zu erhöhen. 
Meine Damen und Herren ! Ich möchte auch 
hier etwas Grundsätzliches sagen. Ich habe 
von Anfang an immer wieder den Standpunkt 
vertreten, daß die Erhöhung der Mindest­
rente oder die Einführung einer Mindestrente 
dem neuen Prinzip des ASVG. widerspricht. 
Das ASVG. ist aufgebaut auf dem Grundsatz : 
Jeder Versicherte bekommt eine Rente, deren 
Höhe abhängig ist von der Dauer der Ver­
sicherung und von der Höhe seiner Beitrags­
grundlage. Und davon sollte man nicht ab­
gehen, denn wenn man eine Mindestrente fest­
setzt, so hat das eine Dynamik nach oben . 
Wenn jemand mit fünf jähriger Versicherungs­
zeit und der niedrigsten Beitragsgrundlage eine 
bestimmte Mindestrente bekommen muß, so 
wird einer mit zehn Jahren Beitragszeit oder 
der doppelten Bemessungsgrundlage wahr­
scheinlich sagen : dann muß ich mindestens das 
Doppelte dieser Mindestrente bekommen, und 
man wird ihm das schwer ausreden können. 
Daher soll dieser Grundsatz des ASVG. bis zur 
letzten Konsequenz durchgeführt werden. 

Aber, meine Damen und Herren, es gibt so 
viele Versicherte, die von ihrem Einkommen 
als Versicherte allein nicht leben konnten, 
die von dieser Rente, die sie dann bekommen, 
schon gar nicht leben können. Und für jene 
Fälle, wo jemand nur von dieser Rente allein 
leben muß und sonst keinerlei zusätzliches 
Einkommen hat, auch keinerlei Unterhalts­
verpflichtung seitens irgendeines Anverwand­
ten besteht, der nach dem ASVG. ja im ge­
meinsamen Haushalt leben muß, um unter­
haltsverpflichtet zu sein, dann soll man diesem 
Rentner durch Gewährung einer sogenannten 
sozialen Ausgleichszulage ein Existenzminim um 
sichern. Ich freue mich, daß es im Zusammen­
hang mit dem Budget möglich war, wenigstens 
einen Betrag in das Budget hereinzubekom­
men, der die Aufwendungen für die vorge­
sehene Erhöhung dieser Ausgleichszulage si­
chert. Bekanntlich so11 - das ist ja jetzt in der 
4. Novelle schon vorgesehen - der Richtsatz 
von 550 S auf 600 S ' erhöht werden und 
für Verheiratete von 750 S auf 825 S. Ebenso 
ist für Waisen eine Erhöhung vorgesehen. 
Kurzum, wir kommen mit diesen Richtsätzen 
zu Beträgen, die die Behauptung recht­
fertigen, daß man davon einigermaßen - ich 
wiederhole es -, daß man von diesen Beträgen 
halbwegs leben kann. Es kann sich ja jeder 
vorstellen, was man mit 600 S im Monat an­
fängt. Aber gegenüber 550 S und gegenüber 
750 S bei Verheirateten ist es immerhin wieder 
ein Fortschritt. Und ich möchte sagen : Auf 

diesem Gebiete muß man nach diesen Grund­
sätzen auch weiterhin bemüht sein, die Richt­
sätze schließlich in einer solchen Höhe fest­
zusetzen, daß sie auch eine wirklich existenz­
sichernde Grundlage darstellen. 

Ich möchte aber, meine Damen und Herren, 
obwohl der Betrag vielleicht vielen der 
Betroffenen noch unbefriedigend erscheint, 
doch darauf hinweisen, wie ungleich anders 
es heute ist als noch vor wenigen Jahrzehnten, 
wo solche Menschen nach einem Leben der 
Arbeit einfach in das Armenhaus abgeschoben 
werden mußten, weil keine andere Möglichkeit 
bestand, für sie zu sorgen, oder bestenfalls 
durch eine Fürsorgerente eine ganz, ganz be­
scheidene Existenzmöglichkeit bekommen ha­
ben. Heute spielt sich das wesentlich anders ab. 
Heute zahlen die Rentenversicherungsträger 
diese Beträge aus, ohne daß man zuerst einen 
Bedürftigkeitsnachweis und Gott weiß was 
alles erbringen muß, und der Betrag ist 
immerhin im Laufe der letzten Jahre, gemessen 
an der seinerzeitigen Mindestrente von 41 1 S ,  
bei Verheirateten auf mehr als das Doppelte 
erhöht worden. Ich glaube also, daß es durch­
aus gerechtfertigt ist, dem Herrn Minister 
Proksch für seine Bemühungen zu danken. 
Ich freue mich, diesen Dank auch auf den 
Finanzminister ausdehnen zu können, bei 
dem ich nur wünschen möchte, daß er zur 
Kenntnis nimmt, daß damit die Probleme der 
Rentenversicherung noch lange nicht gelöst 
sind, sondern daß es notwendig sein wird, 
mehr zu tun als das, daß man nur den Klein­
sten eine kleine Aufbesserung gibt, nämlich 
daß wir auch für jene vorsorgen müssen, die 
durch Jahrzehnte gezahlt haben und die bisher 
noch nicht in der Lage waren, eine ihrem 
Einkommen halbwegs angeglichene Rente zn 
beziehen. 

Und jetzt erinnere ich mich an den Diskus­
sionsbeitrag, den der Herr Kollege Dr. Schwer, 
ich glaube am }i--reitag, gebracht hat. Er hat 
die Geschichte von dem Millionär erzählt, der 
so weit war, daß ihm das Leben nichts Nelles 
mehr zu bieten hatte und daß er, weil dem so 
war,  dieses Leben weggeworfen hat .  Als 
Gegensatz hiezu hat er den achtzigj ährigen 
Einleger erwähnt, der sich trotz völliger 
Mittellosigkeit als ein glücklicher Mensch 
gefühlt hat. Ich möchte nicht hoffen, daß 
der Herr Dr. Schwer mit dieser Geschichte 
etwa die völlige Bedürfnislosigkeit als das 
beste Mittel zur Lösung der sozialen Frage 
hinstellen wollte. (Abg. Dr. M i gs c h:  Das war 
vor hundert Jahren so !) Er hat es wohl im 
Zusammenhang mit der Volksbildung ge­
bracht, aber es war etwas an den Haaren her­
beigezogen. Man mußte sich fragen : Wozu 
erzählt man uns diese Geschichte, daß der eine 
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mit nichts glücklich ist und der Millionär 
sich umbringt � Rentner werden keine Mil­
lionäre werden - dessen kann ich Sie ver­
sichern -, auch wenn alle Wünsche und 
Forderungen der Sozialistischen Partei 150-
und 200 prozentig erfüllt werden würden. Sie 
werden also niemals in die Lage kommen, aus 
reiner Übersättigung ihr Leben wegwerfen zu 
wollen. (Abg. Dr. S c h we r :  Sie wissen ganz 
genau, was ich damit sagen wollte !) Ich habe 
auch ausdrücklich gesagt, ich möchte nicht an­
nehmen, daß Sie das etwa als eine lobenswerte 
Lösung der sozialen Frage hinstellen wollten. 
(Abg . Dr. Schwe r :  Ich habe von dem be­
dauernswerten Schicksal dieses 80 jährigen Ein­
legers gesprochen ! - Abg. A l te n bu rge r :  Das 
war bei einem anderen Kapitel !) Das war 
beim Kapitel Unterricht. Ich weiß schon, ich 
habe gesagt, am Freitag war das. Kollege 
Altenburger und andere von seiner Fraktion 
berufen sich auch immer wieder auf rednerische 
Entgleisungen auf unserer Seite bei anderen 
Kapiteln. (Abg. Dr. Schwe r :  Das nennen Sie 
eine Entgleisung ?) Na ja, auf mich hat diese 
Geschichte zunächst wirklich den Eindruck 
gemacht, als wollten Sie damit nachweisen, wie 
schön es ist, so bedürfnislos zu sein, und wie 
glücklich man damit werden kann. (Abg. 
Re i c h :  So geht es wirklich nicht !) Erst als der 
Kollege Schwer dann gesagt hat, man muß 
durch entsprechende Erziehung (Ab(]. 
Dr. Schwe r :  Ich habe nur zitiert, was in Ikret· 
sozialistischen Zeitschr·ift gestanden ist, Herr 
Kollege ! Lesen Sie doch Ihre "Z'ltk'ttnJt" ,  dort 
steht es drinnen ! Das ist lceinProdukt von mir, 
das ich selbst gebracht habe ! Würden Sie der 
"Zukunft" a'tlCh solche Dinge u.nte1·schieben wie 
mir ?) vVozu regen Sie sich so auf, Herr 
Kollege Schwer � (Abg. D1·. Schwe r :  We'il ich 
von Ihnen das nicht erwarte !) Ich habe aus­
drücklich gesagt, ich nehme nicht an, daß Sie 
diese Geschichte aus dem Grund erzählt haben. 
Aber dann hätten Sie besser getan, den Artikel 
nicht zu zitieren, denn in diesem Zusammenhang 
hat er sicher nicht hineingepaßt. ( Abg.  
H at tmannsdor  Je r :  Das kann er doch tun !) 
Ja, natürlich, jeder kann alles tun, aber es ist 
doch wohl erlaubt, daß ein anderer meint, 
das hätte man besser nicht tun sollen. Sie 
können ja bezüglich meiner Rede dieselbe 
Auffassung vertreten. (Abg. A l t e n b u rg e r :  
Also keine sozialistische Zeitschrift zitieren ! -
A bg. Dr. Schwe r ,'  Darf man nur zitieren, 
was Ihnen angenehm ist ? - Abg. H attmanns­
d 0 r f e r :  So ist es !) Also das ist wieder eine 
Verdrehung. Ich möchte Ihnen ausdrücklich 
konzedieren : Sie können natürlich zitieren, wen 
und was Sie wollen. Ich stelle nur fest, daß 
damit unter Umständen die falsche Meinung 
- das unterstreiche ich jetzt nach Ihren 
Zwischenrufen - entstehen könnte, daß die 

völlige Bedürfnislosigkeit sozusagen der ange­
nehmste und der glücklichste Zustand wäre. 
(Abg. Dr. Schwe r :  Aber nur dort, wo man es 
nicht verstehen will !) 

Nun, jedenfalls wir Sozialisten wollen den 
arbeitenden Menschen nach einem Leben der 
Arbeit für die Allgemeinheit wenigstens eine 
Versorgung sichern, die sie vor den unmittel­
baren fin�,mziellen Nöten des Lebens bewahrt, 
soweit es irgend möglich ist, und wir wollen die 
Allgemeinheit immer wieder an ihre Pflicht 
erinnern, dazu beizutragen. 

Wir werden für dieses Budget stimmen, auch 
wenn die darin enthaltenen Ansätze nicht die 
Möglichkeit bieten, all die noch offenen und 
berechtigten Wünsche zu erfüllen, die, wie ich 
annehme, Ihre Angehörigen und Wähler genau 
so haben werden wie unsere und die wir also, 
soweit das im Rahmell des finanziell Möglichen 
liegt und soweit das sozialpolitisch gerecht­
fertigt ist, in den kommenden Jahren zu erfüllen 
haben werden. Wir hoffen, daß sich das ganze 
Haus bereit finden wird, uns auf diesem Weg 
zu einem Ausbau der sozialen Sicherheit zu 
folgen und für die Bewilligung der notwendigen 
Aufwendungen zu stimmen, wenn unsere 
finanzielle Situation es uns nur einigermaßen 
gestattet. 

Ich glaube, wir sind uns darin einig, daß 
Ausgaben für soziale Zwecke kein sozialer 
Luxus sind, sondern eine menschliche und 
moralische Verpflichtung, und wir fordern 
das gesamte Haus auf, sich dieser Verpflichtung 
immer bewußt zu sein. (Beifa.ll be'i der SPO.) 

Präsident Böhm : Zum '''ort gelangt der 
Herr Abgeordnete Dr . Kandutsch. 

Abgeordneter Dl' . Kandutsch: Hohes Haus ! 
vVenn die Expansion des Sozialbudgets mit 
der Expansion der Redezeiten zu diesem Ka­
pitel Schritt, halten würde, gäbe es in diesem 
Haus nur Proredner, und wir würden die 
letzte Aufforderung des Kollegen Hillegeist, 
uns der sozialen Verpflichtung bewußt zu 
sein, als bereits vollzogen feststellen können. 
Ob ich mit dieser Feststellung allerdings 
auch zu den Sündern gehören werde, das 
kann ich erst nach Beendigung meiner Rede 
sagen, denn tatsächlich liegt in diesem Ka­
pitel so unendlich viel an Problematik, daß 
derjenige , dem diese Probleme auf den Finger­
nägeln brennen, natürlich immer wieder in 
Gefahr kommt, noch mehr zu sagen, als es 
vielleicht bereits der Zuhörerschaft rein zeit­
mäßig zumutbar ist. 

Wir freiheitlichen Abgeordneten werden 
diesem Appell, den mein geehrter Herr Vor­
redner zum Schluß vorgebracht hat, immer 
folgen. Wenn es sich darum handelt, echten 
sozialen Fortschritt zu unterstützen, befinden 
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wir uns genau wie alle anderen ideenmäßig 
und praktisch in derselben Linie. Wir werden 
allerdings diesem Budget unsere Zustimmung 
nicht geben, und eigentlich muß ich sagen, 
daß auch mein Vorredner schon so viel Kritik 
grundsätzlicher Art dagegen vorgebracht hat, 
wie dieses Koalitions-Österreich die sozialen 
Verpflichtungen erfüllt, daß ich schon aus 
diesem Grunde kürzer sein könnte. Nun 
geht das leider Gottes nicht ganz, es paßt 
nicht in die Gegend. Man muß immer wieder 
darauf hinweisen, daß, wie schon mein Vor­
redner, der von einer Regierungspartei ge­
kommen ist, ausgef�hrt hat, das und jenes 
nicht erreicht, nicht gemacht ist, daß der 
Gesamtanteil Hbsinkt ; infolgedessen hat er 
eine gute Begründung dafür gegeben, warum 
wir gegen dieses Budget stimmen sollen. 
(Abg. H il l eg ei s t :  Aber etw as ist besser als 
nichts I) Etwas ist besser als nichts - das 
ist ein sehr bescheidenes Programm, Herr 
Abgeordneter Hillegeist ! So bescheiden sind 
Sie doch eigentlich sonst, wenn es sich darum 
handelt, die Errungenschaften der Koalition 
in der Öffentlichkeit zu propagieren, nicht, 
und ich bin vor allem überzeugt, daß im 
kommenden Wahlkampf von Bescheidenheit 
in der Propaganda nichts zu hören sein wird. 
(Abg. D en g l er :  Auch bei euch n icht I) 

Wir sehen in dem Begriff der sozialen Ver­
waltung nicht nur eine Kompetenzabklärung 
einer Rtaatlichen Verwaltungsbehörde, wir se­
hen in den Budgetansätzen mehr als eine 
Zahlenkonstruktion, wir sehen darin eine Summe 
von Problemen und ,eine Summe von mensch­
lichen Schicksalen. Die Sozialpolitik kann 
man überhaupt nicht, glaube ich , nur mit 
dem Verstand betrachten, sondern man muß 
die Zielsetzungen dieser Politik vom Herzen 
diktieren lassen. Es ist dann Aufgabe des 
Verstandes, den vVeg zu jenen Zielen zu 
finden, zu jenem Zustand einer Gesellschaft, 
der ein großes Programm eines modernen 
und fortschrittlichen Humanismus darstellt . 

Sozialpolitik ist auch nicht eine Frage 
eines Spezialwissens allein, sondern sie ist eine 
Frage der Politik, die einen totalen Anspruch 
auf die gesamte politische Persönlichkeit er­
hebt. Daher glaube ich, daß man auch mit 
den Zielen nur dann vorankommen wird, 
wenn diese Totalität anerkannt wird, dieser 
Anspruch, den die Sozialpolitik an alle Sparten 
der Politik und der Wirtschaft erhebt. Es 
ist deshalb Sozialpolitik ebenso ein geradezu 
diktierendes Primat in der Wirtschaftspoli­
tik. Sie hat ihren entscheidenden Anteil an 
der Kulturpolitik und ist auf weite Strecken 
überhaupt Kulturpolitik . 

Diese grundsätzlichen 
gebotenen Kürze wollte 

Gedanken in der 
ich voranstellen, 

um Ihnen den Standort darzustellen, den 
wir Freiheitliche ganz gefühls- und gemüts­
mäßig in diesem Zusammenhang einnehmen. 
Denn natürlich sind diese Kräfte bestimmender 
für das Verhalten als sonst irgend welche 
logische Konstruktionen. Beim Auftauchen 
sehr bedeutender Schwierigkeiten wird man 
diese nur dann überwinden, wenn man sich 
zutiefst innerlich verpflichtet fühlt, soziale 
Notstände wirklich zu lindern. 

Wir haben aus der Rede meines Vorredners 
ja gehört, daß es im Bereich der von ihm we­
sentlich verwalteten Versicherungsanstalt zu­
gegebenermaßen noch solche Probleme, 
Schwierigkeiten und Notstände gibt, Not­
stände der Gegenwart und solche, die in die 
Vergangenheit reichen. Dann kam eine ge­
wisse Analyse der finanziellen Möglichkeiten 
dazu. Und man hat die Konfrontierung 
zwischen dem, was sein sollte und sein kann, 
gemerkt. So ähnlich geht es aber mit dem 
ganzen Sozialbudget, wenn ihm der Herr 
Finanz minister entgegentritt. Und in der 
Frage der Angestelltenversicherungsanstalt hat 
der Herr Abgeordnete Hillegeist fast wie der 
Herr Finanzminister gesprochen, wenn das 
Hohe Haus an ihn mit Forderungen heran­
tritt. 

Hier muß nun wirklich der Weg gefunden 
werden, indem man einfach sagt : Das, was 
nicht länger aufrechtzuerhalten ist, Zustände 
wie zum Beispiel bei den Alt-Angestellten­
renten, die gebessert werden müssen - ich 
werde später dazu mehr sagen -, müssen 
auf irgendeine Art und Weise abgestellt 
werden, weil dies wirklich ein soziales Gebot 
ist. 

Nun, meine Damen und Herren, ist heute 
auch schon davon gesprochen worden, daß 
die Sozialpolitik nicht nur immer eine Tätig­
keit des Staates als eine Art Reparatur­
werkstätte bleiben soll, eine Reparaturwerk­
stätte, in der jene Fehler im gesellschaft­
lichen und sozialen Gefüge wiedergutgemacht 
werden, die vorher passieren, sondern daß 
man vermeiden soll, daß es überhaupt zu 
solchen Notzuständen und Fehlentwicklungen 
kommt, wo dann erst hintennach mit Hilfe 
des staatlichen Apparates und mit Hilfe 
der Gesetzgebung und der Verwaltung wesent­
liche Vermögensumschichtungen vorgenommen 
werden müssen, um diese Notzustände zu 
beseitigen. Wir halten diesen Grundsatz für 
vollkommen richtig, und das ist ja auch eine 
der Anschauungen, die wir vertreten, daß 
man nach Möglichkeit schon in das wirt­
schaftliche, in das gesellschaftliche Leben 
hinein die sozialen Grundsätze verpflanzen 
sollte, damit dann nicht auf der anderen 
Seite erst hintennach und nur in ungenügen­
dem Ausmaß geholfen werden muß, 
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Zu diesen Grundrechten, die ebenfalls - ich 
möchte sagen - Allgemeingut zumindest theo­
retischer und weltanschaulicher Art aller 
Parteien sind, zählen wir das Recht auf 
Arbeit, die Politik der Vollbeschäftigung, in 
diesem Zusammenhang einen wesentlich bes­
seren Schutz und eine wesentlich bessere 
Förderung der Familie, als es bisher der 
Fall gewesen ist, den wirklich gerechten 
Lohn und den gerechten Anteil der Arbeit­
nehmer und aller übrigen Bevölkerung�schich­
ten der gleichen sozialen Lage am Wert­
zuwachs in der Volkswirtschaft. Wir sehen 
es selbstverständlich auch in einem möglichst 
umfassenden Ausbau der soZialen Sicherheit 
in den Fällen, in denen durch Krankheit, 
Invalidität oder Alter die Hilfe der Allge­
meinheit für den einzelnen eintreten muß. 

Wir sind aber der Meinung, daß ein modernes 
Sozialrecht und moderne soziale Verhältnisse 
unter allen Umständen versuchen müssen, 
die Arbeiter den Angestellten gleichzustellen, 

. weil heute hier noch eine Differenzierung 
gegeben ist, die in keiner Weise den wirk­
lichen Gegebenheiten mehr entspricht. Wir 
sehen, daß heute immer noch die Angestellten­
schaft auf verschiedenen Gebieten Vorzüge 
besitzt, und wir sehen auf der anderen Seite, 
daß es eine Angestelltenarbeit gibt, die sich 
nicht mit der Arbeit hochqualifizierter Ar­
beiter vergleichen läßt, auch was die Höhe 
des Kapitals anbelangt, das durch die Hände 
eines Facharbeiters geht. Aus all diesen 
Gründen steht es vollkommen fest, daß es 
richtig und gerecht und ein modernes ge­
sellschaftspolitisches Anliegen ist, diese Gleich­
heit zwischen Arbeitern und Angestellten 
herzustellen. 

. 

Nun haben sich, meine Damen und Herren, 
beide Vorredner vor mir mit der Budget­
größe, nämlich was das Kapitel Soziale Ver­
waltung anbelangt, beschäftigt . Es ist heute 
bei einigen Forderungen, die allgemein vorge­
bracht wurden, auch über das Primat der 
Erfindung geredet worden. Ich darf mich hier 
darauf berufen, - und ich bitte das im steno­
graphisehen Protokoll nachzulesen -, daß ich im 
Ausschuß als erster die Frage an den Herrn 
Minister gestellt habe : Wie schätzen Sie selbst 
das Erreichte für das Kapitel Soziale Ver­
waltung ein ? Und ich habe meine eigene Ant­
wort, die Antwort meiner Partei hinzugefügt, 
daß wir jenen entgegentreten , die behaupten, 
vom Staate her hätten wir in Österreich eine 
Übersozialisierung, es würden so viele Mittel 
aufgewendet, daß heute tatsächlich der Staat 
selbst eine Rentenpsychose nähren würde, ge­
wissermaßen den Leuten ein sorgenloses Dasein 
gewähren könnte. Im Gegenteil ! Wenn man 
einmal die Leistungen aus der staatlichen So-

zialpolitik im einzelnen und im gesamten be­
leuchtet, dann muß man feststellen, daß noch 
sehr, sehr viel zu tun ist und daß von einem 
Wohlfahrtsstaat, der hier schon perfektioniert 
sein sollte, gar keine Rede ist. Der Herr Mini­
ster hat geradezu mit Vergnügen seinem 
Herzen Luft gemacht und hat diese Auf­
fassung nicht nur bestätigt, sondern auch mit 
gewissen Ziffern untermalt und zum Schluß 
resigniert die Feststellung gemacht, daß be­
sonders im Budget 1 959 sein Kapitel sehr 
schlecht weggekommen sei. 

Meine Damen und Herren ! Es ist heute schon 
darüber geredet worden, auch von der Oppo­
sition schon einigemale, auch innerhalb der 
Opposi�ion in der Koalition ; aber das können 
Sie unter sich ausmachen, wie Sie wollen, für 
uns sind Sie immer ein Ganzes, wie Sie hier 
links und rechts sitzen ; auch das Budget ist 
Ihr Kind, auch wenn Sie mit dem einen Ab­
schnitt mehr, mit dem anderen weniger zufrieden 
sind, verantworten muß die Gesamtkoalition 
die Entwicklung dieses Kapitels Soziale Ver­
waltung. 

Ich möchte nur mit eIllIgen prägnan­
ten Ziffern kurz folgendes beleuchten : Seit dem 
Jahre 1953, wo der Anteil für Soziale Ver­
waltung an den Nettoausgaben des Staates 
1 3,3 Prozent betragen hat, ist dieser Anteil 
im Jahre 1959 nach meinen Berechnungen auf 
7,6 Prozent gesunken. Das ist also fast eine 
Dezimierung um die Hälfte. Bei einer Budget­
ausweitung um 1 7  Milliarden Schilling ist 
dieses Kapitel so sehr zurückgefallen. Ich 
möchte gerechter- und objektiverweise hinzu­
fügen, daß ja Sozialpolitik natürlich nicht nur 
im Kapitel Soziale Verwaltung gemacht 
wird, sondern daß eine Reihe von sozialen 
Agenden in anderen Ministerien verwaltet 
werden, daß zum Beispiel der Familienlasten­
ausgleich sicherlich auch eine soziale MaI�­
nahme ist, daß etwa die Entschädigul1gs­
gesetze, die ganz woanders ressortieren, auch 
soziale Fragen und soziale Lösungen darstellen. 

Aber wenn wir uns den einzelnen Kapiteln 
zuwenden und fragen : Wie sind diese jetzt, 
wie in der Vergangenheit und wie in der Zu­
kunft bedacht, welche Maßnahmen können 
überhaupt ergriffen werden 1 ,  dann muß man 
das Absinken des Sozialbudgets außerordent­
lich bedauern. Man muß sagen, daß die Zeit 
der Hochkonjunktur, von der so viel geredet 
worden ist, nicht dazu geführt hat, daß große 
und gigantische Steuermehreingänge verwendet 
worden sind, um echte und tiefgreifende soziale 
Notzustände in Österreich zu beseitigen. Sie 
werden es vom Standpunkt der Opposition 
aus völlig begreifen - versuchen Sie sich ein­
mal in uns hineinzudenken, Sie werden das 
kaum mehr gewöhnt sein -, daß wir natürlich 
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jene Einzelfälle, jene Einzelkapitel aus dem 
großen Reservoir der Sozialpolitik heraus­
greifen und sie so beleuchten, wie das unserer 
Auffassung nach die Pflicht der Opposition ist. 

Und ich möchte da vor allem von einer Kate­
gorie sprechen, das sind die Kriegsopfer . 
Die Kriegsopferverbände haben Forderungen 
gestellt, nicht erst jetzt, schon die ganzen 
letzten Jahre. Aber die Art, wie die Kriegs­
opfer diese Forderungen vertreten haben, 
mußte auch Ihnen das Gefühl geben, daß es 
kaum eine Bevölkerungs- und Menschengruppe 
in diesem Staate gibt, die mit einem größeren 
Verantwortungsbewußtsein und mit einer grö­
ßeren Zurückhaltung gegenüber den Erforder­
nissen des Vaterlandes ihre Forderungen ver­
treten haben. Sie haben nicht auf den Tisch 
gehauen, sie sind nicht auf die Straße ge­
gangen, sie haben erst vor kurzer Zeit mit 
Protestversammlungen begonnen, und bei die­
sen Versammlungen treten dann ja auch immer 
die Abgeordneten der Regierungsparteien auf 
und versprechen, daß sie sich im Parlament 
auf das entschiedenste und wärmste einsetzen 
werden, damit eine Erhöhung der Kriegs­
opferrenten tatsächlich erreicht werde. 

Nun haben wir folgende Situation : Im 
Jahre 1 949 war der Anteil der Kriegsopfer­
renten am Sozialbudget noch 58,5 Prozent. 
Er ist in den letzten zehn Jahren auf 33,7 Pro­
zent gesunken. Oder wenn damals bei den an 
sich immer niederen Ansätzen für die Kriegs­
opferrenten aus dem Gesamtbudget 1 0,7 Pro­
zent für Kriegsopfer ausgegeben wurden, so sind 
es jetzt nur mehr 3,8 Prozent, also ein ganz 
unglaubliches Zurückfallen, eill ZUl'üekfallen, 
das auch mit der Lösung des Jahres 1957 in 
den heiden Auszahlungsetappen nicht be­
seitigt und aufgehalten worden ist. 

Damals WH,ren auch zwischen Ihnen und 
uns schon Differenzen, ob nämlich diese Valo­
risierung auf der Kaufkraft des Jahres 1 949 
erfolgen müßte oder auf der Kaufkraft 195 1 ,  
wie Sie e s  getan haben. Inzwischen hat die 
Regierung eingesehen, daß eben die Wieder­
herstellung der Kaufkraft auf der Basis 1949 
erfolgen müßte, und es ist also den Kriegs­
opfern wenigstens theoretisch zuerkannt wor­
den, daß eine Valorisierung, eine Erhöhung 
der Renten erfolgen müßte. Es ist dabei eine 
Differenz entstanden. Die Regierung ist der 
Meinung, daß 106 Prozent genügen, die 
Kriegsopferverbände haben 1 1 0 Prozent ver­
langt . Aber in Ziffern, in Millionen ausgedrückt, 
ist das gar keine sehr große Differenz. Hierüber 
hätte man sich einigen können, wenn die 
österreichische Regierung und die Koalition 
nicht bereit und entschlossen gewesen wären, 
im Jahre 1959 an den Kriegsopfern Ein­
sparungen vorzunehmen, anstatt ihren For-

derungen nachzugeben. 'Wir haben nämlich 
durch den natürlichen Abfall, durch das Aus­
scheiden soundso vieler Waisenberenteten 
im Jahre 1 959 um fast 100 Millionen Schilling 
weniger für die Kriegsopfer auszugeben als im 
Jahre 1958. 

Von den vielen Resolutionen, die hier ver­
faßt worden sind, möchte ich nur eine heraus­
greifen, jene, die der Tiroler Kriegsopferver­
band allen in diesem Hause zugeschickt hat. 
Darin 'wird gesagt, daß die am 25. Oktober 
tagende Landesleitung des Tiroler Kriegs­
opferverbandes mit größter Erbitterung die 
Nachricht vernommen hat, daß die wiederholt 
als berechtigt anerkannten Forderungen der 
Kriegsopfer nach Valorisierung ihrer unzu­
länglichen Renten im Budget wieder keine 
Berücksichtigung fanden. Und die Landes­
leitung steht einhellig hinter der Forderung 
der Zentralorganisation an die Abgeordneten 
aller politischen Parteien, durch einen ent­
sprechenden Initiativantrag den berechtigten 
Forderungen in letzter Stunde zum Durchbruch 
zu verhelfen. 

Ich will nicht weiterlesen, diese Sprache ist 
deutlich genug. Ich möchte nur eines heraus­
geifeIl. Diese Kriegsopfer sind der Meinung -
und es schmeichelt dem österreichischen Parla­
ment -, daß dieses Parlament die Möglichkeit 
haben könnte, in letzter Stunde noch etwas 
an diesem Budget zu ändern. Aber das Budget 
ist ja bekanntlich ins Haus gekommen, unel 
damit wal' es für die Regierung bereits be­
schlossen. Wenn nun seit Wochen Debatten im 
Hause stattfinden, so wie heute im Hause, 
und wenn dann hier eine Opposition einzelner 
Abgeordneter gegen das Budget entsteht, 
dem sie aber dann zustimmen werden, dann 
können wir., olme Propheten zu sein, heute 
schon allen Betroffenen im Lande sagen : 
Diese ganzen Wochen mühseliger Arbeit werden 
an diesem Budget nicht einmal 50 S mehr ver­
ändern, denn sie kommen als die festen An­
sätze, die im Koalitionsausschuß beschlossen 
worden sind, in dieses Haus, und auch die 
Kriegsopfer können keine Hoffnung haben, daß 
hier noch etwas geändert wird, auch wenn 
einzelne Abgeordnete nach mir, davon bin ich 
überzeugt, genau so die Behandlung der 
Kriegsopfer bedauern werden, wie ich es jetzt 
tue. Es sind tatsächlich Einzelleistungen an 
solche Versehrte, die wirklich beschämend 
sind. Wenn man für den Verlust eines Auges 
40 S erhält, dann muß man wohl fragen : 
Was soll eine heute wiederzuerrichtende Armee 
von diesem politischen System denken, was 
soll es von den Aufgaben und dem Ethos des 
Soldatentums denken, wenn man die Ver­
sehrten des letzten Krieges mit solchen Be, 
trägen abspeist '� 
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Eine ganz in dieses Kapitel hineinfallende 
Frage ist das Problem der Spätheimkehrer. 
Die Spätheimkehrer haben sehr lange warten 
müssen, bis ihnen der österreichische Staat 
eine Abgeltung für die Sklavenarbeit im 
feindlichen Ausland, fern von der Heimat, 
gewährt hat. Nun ist ein Stichtag gewählt 
worden : der, 30. 4. 1949, der es mit sich bringt, 
daß die weitaus größte Masse der Spätheim­
kehrer nichts erhalten wird. Es wäre absolut 
richtig gewesen, den 1 .  1 .  1947 zu nehmen, 
das ist derselbe Stichtag, den auch die west­
deutsche Bundesrepublik für ihre Spätheim­
kehrer genommen hat. Damit würden 
80.000 Spätheimkehrer in Österreich etVi"aS 
erhalten. Mit Ihrer Regelung, von der der 
Herr Minister gesagt hat, es ist gar nicht 
daran zu denken, etwas zu ändern, weil kein 
Geld vorhanden sein soll, mit Ihrer Regelung 
sind es knapp 10.000. 

Und nun möchte ich mich einer Frage 
zuwenden, die schon mein Vorredner ange­
schnitten hat, dem Problem der Altrentner, 
insbesondere der Alt-Angestelltenrentner. Es 
hat gar keinen Sinn, wenn man hier gegE"n 
Organisationen wettert, wenn man den Vor­
wurf der Unsachlichkeit, Unkenntnis und 
ähnliche Vorwürfe erhebt gegenübor Menschen, 
die nichts anderes tun, als zu sehen und zu 
empfinden, daß sie mit der Lösung, die in 
Österreich hinsichtlich ihrer Rentenansprüche 
getroffen worden ist, unzufrieden sind, und 
die sich in der Höhe ihrer Renten betrogen 
fühlen gegenüber den Beiträgen, die sie ein­
mal geleistet haben. 

Ich stimme mit meinem Vorredner übel'ein, 
wenn er sagt : Der objektive Maßstab für eine 
möglichst gerechte Rente ist der, daß sie 
einen möglichst hohen Prozentsatz des ak­
tiven Einkommens ausmachen soll, um nicht 
im Falle der Berentung einen schweren sozialen 
Sturz miterleben zu müssen. Warum wird 
aber ein solcher Grundsatz nur allgemein 
statuiert � Warum soll er nicht anerkannt 
werden gegenüber jenen Altrentnern, die tat­
sächlich - und das ist ja nach weis bar - schon 
in der Ersten Republik sehr hohe Beiträge 
bezahlt haben, die diese Beiträge bis über 
das Jahr 1945 hinaus bezahlt haben und die 
nun heute einmal nicht einsehen können, 
daß, wenn auf der anderen Seite, nämlich 
auch im öffentlichen Dienst - und dort 
wegen der anderen Systematik, aber das hat ja  
soziale Auswirkungen eine langsame 
Wiedergutmachung vorgenommen wird und 
im zunehmenden Wirtschaftsaufstieg und 
in der wirtschaftlichen Gesundung Pen­
sionen erhöht werden, während die Alt­
rentner immer auf ihrer Stufe sitzenbleiben 
sollen ? 

Es ist heute alles mögliche geredet worden, 
und mein Vorredner hat sogar Tips gegeben, 
wie man das ändern könnte. Ich muß sagen, 
es ist das erstemal, daß er diesen Tip gibt, 
denn bisher war davon nie die Rede, bisher 
wurde einfach gesagt : Bei den Alt-Angestellten­
rentnern kann man nichts machen, die haben 
eben Pech gehabt, die sind zu alt, die sind 
zu früh in Pension gegangen, sie haben Pech 
gehabt, daß sie früher so viel bezahlen mußten, 
und heute kann man ihnen nicht mehr helfen. 
Das war der Tenor der bisherigen Erklärungen 
auch des Herrn Abgeordneten Hillegeist, der 
heute zugegeben hat, daß man bei der Be­
reinigung dieser Ungerechtigkeiten unter Um­
ständen einen Bundeszuschuß in Anspruch 
nehmen könnte oder in Anspruch nehmen sollte, 
während er in einer Aussprache - auf meine 
diesbezügliche Anregung hin - erklärt hat : 
Seien wir froh, daß wir eine Anstalt 
sind, die keinen Bundeszuschuß braucht. 
Es ist also schon eine gewisse Änderung in 
der Mentalität eingetreten, und ich glaube, 
daß jener Rentnerve:rein daran beteiligt ge­
wesen ist, der heute sehr kritisch in diesem 
Hause durch meinen Vorredner festgenagelt 
wurde, weil die Altrenter sich diese Behand­
lung nicht gefallen lassen und weil sie mit 
ihren Forderungen nun mehr energisch auf­
treten. 

Von all den Möglichkeiten der Hilfe, die 
gegeben sind, wurde eine sehr wesentliche 
nicht vorgebracht, eine Forderung, deren 
Berechtigung von niemandem zu bestreiten 
ist : 

Im Jahre 1935, im Zuge der Budgetsanie­
rung, hat man die Renten als eine vorüber­
gehende Maßnahme um 20 Prozent gekürzt. 
Diese Altrentner wissen ganz genau, daß eine 
individuelle Durchrechnung jedes einzelnen 
Falles zur Herstellung einer Rentengerechtig­
keit n ach dem Äquivalentsprinzip nicht mög­
lich ist. Aber ihnen die 20 Prozent dieser 
widerrechtlich vorgenommenen Kürzung wieder 
zu gewähren, das ist möglich. Sie können es 
den Altrentnern nicht ausreden, daß so etwas 
möglich ist, wenn in der Zeitschrift "Soziale 
Sicherheit" vom Mai dieses Jahres auf der 
einen Seite die Durchschnittsrente der Alt­
rentner mit 668 S angegeben wird und daneben 
zu lesen ist, daß das angesammelte Vermögen 
der Angestelltenversicherungsanstalt bereitR 
1545 Millionen Schilling erreicht hat. 

Aber ich möchte sagen, daB ich schon diesen 
Fortschritt begrüße, der sich bereits im Aus­
schuß abgezeichnet hat, als der Herr Abge­
ordnete Hillegeist meinte, irgend etwas sollte 
und müßte man doch für die Altrentner 
machen. 
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Ich möchte in diesem Zusammenhang die 
Spezialfrage der Sonderversicherten noch ein­
mal aufrühren. Zu den Sonderversicherten, 
einer Gruppe, die in der Ersten Republik nicht 
mit einer Höchstgrenze von nur 400, sondern 
800 S versichert gewesen ist, zählen nur mehr 
sehr wenige Menschen. Sie haben sehr hohe 
Beiträge gezahlt, und für sie gilt natürlich 
genau dasselbe in ihrem Denken und in ihrer 
Forderung wie für die Altrentner im allge­
meinen. 

Das Merkwürdige ist nur folgendes : Einmal 
ist eine solche Forderung unberechtigt, und 
das nächste Mal ist sie wie bei der 3. ASVG.­
Novelle sogar in einer Regierungsvorlage be­
stätigt. In der 3.  Novelle zum ASVG. sollte ja 
jene Bestimmung fallen , claß eine Altrentc 
nicht höher sein darf als 1800 S. Und lesen 
Sie den Motivenbericht nach, da steht aus­
drücklich darin, daß diese Begrenzung fallen 
müsse, um die bestehende Ungerechtigkeit 
gegenüber diesen Sonderversicherten zu be­
seitigen. Was dann gemacht worden ist, jene 
generelle kleine Erhöhung der Altrellten, ist 
kein Ersatz für diese Gruppe in Anbetracht 
der Forderungen, die sie meines Erachtens 
völlig zu Recht stellt. 

Die Sonderversicherten der Journalisten 
zum Beispiel haben nicht nur im Jahre 1 938 
ein sehr gesundes Unternehmen übergeben, 
sondern es sind auch Besitzungen, Haushesitz 
und so weiter, heute noch vorhanden, die jetzt 
der Angestelltenversicherungsanstalt gehören. 
Sie haben also etwas eingebracht in diese neue 
Ehe , und m an muß unbedingt diesen Personen­
kreis heute gerechter behandeln, auch dann 
- das sage ich ganz offen -, wenn ihre Renten 
über die Pensionen hinausgehen, die das ASVG. 
bis zum jetzigen Augenblick ermöglicht. 

. 

Ich muß hier sagen : Mehr Mut, Herr Abge­
ordneter Hillegeist ! leb habe immer den 
Eindruck, daß er sich fürchtet, daß ein paar 
Sonderversicherte, die früher auf der Basis 
von 600, 700 oder 800 S Beiträge bezahlt 
haben, etwas über die jetzigen Renten hinaus 
erhalten würden und daß das eine riesige Un­
ruhe geben und das ASVG. finanziell zusam­
menschlagen würde. Was wir als gerecht er­
kennen, auch wenn es nur ein kleiner Personen­
kreis ist, das muß durchgeführt werden, und 
man darf nicht ununterbrochen davon aus­
gehen, daß andere Menschen einen Neid haben 
könnten. 

Ich möchte überhaupt zu den allgemeinen 
Ausführungen des Herrn Abgeordneten Hille­
geist sagen : Wenn im Hinblick auf die Opposi­
tion gesagt worden ist, wir hätten das ASVG. 
abgelehnt und würden uns einer scharfen und 
unsachlichen Kritik am ASVG. befleißigen, so 
ist darauf zu erwidern : Das ASVG. haben wir 

hinsichtlich der Rechtssystematik und dem 
Prinzip in der Pensionsversicherung als einen 
Fortschritt unbedingt anerkannt, mit Aus­
nahme jener Ruhensbestimmungen, deren Be­
rechtigung in einem Versicherungsgesetz und 
in einem Versicherungsprinzip wir heute ge­
nauso wenig anerkennen, als wir es in der Ver­
gangenheit getan haben, und noch so viele 
Vorträge, Lehrvorträge und Privatissima 
meines Herrn Vorredners werden uns hier nicht 
eines anderen belehren können. 

Aber das geht ihm ja nicht nur bei uns so. 
Ich kann mich erinnern : Kurz vor Beschluß­
fassung ü.ber das ASVG. hat Ihr damaliger 
Parteichef, der jetzige Herr Bundespräsident, 
in Linz in einer Rede gesagt : Wir sind j a  gar 
nicht so scharf auf die Ruhensbestimmungen, 
der Herr Finanzminister will sie mit allen 
Mitteln. Ich erinnere mich noch genau, als 
wir im Ausschuß darüber gesprochen haben. 
Es hat auch in Kreisen der SPÖ höchste Per­
sönlichkeiten gegeben :-- und vielleicht gibt 
es sie noch -, die durchaus nicht so fanatische 
Anhänger des Hillegeist-Planes sind, als es der 
Herr Abgeordnete Hillegeist vielleicht wahr­
haben möchte. Das weiß ich nicht, und es 
interessiert mich auch nicht. Aber man mu ß 
uns zubilligen, daß auch wir eine Auffassung 
Iutben. Es wird hier immer wieder gesagt : 
Die Zielsetzung des ASVG. ist, einmal ein echtes 
Versicherungsverhältnis herzustellen. Und 
daher - mit dieser Zielsetzung gehen wir 
mit - glauben wir, daß die Ruhensbestim­
mungen darin prinzipiell, grundsätzlich, aus 
rechtsstaatlichen Gründen nichts zu suchen 
haben, uml wir bedauern die Ankündigung, 
daß hier noch weitere Verschärfnngen ein­
treten sollen. 

Wir begrüßen die Erhöhung der Ausgleichs­
zulage. Es ist in dem weiten Feld dieser Bud­
getwüste eine wirklich erfreuliche Oase, daß 
es wenigstens gelungen ist, diese Ausgleichs­
zulage zu erhöhen, wenngleich natürlich die 
Ausgleichszulage eigentlich nur das, und zwar 
verspätet, wieder in der realen Kaufkraft 
der Renten gutmacht, was die inzwischen ein­
getretene Preissteigerung und damit Geld­
wertverdünnung an Schädigung gebracht hat. 
Ich möchte hier in Erinnerung rufen, daß der 
Gedanke der dynamischen Rente fLuch von 
unserer Seite zum erstenmal im Hause als 
Forderung erhoben worden ist . (Widerspruch 
bei der 8PÖ.j Garantiert, lesen Sie es nach, 
Herr Kollege ! 

Ich möchte in diesen Zusammenhang sagen, 
was ich schon einmal ausgeführt habe : Wenn 
es uns allen klar ist, daß wir die Rentner 
unter gar keinen Umständen einem Spiel der 
Geldentwertung aussetzen können, sondern 
ihre ohnehin unter dem Existenzminimum 
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liegende - trotz Ausgleichszulage darunter 
liegende - Rente dann erhöhen müssen wenn 
die Lebenshaltungskosten steigen, dann

' 
haben 

wir den Mut, diese Steigerung, diese Nach­
ziehung zu einer automatischen zu machen 
und wirklich den Gedanken der dynamischen 
Rente zu verwirklichen . 

Meine Damen und Herren ! Man kann nicht 
über die Sozialversicherung auf dem Pensions­
sektor sprechen, ohne Sie daran zu erinnern daß 
in der österreichischen Gesetzgebung noch

' 
eine 

sehr, sehr große, ungeheure Lücke klafft, und 
das ist die Forderung der als Volksdeutsche 
Eingebürgerten oder jener Österreicher, die 
gewisse Versicherungszeiten im Ausland ver­
bracht haben, die Gleichstellung mit den öster­
reichischen Arbeitern und Angestellten herbei­
zuführen. Das soll durch das sogenannte 
Fremdrentengesetz geschehen. Dieses Gesetz 
ist in Ausarbeitung, wie ich hörte, nur leider 
��hlt hier bis jetzt jede Art der Bedeckung. 
Yber diese Frage sowie auch über Fragen, die 
1m gewerblichen PensionsversicherunO'sO'esetz 

d ·  l
/:) I:':>  

un 1m andwirtschaftlichen Versicherungs-
gesetz enthalten sind und die Vollrsdeutschen 
betreffen, wird mein Kollege Pfeifer im Laufe 
dieser Debatte noch näheres ausführen. 

Ich möchte mich einer Spezialfrage zuwen­
den, die in einem gewissen Zusammenhang mit 
den beiden jetzt zitierten Gesetzen steht, und 
das ist jene, daß wir es bei der Beratung dieses 
Gesetzes erreicht haben, daß politisch dis­
kriminierende Bestimmungen herausgenom­
men werden konnten. Wenn Sie sich erinnern 
war es bei der Ersatzzeitenanrechnung so, daß 
es sowohl bei der gewerblichen Pensionsversi­
cherung wie auch bei der landwirtschaftlichen 
Zuschußrentenversicherung wiederum ge­
hei��n hat : Wer eine Berufsverhinderung aus 
politIschen Gründen erleiden mußte, der soll 
trotzdem diese Zeiten angerechnet erhalten. 
ynd ganz aus dem ASVG. wurde stereotyp 
ubernommen : außer wegen NS-Betätigung, 
und außerdem mit dem Stichtag des Jahres 
1945 . Es ist mit einer spontanen Unterstützung 
vor allem der Herren Abgeordneten Ing. Hart­
mann und Dr. Hofeneder damals möglich ge­
wesen, diese Bestimmung dann doch zu Fall 
zu bringen. Es haben politische Verhandlungen 
stattgefunden, und wir waren eigentlich der 
Meinung, daß wir jetzt in der Sozialversicherung 
über dem Berg sind. Denn Ihre ganzen Amne­
stiegesetze und so weiter, die dann "großmütig" 
gemacht worden sind, haben ja doch bei Gott 
nicht jene durchschlagende Bedeutung, wenn 
man sozial harte Bedingungen und soziale Be­
nachteiligung unbedingt aufrecht erhält. Wir 
waren eigentlich der Meinung, daß damit der 
Weg geöffnet ist, im ASVG. ähnliche Bestim­
mungen gegenüber den ehemaligen National-

sozialisten, die Arbeiter und Angestellte ge­
wesen sind, herauszubringen, und wir haben 
uns sehr getäuscht. 

In der Beantwortung einer Anfrage an den 
Herrn Sozialminister versuchte der Herr Mini­
ster, mir klarzumachen, daß das nicht dasselbe 
sei, weil man nämlich, so behauptete er, in der 
Sozialversicherung Begünstigungen aus poli­
tischen Gründen eben nur jenen geben könne, 
die nicht Nationalsozialisten waren, sondern 
Opfer des Kampfes für ein freies und demo­
kratisches Österreich geworden sind. Diese 
Opfer werden hier sogar für die Jahre 1 934 bis 
1938 in Anspruch genommen. Nun haben wir 
doch den Zustand, daß Leute, die vor 1 945 
schon pensioniert waren, ihre Haftzeiten zwi­
schen 1934 und 1938 als Versicherungszeiten 
anerkannt bekommen hatten, und das ASVG. 
hat ihnen mit diesen Bestimmungen diese An­
rechnung wieder genommen. Ich muß sagen : 
Ich verstehe den Herrn Sozial minister nicht 
- er ist heute schon als Generalsekretär des 
Gewerkschaftsbundes apostrophiert worden. 
Er hat ein Herz gehabt für ehemalige Selb­
ständige ; das Herz für die Arbeiter, für die 
Arbeitnehmer bringt er nicht auf. Und hier 
ist, das muß ich sagen, eine gewisse Unlogik 
in seinem Verhalten, ein Widerspruch, den 
ich einfach nicht begreifen kann. 

Ich möchte meine diesbezüglichen Forderun­
gen reduzieren auf ein Maß, das, glaube ich, 
auch der Herr Sozialminister gewähren könnte, 
nämlich die Bestimmungen des ASVG. so abzu­
ändern, daß derjenige, der bereits solche Haft­
zeiten als Versicherungszeiten besessen hat, 
sie wieder bekommt. Wenn schon nicht das 
Wahljahr vielleicht ein Anlaß ist, sich einen 
Ruck zu geben und mit diesem Problem 
aufzuräumen, mit einem Problem, von dem 
zumindest eine, die Angestelltenversicherungs­
anstalt gesagt hat, daß es für sie finanziell 
überhaupt kein Problem darstellt. 

Meine Damen und Herren ! Wir bedauern es 
außerordentlich, daß in diesem Budget auch 
der Bundes-Wohn- und Siedlullgsfonds um 
25 Millionen geringer dotiert ist. 

Es wird in den Erläuternden Bemerkungen 
geradezu als eine Verhöhnung dieser Tatsache 
festgestellt, daß die Anforderungen an diesen 
Wohnbauförderungsfonds schon im September 
des vergangenen Jahres die gigantische Höhe 
von 1 , 3 Milliarden Schilling erreicht haben. 
Es wird weiterhin festgestellt, daß die Notzu­
stände in den Landeshauptstädten Graz, Linz 
und Salz burg es unbedingt notwendig machten, 
alle Anstrengungen zu unternehmen, um das 
Wohnungselend zu beseitigen. 

Dieses Wohnungselend länger zu schildern, 
hieße Eulen nach Athen tragen. Jeder Mensch 
weiß, wie es in Österreich aussieht, jeder 

72. Sitzung NR VIII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 35 von 40

www.parlament.gv.at



3436 Nationalrat VIII. GP. - 72. Sitzung am 9. Dezember 1�5S 

Mensch weiß, daß wir zwar in Salzburg ein 
riesiges Festspielhaus mit einem Aufwand von 
210 Millionen Schilling bauen, daß aber da­
neben noch Menschen in Baracken wohnen. 
Und in einem solchen Zeitpunkt wird der 
Beitrag für den Bundes-Wohn- und Siedlungs­
fonds gekürzt ! Ich muß sagen, das ist eine 
schwere Niederlage des Herrn Ministers für 
soziale Verwaltung. 

Nun, meine Damen und Herren, darf ich 
mich einem Problem zuwenden, das der erste 
Redner des heutigen Tages auch schon an­
geschnitten hat und das so bedeutungsvoll 
und brennend ist, daß man einfach nicht dar­
über hinwegkann. Das ist das Problem der 
Krankenversicherung, der Krankenversiche­
rung als Zweig der Sozialversicherung, der 
heute in einen Zustand hineingeraten ist, 
den man nur als katastrophal bezeichnen 
kann. 

faktisch widerrechtlich, verwenden mußte, 
um die Leistungen überhaupt aufrechterhalten 
zu können. 

Nun zu den objektiven Gründen. Wir sind 
uns alle im klaren, daß es tatsächlich zu einer 
Verteuerung der Medizin gekommen ist und 
daß es nicht die Aufgabe der sozialen Kranken­
versicherung sein kann, etwa neue Erkennt­
nisse der Medizin und neue therapeutische Me­
thoden den Versicherten nicht zugute kommen 
zu lassen. Wir müssen also diese Verteuerung 
als eine faktische Tatsache hinnehmen. 

Ein zweiter Fragenkomplex, der schon ganz 
in die Nähe der subjektiven Kausalzusammen­
hänge führt, ist die Änderung des Krankheits­
bildes, die im Rahmen der Enquete, die der 
Herr Sozialminister einberufen hat, von den 
Fachleuten besprochen worden ist - aller­
dings leider viel mehr von den Versicherungs­
fachleuten als von den . Ärzten. 

Es ist heute über die Wichtigkeit der ver- Nun weiß man aber auch aus der Literatur, 
schiedenen Sozialvel'sicherungsanstalten und daß es heute pI'aktisch in vielen Grenzfällen 
-zweige schon gesprochen worden. Ich glaube sehr schwer zu entscheiden i:,;t, ob es sich um 
nicht, daß man hier unbedingt eine VVertung eine echte Erkrankung des- Organs oder ob es 
aufstellen kann, was wichtiger ist. Allein die sich um nervöse Erscheinungen handelt, um 
Tatsache der Inanspruchnahme dieser sozialen neurotische Erscheinungen, um Empfindungen 
Krankenversicherung durch schon 5 Millionen des Krankseins, die natürlich genau so Krank­
Versicherte in Österreich beleuchtet die unge- heit sind, aber auf einem anders gelagerten 
heure Bedeutung dieser Krankenversicherung. I Gebiet, auf eine� Gebiet, wo bei der Beh�ndlu�g 
Ich glaube, daß nun jede Partei die Verpfiich- auch psychologIsche Momente wesentlIch Imt­
tung hat, klipp und klar zu erklären, ob sie ein spielen müssen. 
Anhänger der sozialen Krankenversicherung ist Die Frage ist auch deswegen sehr interessant, 
oder nicht . Ich kann im Namen meiner Partei weil immer wieder gerade in diesem psychoso­
klipp und klar erklären, daß wir unbedingte matischen Bereich auch die Behauptung auf­
Anhänger der Krankenversicherung sind und gestellt wird, die Versicherten würden in dieser 
daß wir uns damit natürlich auch nicht aus- ge�wissen Krankheitspsychose durch das System 
schließen wollen von der Lösung all der begünstigt werden - nicht bewußt, sondern 
Probleme, die zu dieser defizitären Gebarung mehr unbewußt -, zumindest würde durch das 
geführt haben. Wir wollen Maßnahmen auf- jetzige System der vollkommen kostenlosen 
zeigen, die geeignet sein sollen, eine echte, und Naturalleistung durch Ärzte und Krankel1-
zwar dauernde Sanierung der Krankenkassen anstalten das kontrollierende Selbstverant­
und Krankenversicherung herbeizuführen. wortungsgefühl und -bewußtsein des sich 

Es ist hier mit der gebotenen Kürze auszu- krank Wähnenden nie genügend aktiviert und 

führen, welche Gründe wir als maßgebend mobilisiert werden. 

dafür anzusehen, warum es zu dieser defizitären Das ist ein Problem, über das man nicht mit 
Entwicklung gekommen ist. Ich möchte zwei einer Handbewegung hinweggehen kann, ein 
große generelle Gruppen unterscheiden :  solche, Problem, bei dem man nicht vielleicht etwa den 
die objektive und vom Standpunkt der Kran- Ärzten, die solche Behauptungen aufstellen, 
kenversicherung aus unbeeinfiußbare Gründe mit dem typischen Mißtrauen begegnen kann, 
für das Defizit darstellen, und solche, die sub- das in der gesamten Auseinandersetzung zwi­
jektive Gründe sind, das heißt also Gestaltungs- sehen den Vertragspartnern leider Gottes zu 
fragen, wie der Gesetzgeber und die verant- spüren ist, sondern das ist ein Problem, das 
wortlichen Organe der Krankenversicherung die ärztliche Wissenschaft heute als ein ernstes, 
funktioniert haben und ob hier nicht sub- gegebenes Phänomen wirklich diskutiert. 
jektives Verschulden ebenfalls vorliegt, das Und nun zu der anderen Frage : Inwieweit 
zumindest dazu beigetragen hat, daß der haben von uns selbst oder von Ihnen in erster 
heutige katastrophale und fatale Zustand ein- Linie gesteuerte Entwicklungstendenzen das 
getreten ist . Denn es ist natürlich eine Malaise heutige Bild verursacht ? Da muß ich auf das 
sondergleichen, wenn die Krankenversicherung ASVG. zu sprechen kommen. Wenn man das 
bisher bereits 200 Millionen Treuhandgelder, ASVG. aus gewichtigen Gründen abgelehnt hat,  
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ist man also fast als ein sozialpolitischer 
Reaktionär bezeichnet worden, als einer, der 
zumindest nicht begriffen hat, wie einmalig der 
damit erreichte soziale Fortschritt ist, daß 
dieses Gesetz ein Vorbild für die ganze Welt 
und irgendwie ein besonderes Wunderwerk sei. 
Ich glaube, das ist eine ganz gewaltige Über­
treibung. Zumindest im Bereiche der Kranken­
versicherung ist da etwas passiert, was Sie alle 
selber zugeben müssen : daß Sie nämlich damals 
zwar eine bedeutende Ausweitung der Leistun­
gen der Krankenkassen beschlossen ha ben, 
aber sich darum nicht gekümmert haben, wer 
für die Bedeckung aufkommen soll. 

Diese Leistungsausweitung war sehr not­
wendig und sehr richtig, und sie kann von 
keinem vernünftigen Arzt, von keinem 
sozial empfindenden Arzt etwa kriti­
siert werden. Denn wenn etwa der Zahnarzt 
einem Rentner s<-1gen müßte : Ich kann Ihnen 
keine Prothese machen, weil das die Kranken­
versicherung nicht bezahlt ! ,  dann muß ein 
Arzt, der eine solche Erklärung a,bgebenmüßte, 
eigentlich vor Sch90m erröten. Aber der 
Nationalrat kann nicht Leistungsausweitungen 
beschließen und gleichzeitig sagen : Der pro­
zentmäßige Ansatz der Beitragsgrundlage bleibt 
gleich, und nun erwürgt euch in einigen 
Jahren mit den Millionendefiziten. 

Diese Defizite sind dann tatsächlich ein­
getreten. Im Jahre 1957 waren es 70 Millionen 
Schilling, heuer ist das Defizit auf 200 Millionen 
Schilling angestiegen, wobei allerdings die 
Grippeepidemie ja eine besondere, außergewöhn­
liche Erhöhung dieses Defizits verursacht hat. 

Meine Damen und Herren ! In diesem Zu­
sammenhang ein paar Worte zu dem Ver­
hältnis Krankenkassen - Ärzte. Wir sind in 
diesem Hause immer wieder als die Freunde 
der Ärzteschaft aufgetreten, und wir werden 
in diesem unserem Verhalten weiterhin ver­
harren. Wir sind allerdings auch der Auf­
fassung, daß es niemals eine Sanierung der 
Krankenkassen geben wird, wenn das Ver­
hältnis zu den Vertragsärzten, zu dem Ver­
tragspartner vorher nicht von Grund auf 
saniert wird. Wenn dieses Mißtrauen weiter­
hin bleibt, wenn man immer noch glaubt, 
man könne sich gegenseitig betrügen, weil 
man vom Vertragspartner betrogen wird, 
dann können Sie beschließen, was Sie wollen, 
dann wird auch ein Staatszuschuß nur in 
ein Faß ohne Boden sinken, denn niemand 
kann sich hinter einen Arzt stellen und sagen : 
Wieso hast du bei der Behauptung dieses 
Patienten, er habe Kopfweh, ihnl dieses oder 
jenes Medikament verordnet � Wenn er die 
Kasse schädigen will, sind Sie außerstande, 
das mit einer solchen Kontrolle zu verhindern 
und ihn zu einem anderen Verhalten zu 
bringen. 

Nun wird in der Öffentlichkeit sehr Ungutes 
gegeneinander gesagt und auch Demagogisches 
hinsichtlich eines angeblichen Anteiles beson­
derer Honorarerhöhungen an diesem Defizit 
behauptet. Es wird in der Öffentlichkeit der 
Eindruck erweckt,  als ob die Vertragsärzte 
ein ungeheures Einkommen hätten. Wir kön­
nen uns noch an die Diskussion beim ASVG. 
erinnern. Damals hat man eine Liste von 
100 Ärzten ausgewählt und dabei Rönt­
genologen und andere tatsächliche Spitzen­
verdiener herausgesetellt, ohne zu sagen, was 
zum Beispiel allein die Einrichtung einer 
Röntgenordination kostet, und daß, wenn 
eine Röhre durchgeht, 30.000 bis 40.000 S 
beim Teufel sind. 

Ich habe mir gestern bei einem praktischen 
Arzt in einem obersteirischen Industriegebiet 
im Zuge eines Versammlungseinsatzes die 
J ahresabrechllung vom Jahre 1957 geben lassen 
und i'lcine Steuererklärung eingesehen. Das 
Einkommen dieses Mannes ist mir restlos klar. 
Er gehört nicht meiner Partei an, er ist BSA­
Mitglied und hätte gar nichts dagegen, daß ich 
seinen Fall hier vollkommen aufdecke. Aber 
das ist nicht notwendig. Er gehört zu den 
praktischen Ärzten in der Steiermark, die die 
höchste Zahl von Scheinen abliefern, und 
zwar verdientermaßen und nicht als Scheine­
sammler, zwischen 1200 und 1450 Scheine im 
Viertelj ahr. Das ist sehr, sehr viel. So viele 
Kranke in einem Vierteljahr zu betreuen, setzt 
eine Arbeitszeit voraus, die nie unter 10 Stun­
den im Tag liegt, die aber auch auf 14 Stunden 
steigt. Dabei kommt es vor, daß der Arzt 
auch Patienten hat, bei denen er im Viertel­
j ahr, etwa im Falle einer total hoffnungslosen 
Krankheit, vierzigmal Hausbesuche machen 
muß, um vierzigmal einen Funken Lebens­
willen einzuimpfen, weil man sonst nur lindern 
kann und im übrigen Optimismus vorspiegeln 
muß ; das ist eine unglaubliche nervliche 
und seelische Beanspruchung. 

Und wie hoch kommt dieser Mann mit 
seinem effektiven Einkommen ? Aus der Be­
handlung der Krankenkassenpatienten - die 
Zahl der Privatpatienten ist in diesem Arbeiter­
gebiet natürlich ganz unbedeutend - bleiben 
ihm - und er ist Vater von drei Kindern -
knapp 5000 S im Monat. (Abg. H o r r :  Besser 
als nichts !) Wir haben in Österreich - das 
will ich ohne weiteres und selbstverständlich 
zugestehen - einen hervorragenden Volks­
gesundheitszustand. Man sieht dies bei der 
Untersuchung unserer wehrhaften Jugend. 
Das ist ein wesentliches Mitverdienst der 
sozialen Krankenversicherung, aber doch nur 
deswegen, weil sie mitgeholfen hat, allen 
Menschen, auch dem Armen, eine wirklich 
ausreichende ärztliche Behandlung angedeihen 
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zu lassen. Allerdings, geheilt sind die Patienten 
bis heute immer noch von den Ärzten worden 
und nicht von den Beamten der Kranken­
versicherung. 

Man möge sich darüber im klaren sein, 
daß ein Kampf mit den Ärzten das Verkehrteste 
ist, was es gibt, und daß man ihren gerechten 
Kampf und ihr gerechtes Ringen um eine 
bessere Honorarnote auch unter dem Ge­
sichtspunkt jener Partei betrachten muß, 
die schon immer in ihrer Geschichte den 
Kampf um ein besseres Einkommen als ein 
Grundrecht des demokratischen Staates be­
zeichnet hat, und dieses Grundrecht soll 
weder eingeschränkt noch diskreditiert werden, 
wenn heute andere Gruppen um ihre Rechte 
kämpfen als die, die den Hauptkader der 
sozialistischen Bewegung gebildet haben. 

Meine Damen und Herren ! Was soll nun 
geschehen ? Die Beitragserhöhung kann man, 
glaube ich, verneinen. Die generelle Bei­
tragserhöhung würde nach internationa.len 
Erfahrungen, insbesondere in Westdeutsch­
land, eher das Bedürfnis, nun auch mehr und 
mehr die Krankenversicherung in Anspruch zu 
nehmen, bei jenen Kreisen wecken, die es 
vielleicht bisher nicht getan haben. Die 
Leistungskürzung scheidet auch völlig aus 
der Diskussion aus. 

Sie haben nun in der 4. ASVG.-Novelle eine 
Form der Mitbeteiligung mit der Kranken. 
behandlungsscheingebühr in der Höhe von 5 S 
gefunden und sind der Meinung - allerdings 
nicht einheitlich -, daß diese Maßnahme in 
zweierlei Hinsicht notwendig und richtig sei. 
Es gibt in der Krankenversicherung Fach­
leute, die sagen : Diese 5 S werden niemanden 
beeindrucken, jetzt weniger zum Arzt zu gehen 
als bisher ; das ist den Leuten die Gesundheit 
wert. Infolgedessen handelt es sich um eine 
rein fiskalische Maßnahme. Wir wollen soundso 
viele Millionen haben. Es gibt eine andere 
Gruppe - und ich glaube, daß der Kollege 
Hillegeist dazugehört, denn er hat im vergan­
genen Jahr von dieser Stelle aus und ungefähr 
um dieselbe Zeit das harte Wort vom Kamerad­
schaftsdiebstahl gesprochen -, die der Meinung 
ist, daß eine solche Mitbeteiligung schon eine 
präventive Wirkung hätte. 

Interessant ist der Einwand der Ärzteschaft, 
den wir natürlich vollkommen unvoreingenom­
men betrachten, die nun aus volksgesund­
heitlichen Gründen warnt, unter Umständen 
eine Verzögerung des Behandlungsbeginnes 
zu bewirken, was bei verschiedenen Krank­
heitsarten, die ja heute ganz besonders bös­
artig wüten, eine Frühdiagnose verhindert, 
wodurch später nicht nur die Heilung 
nicht mehr garantiert ist, sondern in der Regel 
auch höhere Kosten verursacht werden. Ich 

glaube, daß man ihren Vorschlag einer Staf­
felung der Beiträge zu den effektiven Kosten, 
wobei die soziale Lage aes Versicherten zu 
berücksichtigen wäre, ernsthaft prüfen sollte, 
ehe man die 4. ASVG. -Novelle jetzt in dieser 
Form beschließt. 

Aber eines ist uns klar : Bei dem Stand, 
den die Versicherungsstruktur in Österreich 
erreicht hat, einem Stand, den der Gesetzgeber 
auf beiden Seiten wollte, nämlich 5 Millionen 
Versicherte und 2 ,1  Millionen Zahlende, kein 
anderer Ausweg als ein staatlicher Zuschuß 
bleibt. Es gibt jedenfa.lls keine einzige Alter­
native dazu, die überzeugen könnte. Nur ist 
die Frage : Zusehuß für welche Leistung der 
Krankenversicherung und Zuschuß in welcher 
Form ? 

Es wird schwierig sein, eine Differenzierung 
der Krankenkassenleistungen präzise heraus­
zuarbeiten, inwieweit die Kasse ihre ursprüng­
liche Aufgabe, nämlich Gesundheitswiederher­
stellung, ausführt und inwieweit sie schon auf 
das Gebiet eines effektiv schon bestehenden, 
aber bloß nicht deklarierten Volksgesundheits­
dienstes übergangen ist. 

Ich persönlich halte nur eines für völlig 
klar : Wenn der Staat zuzahlt, muß er auch 
das Recht der finanziellen Kontrolle haben, 
auch dann, wenn das Prinzip der Selbstver­
waltung dagegen spricht. Denn zahlen und 
nicht mitreden können, ist unmöglich. Und 
ich möchte hier darauf zu sprechen kommen, 
was der Hauptverband selbst als mögliche 
Sanierungsmaßnahmen im eigenen Bereich 
vorgeschlagen hat. Da waren ein Bauverbot 
für weitere Verwaltungsgebäude und Ambu­
latorien, Aufnahmesperren und manche 
solche Dinge mehr. Und ich glaube, 
daß dieses Bauverbot viel zu spät ge­
kommen ist, ich glaube, daß gerade auf dem 
Ge biete der Ambulatorien wie in der Vergangen­
heit wesentlich politische Gesichtspunkte da­
hintergestanden sind und eher maßgebend 
waren als die unbedingt gegebene Notwendig­
keit zur Erhaltung der Gesundheit. Denn der 
Rechnungshofbericht hat uns in mehr als 
einem Fall in diesem Hause mitgeteilt, daß es 
Versicherte selbst - ich denke nur an die 
Apotheke in Klagenfurt - ablehnen, kassen­
eigene Einrichtungen in Anspruch zu nehmen. 
Von dieser Animosität hat der Rechnungs­
hofbericht geschrieben, und daher ist es not­
wendig, daß in einer solchen finanziellen 
Situation der Krankenkasse auch dann, 
wenn die Verwaltungskörper irgendwelche an­
deren Absichte� -'

hapen, eine Einschränkung 
in der Ausgabenwirtschaft garantiert wird, 
durch jenen Staat, der praktisch verpflichtet 
werden soll, hier zu einem sehr bedeutenden 
und sehr wichtigen Zweig unseres staatlichen 
Gemeinschaftslebens finanziell beizutragen. 
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Daß die Krankenversicherung, gegen die 
allgemein viel vorgebracht wird und gegen die 
- ich weiß keinen besseren Ausdruck -
gemeckert wird, trotzdem sehr gut ist, be­
weist ja in letzter Konsequenz das Bemühen 
der Bauernschaft, möglichst zu denselben 
Bedingungen wie die übrigen Bevölkerungs­
gruppen auch hineinzukommen. Das würde 
man nicht tun, wenn man nicht wüßte, daß 
ja im Grunde genommen die Leistungen, die 
man dort bekommt, wesentlich bedeutender 
sind zum Beispiel für viele alte Bauersleute 
als etwa die Übergangsrenten aus der land­
wirtschaftlichen Zuschußrentenversicherung. 
Da es sich hier um ein Gebiet der Sozialver­
sicherung handelt, von dem wir alle überzeugt 
sind, daß es für das Volksganze von über­
ragender Bedeutung ist, werden wir uns wohl 
auch dazu durchringen müssen, hier eine 
solche Mithilfe des Staates, allerdings unter 
der Einschränkung, die ich vorgebracht habe 
und die meines Erachtens selbstverständlich ist, 
durchzuführen. 

wie ein so wichtiger Zweig der Sozialversiche­
rung von Ihnen behandelt wird. 

Hier stehen wir genau auf dems�lben 
Standpunkt wie bei dem ASVG. Wir haben 
damals einige grundsätzliche Bedenken gehabt 
und deswegen nicht zustimmen können. 
Wenn es Ihnen nicht gelingt, die Krankenver­
sicherung wirklich auf eine gesunde Basis z u  
stellen, und zwar auf der Grundlage jener V 01'­
schläge, die schließlich von allen Betroffenen 
gemacht wurden, dann werden wir einem 
Stückwerk, wie es die 4. Novelle ist, unsere 
Zustimmung als Protest dagegen, wie diese 
Sozialversicherung behandelt wird, nicht geben. 

Im allgemeinen abschließend noch einmal 
zum Budget - ich werde Gott sei Dank 
pünktlich fertig - darf ich sagen : Wenn in 
diesem Haus, und das haben wir, glaube ich, 
schon die ganze Zeit bewiesen, wirklich 
sozialer Fortschritt betrieben wird, dann ist 
die Opposition selbstverständlich bereit, zu­
zustimmen und mitzuarbeiten. Da die Be­
handlung der sozialen Verwaltung mit ihren 
Bedürfnissen, mit ihren menschlichen An­
liegen im Jahre 1959 durch diese schlechte 
Dotierung auch nur in einer schlechten Form 
erfolgen kann, sagen wir zu einem solchen 
Budget selbstverständlich nein. (Beifall bei 
der FP().) 

Präsident Böhm : Ich b r e c h e nunmehr die 
heutigen Verhandlungen ab. 

Die n ä c h s t e Sitzung berufe ich für morgen, 
Mittwoch, den 10. Dezember, 9 Uhr vormittag, 
ein. 

Meine Damen und Herren ! Das Wort 
"sozialer Fortschritt" wird noch sehr häufig 
in dieser Debatte gebraucht werden. Wenn 
ich mich frage, ob die 4. Novelle zum ASVG. 
ein echter Fortschritt ist, dann muß ich das 
schon aus einem grundsätzlichen Bedenken 
heraus verneinen. Sie haben jetzt sehr lange 
Zeit gehabt, die Entwicklung der Kranken­
versicherung zu beobachten, und es ist diese 
Enquete durchgeführt worden, die zwar keine 
konstruktiven neuen Vorschläge brachte, wohl 
aber die Situation einmal wesentlich durch­
leuchtet hat. Das war ein Vorteil dieser Auf der Tagesordnung stehen die Spezial-

Enquete. Was ist aber seither geschehen ? debatte über die Gruppe VII : Soziale Ver­

Was ist getan worden für eine echte und waltung (Fortsetzung), und über die Gruppe 

dauernde Sanierung der Krankenkassen ? Auf 
meine Frage hat der Herr Minister ganz ein­
deutig im Ausschuß gesagt : Von einer dauern­
den und echten Sanierung der Kranken­
kassen kann keine Rede sein. Hier wird ein­
fach ein bestehender Notzustand, der nicht mehr 
hinzunehmen ist, repariert, noeh dazu in der 
Form repariert, daß die Novelle, wie wir aus der 
Küche der Koalition hörten, nur über ein 
Junktim mit den agrarischen Wirtschafts­
lenkungsgesetzen überhaupt auf die Tages­
ordnung gekommen ist. Also ich glaube, 
das ist kein sehr leuchtendes Beispiel, 

VIII : Land- und Forstwirtschaft. Und da 
hat man mir noch hergeschrieben : Wenn es 
die Zeit gestattet, Gruppe IX : Handel und 
Wiederaufbau. ( Heiterkeit .) So optimistisch bin 
ich nicht. (Abg. P r  i n k e :  Ein übertriebener 
Optimist !) Es steht aber da. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß morgen 
mittag um zirka 12 Uhr wiederum eine Abstim­
mung stattfindet, und zwar über alle Gruppen 
und die dazu eingebrachten Entschließungs­
anträge, die seit der letzten Abstimmung er­
ledigt worden sind. 

Die Sitzung ist g e s c h l o s s e n. 

Schlu.f3 der Sitzung: 18 Uhr 

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei. 16.672 58 
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